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Bauvorhaben

MFH Dotzwilerstrasse Kesswil

Planart Erstellt Masstab
. 19.09.2025_BB | 1.100
Tiefgarage Fortluft
Plantyp cee
Schnittplan Abluftanlage Tiefgarage [630x297] A
Bemerkun .
Beco Haustechnik GmbH T +4176 325 63 64 ’ Bauelngabe
m Guterbahnhofstrasse 7 behar@beco-haustechnik.ch |Projekt-r. 2528
9000 St. Gallen Plan-Nr.

haustechnik

2528_290TG_UG

Parzellengrenze

Projek Kesswil "¢ — Dozwilerstrasse 27
Phase Baueingabe
Plan-Nr. / Index Planname Massstab

1.9

Schnitte

1:100

Pojektnummer Plangrésse Datum Gezeichnet Revidiert
MRZ.2408.KDO 63/30 31.01.2025 mes 13.08.2025
Bauherrschaft / Grundeigentimer Architekt
omeraag maerz architekten ag

% omera

Zweibruggenmiihlestrasse 18
9014 St.Gallen

T +41712721328
E thomas.schai@omera.ch

MAERZ

Wilenstrasse 23
9532 Rickenbach b. Wil

T +41719295666
E gruezi@maerz.ag

BIMcloud: MAERZ - BIMcloud/TG/Kesswil/Dozwilerstrasse 27/MRZ.2408.KDO.AC27.Bauprojekt

Unterschriften

Bauherrschaft
St. Gallen, 19.09.2025
Ort, Datum

Grundeigentimer
Altnau, 19.9.2025
Ort, Datum

Architekt
Rickenbach b. Wil, 19.09.2025
Ort, Datum

omera ag, Zweibruggenmihlestrasse 18, 9014 St.Gallen

ImmobAR AG, Biindstrasse 30, 8595 Altnau

maerz architekten ag, Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach b.Wil

Behdrdenvermerke:

Druckdatum 02.09.2025-16:37




|5WKI VA103-01: Lufivolumenstrom-Berschnung fur Parkhauser (Mittel- und Grossgaragen)

Zusammenfassung  Blatt 1 |

Projekt

Kesswil "¢

— Dozwilerstrasse 27

Phase

Baueingabe

Plan-Nr. / Index

1.4

Planname

Grundriss Untergeschoss

Massstab

1:50

Pojektnummer Plangrésse Datum Gezeichnet Revidiert
MRZ.2408.KDO 84/60 31.01.2025 mes 13.08.2025
Bauherrschaft / Grundeigentimer Architekt

_{h omera .

omeraag
Zweibruggenmiihlestrasse 18
9014 St.Gallen

MAERZ

maerz architekten ag
Wilenstrasse 23
9532 Rickenbach b. Wil

[ = [ o [ ¢ [ o [ e | r | e [ o [ + [ 1 | & | |
[ 1] [proiete Abluftanizge Tisgarage Projekt-Nr-  SWHI VA103-01
T Obgakt Neubau MFH Doomierstrasss Phaszsa: Vorprogekt Erstellt 01.082026 |Geincﬁert'
T Adresse: Dozwilzrsirasse 27 |F‘L7_ BEE3 Ort: Faezawil Kiimastation: Gilitingen [S1A 2028]
A Archisktur  ma=rz achiziten ag Sachbearbeitarin: Kantzkt
? Fachplanung: Beco Haustechnik GmbH Sachbearbeiterin: Behar Bytygi Kaontzkt behan@ibeco-haustechnik.ch
Grundiagen Emissionswerie beai fahrleistungsgewichtetem Fahrzeugbestand 2013 [PW Schweiz]

] Grenzwert bzw, Bemessungsweart CO COm PR 100 2R
T Dichtz von CO (unter Normalbedmngungsn) Pen kgim® 125 [2.3.5]
? Luftvolumenstromant=il zur Verdinnung von CO {pro g CO) L m'ig .00 [2:3.5]
? CO-Emission won PW bl Kaltstart (Konstantwert), beigo, =5'C Econ ghWva 1.78 2.34]
F CO-Emession won PW bas Kaltfahn (linear); bei g, =5"°C Brp p'km 7T [2.3.4]
1] Prozentualer Zuszhiag fir Inhomogenititen e % 40% [2-3.6]
E Prozentualer Zuschlag fir Aussenlufi-Vorbalastung T cpa = 107%| [2:3.5]
13 Prozentualer Grundzuschlag total | % 50% 236
[ Luftvelumenstrom fir Kalistart (Konstantwen}; beigg. =5 'C (mit Zuschlag, aufgerndel]  |Voae mIWE 22 2.3.6]
= Luftvolumenstrom fir Kaftfahr (linear); beisy. =5 °C (mit Zuschlag. aufgerundet) M mm 035 2.3.4)
: Warizzeit an Tor bzw, Schranks [mit kalizm Motor) s = 10 [3.64]
F Aguivalente Fahretrecks fiir Wartezsit an Tor bow. Schranke S mANB 25 [3.54]
18] Luftvolumenstrom fir Wartezed an Tor lzw_ Schranks; beisps = § 'C (aufgerundst) Ve m WE 19| [3.5.4]
I Fahrstreoks fir Parkmandwer (mit kaleem Motor) Sy miWE 10 [3.64]
Bl Luftwolumenstrom fir Parkmandver, beig =5 "C ', mWE 35 [3.54]

Faktoren

2 | [Raumiufitemperatur Massgebende Aussenlufttemperatur (abhangig won Standort bzw, Klimastation) T "C o3 233
; Mazsgebende Raumiufitemperatur sxponieres Geschoss [ g 'C 5.0 [2-3:3]
E Faumluftzmperatur-Fakior exponenes Geschoss 2., - 1.00 [2:33]
; Massgebende Raumufitemperatur geschitmes Geschoss Sirun gt " 0.0 233
; Raumluftzmperatur-Fakior geschiliztes Geschoss 7 - 07 [2:3:3]
; Aussenlufi-Vorbelastung  |Wohnbersich T - 020 B:E.1]
El wenig Verkshr Tripam - D25 B.5.1]
E starkar Verkehr (Standand) [y - 1.00) [B.B.1]
E Fahrzzuggruppen Farsonenwagen Fowra - 1.00 B:52]
El Leferwagen Ty - 1.50 BE2]
; Maotorrader [inkl. Motorfahrmader fui e - 1.09 [B-E2Z]

Zusammenfassung
3 Gesch.Zone | Stromungs- Abud Zuluf Anzanl Abhsft WH totzl Abluft Raum- Luf-
E Bezeichnung | simulation? Ve Ve Parkplatzs pro PP oo Geschoss pro WB velumsn weshse|
; - JaNen m'th m'h Stk m'ih PP} WHnh m B m L
; GeschossZone 1 (Lich] Main 400 380 10 400 50 E0.O 1'De4 0.38
; Rampe 1 E1 Mein 5 a8 - - - - 2b0 038
? GeschossTon= 2 M=in o ] o oo 0a oo o n.oo
; Fampgs2 Mzin o o - - - - o 0.m
; GeschossTon= 3 Mzin o o o .0 ] 0.0 o 0.00
I Famps 3 Nsin o 1] - - - - o n.oo
? GeschossZons 4 Mzin ] il 1] oo na oo ] 0.00
|| Ramp=1 Nein o 0 e L = - o 0.00
: GaschossTons 3 Msin o il o oo o.a oo ] n.ao
: Ramge 5 Mzin ] o - - - - ] 0.00
E GeschossTon= 8 Mein o 0 ] 0.0 oa oo ] 0.00
; Rampe & Msin o 0 - - - - o 000
? otal - I - AT3 478 10 4735 30 B5O 17264 0.3
Bemerkungen
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as2 UG?
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Keine Laftung in Eigen- v
b ot CE—
. ) Gftung
. >V mvn (252)
:Iltr:e:::::iéonz_epte auf Basis NLa;uﬂrLljincge Nf;'i:il‘:;e
eines rechnerischen Nachweises méglich?
sind immer maglich. A [m?]_(2_5_1) :
Die Einleitung vorgenutzter Luft
gemass Ziffer 25.3 ist ein
Sonderfall der Nachstromung. Ja AUL- Nein
Nachstramung
pewanrieister?
Ja Nein
A\ J Y Y A 4 Y
Elemente Konfiguration 1 Konfiquration 2 Konfiquration 3 Konfiquration 4 Konfiguration 5 Konflguration 6
AusseniUfZuluft natiirlich natiirlich natiirlich natirlich mechanisch mechanisch
AbluftFortiuft natilrich natiriich mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch
Abgas-Ubenwachung Mein Ja Nein Ja hein Ja
Alarmierung keine oplisch/akustisch keine optisch/akustisch keine opiischiakustisch
Messwer-Anzeige keine dauernd keine dauemd keine dauemd
Steuenng keine keine Lichi-Torkontakt Abgas-Ubemwachung Licht-Torkontakt Abgas-Uberwachung
Fortiuft iber Dach Mein Nein Ja (ausser 2.6.6) Ja (ausser 26 6) Ja (ausser 26 6) Ja (ausser 2.6 6)
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o ©® Ventilator Fortluft '
()] Fabrikat: Helios
e [} — Typ: SBEC200A
M~ ; Luftmenge: 500m3/h
o) _'E Steuerung: TirundLichtkontakt
o ~ (“ ZNE Nachlaufschalter
- 0 LI_ PU10Drehzahl Potentionmeter
o o Abmessungen: 503x345x504mm (BxHxT)
o Montage: 2x Flexible Manschette FM200
—-— Besonderes: Kanalrauchmelder
% Stromanschluss: 230V/ SO/GOH‘Z N
= o
Hy) Telefonieschalldampfer Fortluft
- = — Fabrikat: Helios
Abluft Tiefgarage UG Typ: FSD200
Luftmenge: 500m3/h
5 . Anschluss: @-160mm
Anzahl Parkplatze: 10 PP pchiues gmrsomn
Flache Tiefgarage: 400m2 FOL Kanal Tiotgarege ‘
. Luftmenge: 500m3/h
o Flache Rampe: 80m2 Kanalgrésse:  @=160mm
3 e Dammung: BS=100m m/ EI60
5 : Volumenstrom Abluft: 500m3/h :
N g Filterbox Fortluft
Volumenstrom Zuluft:  450m3/h Fabrikat: Helios
= Typ: LFBR200Coarse70%
Filterklasse: G4
Anschluss: @=160mm |
Abluftgitter ‘
Fabrikat: TroxHesco
Typ: DGR8/ 350x50
= % Luftmenge: 5x100m3/h
: Abmessungen: 250x50mm (BxL)
e Montage: Kanalmontage
2 2
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Lichtschacht AUL
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+41712721328 T +41719295666
E thomas.schai@omera.ch E gruezi@maerz.ag
BIMcloud: MAERZ - BIMcloud/TG/Kesswil/Dozwilerstrasse 27/MRZ.2408.KDO.AC27.Bauprojekt
Unterschriften
Bauherrschaft
St. Gallen, 19.09.2025
Ort, Datum omera ag, Zweibruggenmihlestrasse 18, 9014 St.Gallen
Grundeigentimer
Altnau, 19.9.2025
Ort, Datum ImmobAR AG, Blindstrasse 30, 8595 Altnau
Architekt
Rickenbach b. Wil, 19.09.2025
Ort, Datum maerz architekten ag, Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach b.Wil
Behdrdenvermerke:
N
Legende Installationsplan Liftung
Liftungsleitungen und Kanéle
AUL Aussenluft: AUL Aussenluft isoliert:
ZUL Zuluft: ZUL Zuluft isoliert:
ABL Abluft: ABL Abluft isoliert:
FOL Fortluft: FOL Fortluft isoliert:
Rohr
i ]
UKD -0.30 o
Mass von UK Roh Decke bis Mitte Leitung incm m .
[M =15UKD [-0.45] w
Kanal
a = Mass von UK Decke bis OK Isolationin cm P 1
b = Mass von UK Decke bis OK Kanal incm 2 : !
¢ = Mass von UK Decke bis UK Kanal incm UKD -0.30 o
d = Mass von UK Decke bis UK Isolation in cm °lo
Strang beschriftung
Strangbezeichnung
Laftung
Bauvorhaben
MFH Dotzwilerstrasse Kesswil
Planart Erstellt Masstab
. 19.09.2025_BB 11100
Grundriss Untergeschoss
Plantyp cee
Installationsplan Liftungsanlage Fortluft TG [840x594] A
Bemerkung .
Beco Haustechnik GmbH T +4176 325 63 64 Baue'”gabe
m Guterbahnhofstrasse 7 behar@beco-haustechnik.ch |Projekt-Nr. 2528
9000 St. Gallen P

haustechnik

2528_290L_EG

Druckdatum 02.09.2025-16:38



b rojek Kesswil "¢ — Dozwilerstrasse 27
Phase Baueingabe
Plan-Nr. / Index Planname Massstab

1.5 Grundriss Erdgeschoss 1:100

Pojektnummer Plangrésse Datum Gezeichnet Revidiert
MRZ.2408.KDO 84/60 31.01.2025 mes 13.08.2025
Bauherrschaft / Grundeigentiimer Architekt

omeraag maerz architekten ag

Zweibruggenmihlestrasse 18 Wilenstrasse 23

9014 St.Gallen 9532 Rickenbach b. Wil

T +41712721328 T +41719295666
X E thomas.schai@omera.ch E gruezi@maerz.ag

BIMcloud: MAERZ - BIMcloud/TG/Kesswil/Dozwilerstrasse 27/MRZ.2408.KDO.AC27.Bauprojekt

WHG1  18% AN \
Wohnungsflache netto: 120.7 m’ N
o AN +426.05 +427.32 |
bg. = = = — \ +427.40 +427.32
+429.69 g /( N — — O~ 4}
J S \ _— 1429737 . 7\>\ - nabstand 5m
- I~ T T - NO0N0N0N0N00000n0nnn ~ mmmmmmmmmmmm%\mmmm
_— - - ‘\ f e -\
— ~‘\
_— \ \ VL
. — . 7 SIS s w I e s | s
— \ 12% T 2N | BF:13.62 BF 40’@ BF:31.75 \
e Unterschriften
\ AN S S  B— 12% it
8% ‘ \
\ S Bauherrschaft
+429.79 ;
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i BF:13.71
‘ |
I \ Architekt
‘ Rickenbach b. Wil, 19.09.2025
Ort, Datum maerz architekten ag, Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach b.Wil
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| Legende Installationsplan Liiftung
! BF:13.71 ‘ - Liftungsleitungen und Kanale
F: 2.47
|I‘ ‘ AUL Aussenluft: AUL Aussenluft isoliert:
‘ ZUL Zuluft: ZUL Zuluft isoliert:
I b . " | | . ‘ ABL Abluft: ABL Abluft isoliert:
] Lichtschacht AUL BF:13.61 BF:40.88 }8%} | BF:31.77 I
Bruchdehotter 32760 | | Volumenstrom Abluft:  500m3/h FF: 20 EEENRLSS L—- ‘
_ 4=\ ¢ Grosse AUL Offnung: mind. 500 x 250mm (BxL) - FOL Fortluft: FOL Fortluft isoliert:
? t:rsé\:‘e}:bjoo (ca.600x400mm) ‘ 2
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* E e e e | ‘ y Rohr
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a = Mass von UK Decke bis OK Isolation in cm [ 1
b = Mass von UK Decke bis OK Kanal in cm e -
: ¢ = Mass von UK Decke bis UK Kanal incm UKD -0.30 5
) EE—— | I . d = Mass von UK Decke bis UK Isolationin cm °lo
J Strang beschriftung
Strangbezeichnung
Liaftung
Bauvorhaben
| | MFH Dotzwilerstrasse Kesswil
Planart Erstellt 19 09 2025 BB Masstab
. . — 1:100
Grundriss Erdgeschoss
Plantyp
Installationsplan Liiftungsanlage Fortluft TG [840x594] A
Bemerkung .
Beco Haustechnik GmbH T +4176 325 63 64 Baue|ngabe
m Giterbahnhofstrasse 7 behar@beco-haustechnik.ch |projekt-nr. 2528
haustechnik 2000 St. Gallen Plan-Nr. 2528_300L_EG

Druckdatum 02.09.2025-16:39
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Projokt Kesswil '® — Dozwilerstrasse 27

Phase Baueingabe

Plan-Nr. / Index Planname Massstab
1.6 Grundriss Obergeschoss 1:100
Pojektnummer Plangrésse Datum Gezeichnet Revidiert

MRZ.2408.KDO 84/60 31.01.2025 mes 13.08.2025

Bauherrschaft / Grundeigentimer Architekt

omeraag

Zweibruggenmiihlestrasse 18
9014 St.Gallen
‘ T +41712721328

E thomas.schai@omera.ch

maerz architekten ag
Wilenstrasse 23
9532 Rickenbach b. Wil

T +41719295666
E gruezi@maerz.ag

BIMcloud: MAERZ - BIMcloud/TG/Kesswil/Dozwilerstrasse 27/MRZ.2408.KDO.AC27.Bauprojekt

Unterschriften

Bauherrschaft
St. Gallen, 19.09.2025

Ort, Datum omera ag, Zweibruggenmuhlestrasse 18, 9014 St.Gallen

Grundeigentimer
Altnau, 19.9.2025

Ort, Datum ImmobAR AG, Biindstrasse 30, 8595 Altnau

Architekt

Rickenbach b. Wil, 19.09.2025

Ort, Datum maerz architekten ag, Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach b.Wil
Behdrdenvermerke:

Legende Installationsplan Liiftung

Liftungsleitungen und Kanale

AUL Aussenluft:

ZUL Zuluft:

ABL Abluft:

FOL Fortluft:

AUL Aussenluft isoliert:

ZUL Zuluft isoliert:

ABL Abluft isoliert:

FOL Fortluft isoliert:

Rohr
; ]
UKD -0.30 -
Mass von UK Roh Decke bis Mitte Leitung incm //‘\\ .
[M =15UKD [-0.45 } M
Kanal
a = Mass von UK Decke bis OK Isolation in cm [ 1
b = Mass von UK Decke bis OK Kanal in cm . - -
¢ = Mass von UK Decke bis UK Kanal incm UKD -0.30 5
d = Mass von UK Decke bis UK Isolation in cm °lo
Strang beschriftung
Strangbezeichnung
Liaftung

Bauvorhaben
MFH Dotzwilerstrasse Kesswil
Planart Erstellt 19 09 2025 BB Masstab

. M. — 1:100
Grundriss 1. Obergeschoss
Plantyp cee
Installationsplan Liiftungsanlage Fortluft TG [840x594] A

Bemerkung .
Beco Haustechnik GmbH T +4176 32563 64 Baue|ngabe
m Giterbahnhofstrasse 7 behar@beco-haustechnik.ch |projekt-nr. 2528
9000 St. Gallen P

haustechnik

2528_310L_OG

Druckdatum 02.09.2025-16:39



S/03

Projek Kesswil "¢ — Dozwilerstrasse 27
Phase Baueingabe
Plan-Nr. / Index Planname Massstab

1.7

Grundriss Dachgeschoss

1:100

Pojektnummer Plangrésse Datum Gezeichnet Revidiert
MRZ.2408.KDO 84/60 31.01.2025 mes 13.08.2025
Bauherrschaft / Grundeigentimer Architekt

Jomera [l

omeraag
Zweibruggenmihlestrasse 18
9014 St.Gallen

E thomas.schai@omera.ch

maerz architekten ag
Wilenstrasse 23
9532 Rickenbach b. Wil

T +41719295666
E gruezi@maerz.ag

BIMcloud: MAERZ - BIMcloud/TG/Kesswil/Dozwilerstrasse 27/MRZ.2408.KDO.AC27.Bauprojekt
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Unterschriften

Bauherrschaft

St. Gallen, 19.09.2025

Ort, Datum

Grundeigentimer
Altnau, 19.9.2025

omera ag, Zweibruggenmuhlestrasse 18, 9014 St.Gallen

Ort, Datum ImmobAR AG, Biindstrasse 30, 8595 Altnau

Architekt

Rickenbach b. Wil, 19.09.2025

Ort, Datum maerz architekten ag, Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach b.Wil
Behdrdenvermerke:

Legende Installationsplan Liiftung

Liftungsleitungen und Kanale

AUL Aussenluft:

ZUL Zuluft:

ABL Abluft:

FOL Fortluft:

AUL Aussenluft isoliert:

ZUL Zuluft isoliert:

ABL Abluft isoliert:

FOL Fortluft isoliert:

S/03

Rohr
; ]
UKD -0.30
=)
Mass von UK Roh Decke bis Mitte Leitung incm
[M = 15UKD [-0.45}
Kanal
a = Mass von UK Decke bis OK Isolation in cm [ 1
b = Mass von UK Decke bis OK Kanal in cm . - -
¢ = Mass von UK Decke bis UK Kanal incm UKD -0.30 5
d = Mass von UK Decke bis UK Isolation in cm °lo
Strang beschriftung
Strangbezeichnung
Liftung
Bauvorhaben
MFH Dotzwilerstrasse Kesswil
Planart Erstellt 19 09 2025 BB Masstab
. I — 1:100
Grundriss Dachgeschoss
Plantyp cee
Installationsplan Liiftungsanlage Fortluft TG [840x594] A
Bemerkung .
Beco Haustechnik GmbH T +4176 325 63 64 Baue|ngabe
m Giterbahnhofstrasse 7 behar@beco-haustechnik.ch |projekt-nr. 2528
9000 St. Gallen Py

haustechnik
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Projekt Kesswil "¢ — Dozwilerstrasse 27
Phase Baueingabe
Plan-Nr. / Index Planname Massstab

1.8 Dachaufsicht

1:100

Pojektnummer Plangrésse Datum Gezeichnet Revidiert
MRZ.2408.KDO 84/60 31.01.2025 mes 13.08.2025
Bauherrschaft / Grundeigentimer Architekt

omeraag
Zweibruggenmiihlestrasse 18

_45 omera ...

E thomas.schai@omera.ch

MAERZ

maerz architekten ag
Wilenstrasse 23
9532 Rickenbach b. Wil

T +41719295666
E gruezi@maerz.ag

BIMcloud: MAERZ - BIMcloud/TG/Kesswil/Dozwilerstrasse 27/MRZ.2408.KDO.AC27.Bauprojekt

/
Skl
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3.40

2.20

3.40

Unterschriften

Bauherrschaft
St. Gallen, 19.09.2025

Ort, Datum omera ag, Zweibruggenmuhlestrasse 18, 9014 St.Gallen

Grundeigentimer
Altnau, 19.9.2025

Ort, Datum ImmobAR AG, Biindstrasse 30, 8595 Althau

Architekt

Rickenbach b. Wil, 19.09.2025

Ort, Datum maerz architekten ag, Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach b.Wil
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FOL Kanal Tiefgarage
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@=200mm
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Lichtschacht AUL
Volumenstrom Abluft:
Grosse AUL Offnung:

500m3/h
mind. 500 x 250mm (BxL)
(ca.600x400mm)
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2.20
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1.60

Legende Installationsplan Liiftung

Liftungsleitungen und Kanale
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Rohr
; ]
UKD -0.30 -
Mass von UK Roh Decke bis Mitte Leitung incm //‘\\ .
[M =15UKD [-0.45 M
Kanal
a = Mass von UK Decke bis OK Isolation in cm [ 1
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¢ = Mass von UK Decke bis UK Kanal incm UKD -0.30 5
d = Mass von UK Decke bis UK Isolation in cm °lo
Strang beschriftung
Strangbezeichnung
Liaftung

Bauvorhaben
MFH Dotzwilerstrasse Kesswil
Planart Erstellt 19 09 2025 BB Masstab

. . . . - 1:100
Grundriss Dachaufsicht
Plantyp .ee
Installationsplan Liiftungsanlage Fortluft TG [840x594] A

Bemerkung .
Beco Haustechnik GmbH T +4176 32563 64 Baue|ngabe
m Giterbahnhofstrasse 7 behar@beco-haustechnik.ch |projekt-nr. 25928
9000 St. Gallen Py
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Abwasserhebeanlagen Abwasserhebeanlagen
SAMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER ZU KONTROLLIEREN! g g
Schmutzwasserzufluss Schmutzwasserzufluss
AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN -
Summe der Schmutzwasserwerte DU = 0.00 DU Summe der Schmutzwasserwerte DU = 5.80 DU :
- samtliche Schmutz- und Regenabwasserleitungen in PE oder PP Bodenablauf DN 100 DU = 0 DU 1 Bodenablauf DN 100 25 DU = 25 DU
- samtliche Schmutzabwasserleitungen werden mit 2% Gefélle ausgefiihrt Waschtrog DU = 0 DU 1 Waschtrog 0.8 DU - 0.8 DU
- samtliche Regenabwasserleitungen werden mit 1-2% Gefélle ausgefiihrt Tropfwasser DU _ 0 DU . y . :
- samtliche Leitungen durch die Bodenplatte mit Mauerkragen P ' . 5 Tropfwasser 05 DU = 25 DU
- samtliche Schachte iiber 1,20m Tiefe sind mit einer korrosionsbestandige Steigleiter auszuriisten Abflusskennzahl (je nach Gebdudeart) K = 0.50 Abflusskennzahl (je nach Gebaudeart) K = 0.50
- samtliche Anschlussleitungen bilindig Boden mit Steckmuffe oder Sagex. (nur bei Grossflachenschalung - Betonwéande Seci T 5 ; i o = " - -
amt . 19 '9 ) : gex. ( 9 ) unregeimassige Benutzung Wohnhauser, Pensionen, Buros 05 unregelmassige Benitzung  Wohnh3user, Pensionen, Biiros 0.5
- sémtliche nicht mehr benétigten Leitungen sind fachgerecht stillzulegen i _ & o I i
regeimassige Benutzung Krankenhauser, Schulen, Restaurants, Hotels 07 regelméssige Benitzung Krankenhauser, Schulen, Restaurants, Hotels 0,7
Rohrverlegung haufige Benutzung offentliche Toiletten und/oder Duschen 1,0 — Deckel=-3.24=42582miM. . . | e haufige Benitzung dffentliche Toiletten und/oder Duschen 1,0
bei sémtlichen Bauarbeiten sind die einschlagigen Vorschriften der Eidgendssischen Kommission fiir Arbeitssicherheit (EKAS) sowie allfallige spezielle Benltzung Labor 1.2 . spezielle Beniitzung Labor 12
Auflagen der zustandigen Stellen zu beachten. P Deckel =-324 =42582 m a.M. oy 4
Bei der Rohrverleg__ung sinq die Verlegevorschriften der' Rohhersteller gnd der zusténdigen Stellen zu beachten. Beschadigte oder ungeeignete Schmutzwasserzufluss wa =K x+IDU Vew = 0.00 lis Schmutzwasserzufiuss View = K x vIDU vww 1.20 I/s 1.
Rohre und Formstlicke (Risse, defekte Muffen, usw,) sind auszuschneiden.
Zum Schutz beim Bau, vor Wurzeleinwuchs und Nagetierschaden, bei spateren Grabarbeiten, usw. sind alle Leitungen unterhalb und ausserhalb G tsch fl ]
von Geb&uden nach dem Normalprofil U4 bzw. V4 geméss Norm SIA 190 einzubetonieren. esamtschmutzwasserzuiluss o r . Gesamtschmutzwasserzufluss
201m 201m Schmutzwasserzufluss Viww = 0.00 l/s - Schmutzwasserzufluss Viow = 1.20 Vs o B g
Dauerabfluss - Ve = 0.00 s Einlauf 1 = 4.06 = 425.00 m.iM. —— = — Dauerabfluss Vo = 0.00 Iis
— — L =200 = e 2 o 8
04 m Regenwasserzufluss 47.00 m“x 0.026 Vs x C x S¢ VR = 0.24 Iis . . | POl =-382=aZ5 14 m.iM. Regenwasserzufiuss m?x 0.033 I/s X C X S¢ Ve = 0.00 s
— Einlauf 1= 408 =425 00 m.0.M. — - 22
O Beton Gesamtschmutzwasserzufluss Viet = Vww + Vg + Vg Vi = 0.24 lis g Gesamtschmutzwasserzufiuss Viot = Vaow + Ve + Vi Vi = 1.20 Ils . 11 PDL = -3.82 = 425.14 m.0M.
_ M e e e e s et et e . el e}
201m Rohrweite der Pumpen-Druckleitung Rohrweite der Pumpen-Druckleitung :
Normalprofil U4 Normalprofil V4 o
Gesamtschmutzwasserzufluss Vit = 024 1is - o Gesamtschmutzwasserzufluss Vig = 1.20 I/s " Legende Flachenplan
Stromungsgeschwindigkeit (gemass SN 592000) v = 0.7-23 mis - Stromungsgeschwindigkeit (gemass SN 592000) v = 07-23ms . H
Bei besonderen Belastungsverhaltnissen und Verlegebedingungen ist eine statische Berechnung geméass Norm SIA 190 durchzufiihren, um - Leitungen Darstellung Bemerkungen
abzuklaren, ob iiber das Profil U4/V4 hinausgehende Massnahmen erforderlich sind (z.B. Bewehrung der Rohrumhiillung). Rohrweite (Rohrweitentabelle SN 592000; 6.5.2.2) @ = DN 60 Rohrweite (Rohrweitentabelle SN 592000; 6.5.2.2) %] = DN 60 P
2 o Hauptdach an RW-Kanalisation Schragdach / angeschlossen an RW- Kanalisation (475.8 m2)
Nutzvolumen Nutzvolumen = . Umgebung R Sickerfahigerbelag / Einfahrt (108.38 m2)
Umgebung
Betriebszeit von 60 Sekunden t = 60.00 s R . 970,33 | ———1 Betriebszeit von 60 Sekunden t = 60.00 s Umgebung
Pumpen-Férderstrom Q = 0.24 s Pumpen-Forderstrom Q = 1.20 Us Reservevolumen: 2383.84 | —1~
= = Nutzvolumen: 14.66 | —{ = _ -
Nutzvolumen Vi =1txQp Vn = 14.66 | B e s T, i e . Nutzvolumen Vy=txQe Vi = 72.25 | Nutzvolumen: 18.62 | E 3 I
|
Reservevolumen Fop————1 8 Reservevolumen Pumpensumpf — | "
S=-561=423.45 mi.M. =
Nutzvolumen W = 14.66 | Nutzvolumen W = 72251 |S=552=423.54 miM.
s 9 - ) ) s
Reservevolumenzuschlag fir Regenwasser 4700 m= x 501 VResr = 2'350.00 1 Abwasserhebeaniage ohne WC Reservevolumenzuschlag fur Regenwasser 000 m* x501 VRes = 0.00 1
Schacht @180
Reservevolumen VRes =V x 2 Vies = 2'379.33 | Reservevolumen Ve = Vig X2 Vres = 144.50 |

Abwasserhebeaniage ohne WC
Schacht @160

Sickerféhigerbelag / Vorplatz (107.57 m2)
Grunflache / Oberflachige Versickerung (584.4 m2)

Nachweis Grundstlicksentwésserung
Bezeichnung

Oberflachentyp Entwasserungsart Teilflache
Hauptdach Schragdach Ableitung in MW- Kanalisation 475.8 m?
Umgebung Sickerféhigerbelag Ableitung in MW- Kanalisation 108.38 m?
Umgebung Sickerfahigerbelag Uber Schulter 107.57 m?
Umgebung Griinflache Uber Schulter
Gesamttotal Gber ganze Parzelle

584.25 m?
Gesamttotal in RW-Kanalisation abgeleitet

Spitzenabfluss- Reduzierte
beiwert

Flache
1.0 475.8 m?
0.2 21.67 m?
0.2 21.51 m?

0.1

54.84 m®
1276 m? 0.45

573.82 m?
584.18 m? 0.39 497.47 m?
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Departement fiir Bau und Umwelt
Gebaudeversicherung Thurgau
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Nachweis Objektschutzmassnahmen Formular A

Versicherungsnummer (sofern vorhanden)

Grau hinterlegte Felder sind auszuftllen. Unterschriften nicht vergessen!

Objekt
Objektart: Neubau MFH Parzellen Nr.: 241
Adresse: Dozwilerstrasse 27
Postleitzahl 8593 Ort: Kesswil
=
i Bauherrschaft
° Name: omera ag
'z Adresse: Zweibruggenmihlestrasse 18
z Postleitzahl: 9014 Ort: St. Gallen
w Email
0
g Datum:
) Unterschrift:
—
Fachperson
Name: Joachim Malt, FS Geotechnik AG
Adresse: Fohrenstrasse 6a
Postleitzahl: 9000 Ort: St. Gallen
Email: malt@fsgeotechnik.ch
Telefon:
Datum: 08.08.2025
Unterschrift:

Mit den Unterschriften wird die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen (Formulare A, B und
Planbeilagen) bestatigt. Diese Unterlagen sind korrekt ausgefiillt mit dem Baugesuch
einzureichen. Vollstandige Baugesuche verklrzen die Bearbeitungszeit wesentlich!



Formularblatt A

Verwendete Grundlagen ankreuzen (siehe map.geo.tg.ch / map.geo.admin.ch)

2/2

Dokumente

Datum

Bemerkungen

Zonenplan

Baureglement

Gefahrenkarte

08.08.2025

Wasser: gering

Intensitatskarten

08.08.2025

HQ300: schwach / WK selten

Fliesstiefenkarte

08.08.2025

HQ300: 0..25 cm, 0...1 m/s

Gefahrenhinweiskarte

08.08.2025

kein Eintrag

Ereigniskataster

Karte der Phanomene

08.08.2025

kein Eintrag

Gefahrdungskarte
Oberflachenabfluss

DXL

08.08.2025

nur entlang Strasse

Verwendete Formulare ankreuzen

Formular B

Bemerkungen

Wasser

Rutschungen

Hangmuren

[ [ IX] ~

Beigelegte Dokumente

Planbeilagen*

Anzahl

Massstab

Datum

Bemerkungen

Situation

1

1:100

08.08.2025

mit Intensitaten hinterlegt

Grundrisse

Ansichten

Schnitte

Umgebung

Kosten- /Nutzen-
Analyse

Risikonachweis
(RIKO / PLANAT)

Anhang 1.1

08.08.2025

Berechnungen

*Terraingestaltung muss ersichtlich sein

Ausgangslage (Hinweise zu Hydrologie, Hydraulik, Objektschutzkonzept)

geringe HW-Gefahrdung nur fir HQ300 (HQ 100: keine) mit Zufluss von SW und
entlang Dozwilerstrasse. Fliesstiefen bis 25 cm.
Im geplanten Neubau befindet sich die TG-Abfahrtsrampe im NW der Parz. 241
und ausserhalb des Gefahrenbereiches. Die ubrigen Bereiche werden durch
eine Umgebungsmauer und einen erhéhhten Hauptzugang abgeschirmt.

Download



Projekt Kesswil T¢ — Dozwilerstrasse 27

Phase Baueingabe ” g ‘}:

Plan-Nr. / Index Planname Massstab

1.5 Grundriss Erdgeschoss 1:100

Pojektnummer Plangrésse Datum Gezeichnet Revidiert )
MRZ.2408.KDO 84/60 08.08.2025 mes 08.08.2025
Bauherrschaft / Grundeigentimer Architekt
omera ag maerz architekten ag
’ Zweibruggenmiihlestrasse 18 Wilenstrasse 23
: f" o m e ra 9014 St.Gallen 9532 Rickenbach b. Wil
- T +41712721328 T +4171929 56 66
E thomas.schai@omera.ch E gruezi@maerz.ag

BIMcloud: MAERZ - BIMcloud/TG/Kesswil/Dozwilerstrasse 27/MRZ.2408.KDO.AC27.Bauprojekt

S/03

Unterschriften

Bauherrschaft
St.Gallen, 19.09.2025
Ort, Datum omera ag, Zweibruggenmihlestrasse 18, 9014 St.Gallen

S/01

Grundeigentimer
Altnau, 19.09.2025

Ort, Datum ImmobAR AG, Bilindstrasse 30, 8595 Altnau

Architekt

Rickenbach b. Wil, 19.09.2025

Ort, Datum maerz architekten ag, Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach b.Wil

Behoérdenvermerke: S/02 .

Sickerleitung
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FS GEOTECHNIK

2025 530 Kesswil TG, Dozwilerstrasse 27, Parz. 241, Neubau MFH Anhang 1.1

Objektschutznachweis Hochwasser

Berechnung gemass www.schutz-vor-naturgefahren.ch Eingabewerte
Berechnete Werte

Ereignis Hochwasser Wiederkehrperiode
100 Jahre 300 Jahre
Annahmen Uberschwemmungshéhe h¢ [m] 0.25 m
Fliessgeschwindigkeit V¢ [m/s] - m/s 1.0 m/s
Widerstandsbeiwert Cq [-] 1.5 1.5

angestrdomte Wandldnge / Fliesshéhe <40 €4 = 1.25-1.5[]
angestrémte Wandlange / Fliesshéhe > 40 Co = 1.5-2.0 [-]

Dichte Hochwasser Prw [to/M3] 1.1 t/m3 1.1 t/m3
geringer Feststoffanteil Om = 1.1 [to/m?]
hoher Feststoffanteil Om = 1.4 [to/m?]

Bedeutungsbeiwert Vi [-] 1.0 1.0
gem. SIA 261.1 (2020), 3.2 fur Bauwerksklasse |

Hbéhenzuschlag hy [m] 0.0 m 0.0 m
gem. SIA 261.1 (2020), 3.2 far Bauwerksklasse |

Ergebnisse Stauhohe -m 0.05 m

hstau = (VR)/(2 * g)

Wirkungshohe -m 0.30 m

hwi = hf + hv + hstau

Hydrostatischer Druck auf Terrainoberflache - kN/m? 3.25 kN/m?
Qw,f=Prw*9 ° hwi

Hydrodynamischer Druck auf angestromte Wandflache - kN/m? 0.83 kN/m?

Qu,s = Yr® 0.5 °Cq* Pry ° V7

P:\2025\2025530\11_excel\20255300sn001.xIsx [Hochwasser] Joachim Malt, 08.08.2025, 11:00
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Nachweis Objektschutzmassnahmen Formular B 1
«Wasser»

Grau hinterlegte Felder sind durch eine Fachperson auszufillen.

1. Schutzziele Neubau — Bestehender Bau
Bei Neubauten ist von einem 300-jahrlichen Ereignis auszugehen.

Bei bestehenden Bauten ist das Schutzziel unter Beriicksichtigung des Kosten-Nutzen-
Verhaltnisses festzulegen (vgl. Anhang der Wegleitung Objektschutz gegen gravitative
Naturgefahren). Das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Abschatzung ist bei Bedarf in einem
separaten Dokument beizulegen.

Oberflachenabfluss laut Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss ist generell zu
bertcksichtigen.

2. Nachweis der Einwirkungen

Informationen zu den technischen Angaben finden Sie in den technischen Berichten der

R
; Gefahren-, Fliesstiefen- und Intensitatskarten.
o
o Wiederkehrperiode
; Einwirkungen (maximale Werte) 100 300 Einheit
P Jahre Jahre
° Uberschwemmungshéhe h; ° 0.25 m
. Fliessgeschwindigkeit v¢ . 1.0 m/s
'; Stauhohe hgta, ° 0.05 m
© Freibord bei Personengefahrdung oder hohem o m
=" Schadenpotenzial* i
Wellenschlag bei Seehochwasser** ° = m
rlitsjirgchwem- Ablagerungshdhe von Feststoffen h, o m
Druck aus hydrostatischer Beanspruchung gy, o kN/m?
Druck aus hydrodynamischer Beanspruchung 2
. o kN/m
(bei v>1m/s) g
Kolktiefe (bei v > ca. 2 m/s) hi o m
Auflast durch Feststoffablagerungen q, o kN/m?
Anprallkraft von Holz oder Blocken qe o kN
Druck aus hydrostatischer Beanspruchung gy, ° 3.25 kN/m?
Gerinneverla- | Druck aus hydrodynamischer Beanspruchung g | e 0.83 kN/m?
gerung Kolktiefe (bei v > ca. 2 m/s) hy o m
Anprallkraft von Holz oder Blocken qe ° kN

e Angabe obligatorisch o Angabe fallabhangig

*Bei Personengefahrdung oder Gebauden, bei denen gréssere Schaden zu erwarten sind
oder ein aussergewohnliches Mass an Schutz notwendig ist (Einkaufszentren Spitaler,
Museen, Industrie und dgl.) ist ein Freibord von 0.25-0.50 m zu wahlen.

**Bei Gebauden am See- und Rheinufer ist mit einer Wellenhéhe von 50-100 cm zu
rechnen.

Gewabhltes Schutzziel: O 100-jahrliches Ereignis O 300-jahrliches Ereignis
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3. Objektschutzmassnahmen

(o)) [
o c = £ o

LEG 3 S c O c e 3.2
=< N 2 £ S 228 5¢
Permanente Massnahmen Sco 2 o 0 o0 9 e
T < S = SHx =0
O X 3] 05 £ P95 T o
025 3 3 © o8w hzZ

(]

0 o N

Lage Erdgeschoss/Offnungen

Nasse Vorsorge

Verteilsystem Energie/Wasser

Verankerung von Oltanks

Ruckstauschutz Kanalisation

Fluchtwege

Schutz von Offnungen
Abdichtung Gebaudehille

Verstarkung Fundament (Kolkschutz)

Schutzdamm/Schutzmauer >

Terrain- / Umgebungsgestaltung >

UOOXOOOOOO OO

- Gefahrdung von anderen Objekten nicht erhéhen
Beschreibungen

Lage Erdgeschoss/Offnungen

Nasse Vorsorge (allfallige Personenrisiken sind zu berlcksichtigen)

Verteilsystem Energie/Wasser




Verankerung Oltankanlagen

Ruickstauschutz Kanalisation

Fluchtwege

Schutz von Offnungen

Abdichtung Gebaudehiille
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Verstarkung Fundament (Kolkschutz)

Schutzdamm/Schutzmauer -

Der gefahrdete Bereich wird durch eine Umgebungsmauer entlang der W- und S - Grenze (H =40
cm Uber Terrain) abgeschirmt. Gegen Norden sind auch die geplanten 2 Parkplatze mit einer Mauer
umfasst. Beim Zugang zum Haupteingang wird ein "Buckel" zwischen den Mauern (H = 0.35 m)
erstellt. So ist das gesamte Gebaude vor HW-Einwirkung geschtzt.

Da sich im Ereignisfall trotzdem noch Wasser zwischen Strasse (Trottoir) und Umgebungsmauer
stauen kann, wird entlang der Mauer ein Schotterbankett mit Sickerleitung erstellt (Schnitt in
Situationsplan), womit ein Einstau vermieden wird (Ableitung Wasser in Bereich Parzellenecke SO; im
Ereignisfall ware dieser Bereich ohnehin tiberschwemmt).

Terraingestaltung >

Temporare Massnahmen

Gewabhlte
Massnahme
ankreuzen
Beschreibung
Beschriftung
auf Plan
Zeichnerische
Darstellung
auf Plan
Statischer
Nachweis

Abdichtung Offnungen

Schutzdamm/Schutzmauer >

XL

- Gefahrdung von anderen Objekten nicht erhéhen

Abdichtung Offnungen
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Schutzdamm/Schutzmauer 2>

Regelung Vorwarnzeit bei temporaren Massnahmen

- Wirkung der gewahlten Massnahmen in Bezug auf andere Objekte
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2.0 GRUNDDATEN

Objektanschrift: Dozwilerstrasse 27, Kesswil
Objektbezeichnung: Ruckbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil
Veranlassung: Untersuchung vor Totalrlickbau
Baujahr: Einfamilienhaus ca. 100jahrig
Umbauten bisher: keine Informationen, keine erkennbar
angetroffener Zustand: leerstehend, geraumt

ehem. Nutzung: EFH

Nutzung neu: Ersatzneubau
Bestandsplane/Unterlagen: keine

Verfasser des Berichtes: Henry Wolter, WOLTER SDM AG

2.1 Eigentiimer / Bauherrschaft / Auftraggeber:
omera ag, Zweibruggenmuhlestrasse 18, 9014 St.Gallen

2.2 Projektplanung/Architekt / Bauherrenvertreter
maerz architekten ag, Wilenstrasse 23, 9532 Rickenbach

2.3 Ausgangslage und Zielstellung

Die hier zu untersuchende Liegenschaft soll vor geplantem Totalrlickbau auf méglicherweise vorhandener
Bauschadstoffe beurteilt werden. Die WOLTER SDM AG ist mit der Untersuchung des gesamten
Ruickbauperimeters beauftragt.

Die Untersuchung soll die notwendigen Informationen liefern Gber:

¢ Vorkommen Typ und Lage von Bauschadstoffen Asbest, PCB, CP, PAK, Schwermetallhaltigen Baustoffen,
FCKW/FKW und Holzschutzmittel

e evtl. gesundheitliche Gefahrdung fur die Handwerker und Nutzer beim Rick-/Umbau

* mogliche Entsorgungswege schadstoffbelasteter Bauteile

Da das Gebaude vor 1990 erstellt wurde, besteht grundsétzlich der Verdacht, dass hierbei Materialien verbaut
wurden, die mit sog. Geb&udeschadstoffen, wie: Asbest, Polychlorierte Biphenyle (PCB), Polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und andere in der VVEA Vollzugshilfe, Modul ,,Bauabfalle” genannten
Schadstoffe, belastet sind. Durch unsachgeméassen Umgang dieser Schadstoffe kann die Gesundheit der
Arbeiter u.a. Anwesende auf der Baustelle gefahrdet werden. Auch kdnnen durch eine Vermischung unbelastete
Baustoffe sowie die unmittelbare Umgebung (Boden, Wasser und Luft) kontaminiert werden. Die Bauherrschaft
ist daher verpflichtet, den Verdacht im Vorfeld baulicher Eingriffe abklaren zu lassen. Die Untersuchung und ein
Entsorgungskonzept und -nachweis sind ein obligatorischer Bestandteil im Baugesuchsverfahren.
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2.4 Situation

Das zu untersuchende Objekt ist ein freistehendes, zweigeschossiges Einfamilienhaus (EG/OG) in
Massivbauweise mit aufgesetztem Ober-/Dachgeschoss in Massivbauweise (Fachwerk). Fassade Rickseite
verputzt (Kratzputz - urspringlich), Front- und Giebelseiten mit Faserzementschindeln verkleidet, ohne
zusétzliche WSV. Das Haus ist teilunterkellert. Die Beheizung erfolgt Uber einen zentralen Holzofen. Der
Ausbaustandard ist Uberwiegend urspringlich.

2.5 Historie/bisherige Umbauten

Die Fassadenverkleidung strassenseitig und an der Giebelwand, die Dacheindeckung (Biberschwanz - Ziegel)
sowie strassenseitige Fenster EG+OG sind vermutlich aus den 1980er-1990er Jahren. Es wurden keine
weiteren nennenswerten Umbauten festgestellt.

3.0 UNTERSUCHUNG

3.1 Art der Untersuchung

Gebaudeschadstoffdiagnose/Diagnose-Typ: Untersuchung vor Bauarbeiten (Totalrlickbau).

Untersuchung, die dem Kunden erlaubt, die Unternehmen, welche Renovations- und Abbrucharbeiten im
Gebaude durchfihren, vollstandig Uber die Risiken und das Vorkommen beziglich Bauschadstoffen zu
informieren. Aufgrund einer solchen Untersuchung kann ausserdem entschieden werden, ob gewisse Teile des
Gebaudes durch eine Spezialunternehmung saniert werden muissen. Die Untersuchung umfasst alle Materialien
und fixen Installationen, welche belastungsverdachtige Materialien enthalten, auch jene, die nur mittels einer
Sondierung zugéanglich sind.

3.2 Umfang der Untersuchung

Im Vordergrund dieser Untersuchung stand die Erfassung der Schadstoffe Asbest, Polychlorierte Biphenyle/
Chlorparaffine (PCB/CP) und Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).

Visuell wurde auf das Vorhandensein von Schwermetallhaltigen Baustoffen, FCKW/FKW und Holzschutzmittel
geachtet. Falls diese in relevanter Menge vorhanden sind, wurde im nachfolgenden Bericht darauf hingewiesen,
bzw. durch eine laboranalytische Untersuchung nachgewiesen. Schimmelpilz, Flammschutzmittel HBCD
(Hexabromcyclododecan) und Radon wurden nicht untersucht.

3.3 Untersuchungsobjekt Grundstiick Parz. 241
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3.4 Ausgefiihrte Arbeit

Imm Rahmen der beauftragten Untersuchung und Berichterstattung wurden folgende Arbeiten ausgefuhrt:

e Durchfiihrung eines Gebaudechecks mit nach den Ansprichen des Pflichtenheftes
Gebdaudeschadstoffdiagnostik der VABS — Vereinigung Asbest-Berater Schweiz und dem Modul der
Vollzugshilfe zur Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (Abfallverordnung, VVEA)

e Erstellen einer Untersuchungs- und Probennahmestrategie

e Erkunden und Erfassen der Gebaudehistiorie

¢ Evaluierung des Immobilienzustandes vor Ort

¢ |dentifizieren von verd&chtigen Materialien/Bauteilen

¢ Entnahme von Materialproben von potentiell schadstoffhaltigen Materialien, die visuelle Erfassung sowie
Dokumentation von erfahrungsgemass als schadstoffhaltig eingestuften Materialien

¢ Versiegelung der Probenahmestellen (sofern notwendig, bzw. erforderlich)

¢ Bereitstellung und Versand der entnommenen Materialproben an das jeweilige Labor Analytik von
entnommenen Materialproben auf Asbest durch das Labor SGS LabTox SA, Nidau

¢ Auswertung, Darstellung aller Untersuchungsresultate in Tabellen, Fotodokumentationen und Geb&udeplanen

e Evaluierung der Dringlichkeit von Asbest-Sanierungsmassnahmen nach FACH/VABS-Richtlinie

¢ Dokumentation und Berichterstattung

3.5 Angaben zur Probennahme- und Untersuchungsstrategie

Inhomogene Stoffe, wie Fliesenkleber und Verputze wurden durch die Entnahme von Mischproben bestimmt. Es
fand vor der Untersuchung keine Begehung statt. Die Beprobung der belastungsverdachtigen Materialien
erfolgte geméss Vorgaben der VVEA-Vollzugshilfe zur Ermittlung von Schadstoffen in Bauabfallen. Die Anzahl
der entnommenen Proben orientiert sich an den tatsachlich vorhandenen belastungsverdéachtigen Materialien
(BVM). Es wurde zudem nach den Empfehlungen der Wissensplattform polludoc.ch und dem Pflichtenheft der
VABS gearbeitet. Verschiedene Materialien wie Fliesenkleber und Verputze/Abriebe sind erfahrungsgemass
inhomogen, zumal bei der Applikation teilweise Asbest manuell beigeflgt wurde. Daher missen solche
Anwendungen grosszugiger untersucht werden. Von jeder baugleichen Anwendung wird jeweils eine
Mischprobe, bestehend aus drei Einzelproben analysiert. Wiederholen sich die Anwendungen, wird eine
aussagekraftige Anzahl Stichproben solcher Mischproben entnommen. Bei industriell hergestellten,
festgebundenen Materialien, wie z. B. PVC-Bodenbeldgen reicht dagegen bei baugleicher Anwendung eine
einzelne Materialprobe.

Grundsatzlich werden Materialien, welche organoleptisch und auf Grund einschlagiger Erfahrungen des
Diagnostikers als schadstoffbelastet angesehen werden, auch ohne Beprobung als solche im Bericht
bezeichnet (Diagnostikerentscheid).
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3.6 Ubersicht Handlungsbedarf / schadstoffbelastetes Material Aniage 1/ Tabelle 1

In nachfolgender Tabelle werden die im Untersuchungsbereich dieses Objektes gefundenen Schadstoffe

sowie das weitere Vorgehen und die Sanierungsdringlichkeit zusammenfassend aufgelistet. Die Fundstellen und
die daraus resultierenden Massnahmen sind in den entsprechenden Datenblattern (Anlage 1) detailliert erlautert.

Daten Probe Nr. Ort/Lage/Objekt Material Menge Sanierung Kategorie  Dringlichkeit
blatt approx. durch
1 Diagnostiker ~ Holzrahmenfenster u.-tren/mehrere asbesthaltiger > 5 St. Instruierte Asbest FG 1l Sanierung
entscheid Vorkommen Glaserkitt Handwerker vormerken
2 Diagnostiker ~ Mehrere Vorkommen/Deckenmontage/FL - Vorschaltgerate >3 Stlick  Instruierte PCB
entscheid Leuchten Handwerker
3 Diagnostiker ~ OG/Elektrotableau/\WWandmontage asbesthaltige 1 St Suva Asbest. 11l Sanierung
entscheid Materialien zugelassener  FG + SG vormerken
Sanierer
4 Diagnostiker  gesamtes Geb&ude/Dachstuhl u.a. Konstruktionsholz >3to Instruierte HSM
entscheid Handwerker
5 Diagnostiker ~ Fassade/Schindeln AZ-Platten > 50 m2 Instruierte Asbest FG Il Sanierung
entscheid Handwerker vormerken
6 Diagnostiker ~ EG/Klche/Dichtung Abgasrohr ALP/Schnur >0.5m1 Suva Asbest LG Il Sanierung
entscheid zugelassener vormerken
Sanierer

3.7 Ubersicht nicht belastetes Material durch Nachweis Aniage 2

Ein Material kann in folgenden Féllen als unbelastet betrachtet werden:

¢ Es handelt sich nicht um ein belastungsverdachtiges Material (BVM)

¢ Die Analyse einer reprasentativen Materialprobe hat ergeben, dass das Material keine der verdachtigen
Schadstoffe in Konzentrationen oberhalb der anwendbaren Grenz- oder Richtwerte fir unverschmutztes
Material enthalt.

e Der Diagnostiker kann das Material aufgrund seiner Kenntnisse als nicht schadstoffbelastet einstufen
(Diagnostikerentscheid) z.B. wenn das Material erst nach dem Anwendungsverbot des verdachtigen
Schadstoffes eingebaut wurde.

3.8 Belastungsverdachtiges Material (BVM) Anlage 3
keine weiteren BvM festgestellt.

3.9 Gesamtiibersicht Umfang der Untersuchung T7abelle 2

Entnommene Proben, analytisch bewertet Asbest 1 Stick

Entnommene Proben, analytisch bewertet Asbest positiv 0 Stlck Anlage 1; belastet
Entnommene Proben, analytisch bewertet Asbest negativ 1 Stick Anlage 2; nicht belastet
Entnommene Proben, organoleptisch bewertet PCB 0 Stiuck

organoleptisch bewertet HSM positiv 1 Stuck Anlage 1; belastet

Belastungsverdachtiges Material / Verdachtsmomente 0 Stlck 0
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3.10 Abgrenzung der Untersuchung

Diese Untersuchung wurde gemass den Empfehlungen der Wissensplattform polludoc.ch und den
Verbandsrichtlinien fir Geb&udeschadstoffdiagnostik VABS — Vereinigung Asbest-Berater Schweiz sowie dem
Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (Abfallverordnung,
VVEA) durchgefihrt. Sollten sich bei der Baumassnahme augenscheinlich Verdnderungen in Materialart oder/
und -farbe darstellen, sind die Arbeiten unverzliglich einzustellen und ein Diagnostiker, Fachbereich
Gebaudeschadstoffe, hinzuzuziehen.

Die hier beschriebene Untersuchung bezieht sich ausschliesslich auf die visuelle Begutachtung aller
zugéanglichen Materialien und deren Oberflachen zum Zeitpunkt der Untersuchung. Insbesondere in Steigzonen
sowie massive Wand- und Deckenverkleidungen, wie z.B. Vormauerungen, Trockenbauverkleidungen, Putz-
und Elementdecken, usw., welche nur mit grossem baulichen Aufwand ge6ffnet werden kénnen sowie
verstellte, verschlossene oder/und unzugéngliche Bereiche (alle ausserhalb der Umbauperimeter) sind nicht
Bestandteil dieser Untersuchung. Die Beurteilungen dieses Berichtes haben ausschliesslich Gultigkeit fur die
Situation zum Zeitpunkt der Untersuchung und auf die dabei untersuchten Materialien. Diese
Bestandsaufnahme basiert auf visueller Begutachtung und Stichproben, und ist unbedingt vor Inangriffnahme
einer Sanierung bezlglich Ausmass und Ausbreitung durch eine Fachperson zu verifizieren, bzw. zu erweitern
(Gebaudecheck). Aus diesen Griinden kénnen wir keine Garantie fur die Vollstandigkeit der tatséchlich
vorhandenen Schadstoffe Ubernehmen. Dieser Bericht ist ausschliesslich fur den auf dem Titelblatt
bezeichneten Auftraggeber bestimmt. Eine allfallige Haftung gegenuber Dritten, welche sich auf diesen Bericht
berufen, wird ausdriicklich abgelehnt. Sollten wahrend der Bauarbeiten verdachtige Stoffe auftauchen, sind
diese von einem fachkundigen Gutachter unverziglich und vor weiteren baulichen Massnahmen beurteilen zu
lassen.

3.11 Nicht untersucht und generell von der Untersuchung ausgeschlossen

e Uberdeckte/verbaute Bauteile, z.B. durch Wand- und Deckenverkleidungen, Vormauerungen,
Trockenbauverkleidungen, Putz- und Elementdecken, usw.

e Ausgleichs-, Full- und Spachtelmassen unter Belagen

¢ Nutzungsbedingte Verunreinigungen (nicht vorhanden)

e Aussenanlagen, Zu- und Abfahrten und nichtiberdachte Stellplatze

e Ober- und Unterbdden

e Neophyten (es besteht Verdacht - im geologischen Gutachten untersuchen und erfassen lassen)

3.12 Hinweis auf eventuell weitere schadstoffhaltige Materialien

Folgende Materialien kénnen beim Rick- und Umbau angetroffen werden und sind generell als schadstoffhaltig

einzustufen und mussen besonders behandelt werden:

* Abwasserleitungen aus Asbestzementrohren (Deonym: Eternitrohre) dirfen von instruierten Handwerkern mit
entsprechender Schutzausrtstung bruchfrei demontiert werden. Sollte das aus technischen Grinden nicht
mdglich sein, ist eine von der Suva zugelassene Sanierungsfirma hinzu zu ziehen.

e Altholz (z.B. Zaune, Fensterladen, Dachkésten, Balken, Decken- und Wandverkleidungen etc.) — kdnnen
Schwermetalle und giftige Holzschutzmittel (Lindan, PCP, PCB) enthalten und dirfen daher nicht
wiederverwertet, sondern mussen einer KVA Ubergeben werden.

¢ Feuer- und Rauchmelder kdnnen eine radioaktive Quelle enthalten. Diese sind im Inneren mit dem
Strahlenwarnzeichen gekennzeichnet und sind Uber den Hersteller zu entsorgen.
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* PAK - haltige Anstriche, -Korkddmmung, -getrankte Pappen z.B. auf Dachern sowie Schwarzbelédge/Asphalt
auf Vor-/Parkplatzen aber auch bitumen- ggf. auch teerhaltige Aussenanstriche von Untergeschossen
mussen wahrend der Ruck- und Umbaumassnahme ggf. nachbeprobt und entsprechend entsorgt werden.

¢ |solationen aus kinstlichen Mineral- und Keramikfasern KMF (z.B. Glas- und Steinwolle)

¢ Brandabschottungen (zwischen Brandabschnitten)

e Deckenschittungen in &lteren Geb&uden, meist mit Holzdecken, kénnen eine Flllung aus Schlacke
enthalten. Diese Schlacken sind allermeistes schwermetallhaltig (Blei, Cadmium, Quecksilber, Kupfer und
Chrom sowie auch Andere) und missen vor baulicher Anwendung analytisch bewertet und entsprechend
behandelt werden.

Die korrekte Handhabung dieser, insbesondere fur die Entsorgung problematischer Baustoffe ist Ublicherweise,
wenn nicht explizit anders beschrieben, im Leistungsumfang der Firmen Rickbau und Baumeister enthalten.
Wir empfehlen lhnen, bei den Ausschreibungen auf das Vorhandensein solcher belasteter Baustoffe
hinzuweisen.

3.13 Fazit der Untersuchung

In keiner von ingesamt einer analytisch bewerteten Stichproben belastungsverdachtigem Materials konnte
Asbest nachgewiesen werden. Organoleptisch konnten schadstoffhaltige Materialien entdeckt werden (siehe
Anlage 1 Schadstoffbelastete Materialien). In der gesamten Liegenschaft wurden keine Materialien (Asbest
schwach gebunden, PCB -haltige Stoffe, z.B. Fugendichtungsmassen) entdeckt, welche einen sofortigen
Handlungsbedarf erfordern oder welche, die flr die derzeitigen Nutzer der Liegenschaft und fur die Umwelt eine
Gefahr darstellen, sofern keine Renovierungsmassnahmen oder/und Umbauten an den belastungsverdéchtigen
Materialien (beschrieben in Anlage 3) vorgenommen werden. Das Grundstiick ist nicht im Kataster fir belastete
Standorte (KbS) verzeichnet.

4.0 Dringlichkeitsstufen gemass FACH (www.forum-asbest.ch)

4.1 Erlauterungen zu den Dringlichkeitsstufen:

4.1.1 Dringlichkeitsstufe I:

Die Situation erfordert in der Regel eine Sanierung, die umgehend eingeleitet werden muss. Bis die Sanierung
ausgefuhrt wird, sind allenfalls temporare Massnahmen erforderlich, um eine Asbestbelastung sicher zu
verhindern. Zudem kann es sinnvoll sein, Luftmessungen durchzuflhren (z. B. wenn der Verdacht besteht, dass
erhdhte Asbestfaserfreisetzungen durch unsachgemasse Eingriffe an asbesthaltigen Materialien aufgetreten
sind). Wird ein Wert von Uber 1000 LAF/m3 Luft festgestellt (LAF = lungengéngige Asbestfasern), so ist die
Sanierung unverzUglich durchzufiihren und es sind Sofortmassnahmen zu ergreifen.

4.1.2 Dringlichkeitsstufe II:

Eine unverzugliche Sanierung drangt sich nicht auf, jedoch mussen vor baulichen Eingriffen asbesthaltige
Materialien saniert werden. Zudem sind Neubeurteilungen nétig, und zwar periodisch alle 2 bis 5 Jahre sowie
bei Nutzungsénderungen oder besonderen Vorkommnissen. Unter «besonderen Vorkommnissen» sind
Schadenereignisse (z. B. durch Wasser oder Feuer) zu verstehen oder unkontrollierte Eingriffe respektive
Einwirkungen am asbesthaltigen Material. Bei solchen Vorkommnissen sollte, wie bei Dringlichkeitsstufe |
beschrieben, mit Luftmessungen abgeklart werden, ob die Raumluft nicht belastet ist.
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4.1.3 Dringlichkeitsstufe lll:

Die Massnahmen entsprechen der Dringlichkeitsstufe Il mit dem Unterschied, dass die periodischen
Neubeurteilungen entfallen. Bei Nutzungsanderungen und besonderen Vorkommnissen (Schadenereignisse,
unkontrollierte Einwirkungen) ist jedoch ebenfalls eine Neubeurteilung vor zunehmen, so wie dies bei den
Dringlichkeitsstufen | und Il beschrieben ist.

Die Bauherrschaft kann auf die Umsetzung der Massnahmen, wie in der der Risiko-Analyse beschrieben, nur
verzichten, wenn einer der folgenden Punkte eingehalten werden:

1. Die Raume bleiben bis zur vollstdndigen Sanierung ungenutzt!

2. Esfinden keine Interventionen in den verschlossenen Rdumen statt!

3. Die Sanierung der asbesthaltigen Stoffe wird spatestens 3 Monate nach der Diagnose durchgefthrt!

4.2 Bestimmung der Dringlichkeitsstufen

Asbestfreisetzung Asbestkontakt
Potenzial Dringlichkeitsstufe Belastung
(Asbest-Bindung, (Raumnutzung,
Oberflachenzustand, Lage des asbesthalti-
Einwirkung) gen Materials)

Massnahmen

5.0 GRUNDLAGEN ZU DEN UNTERSUCHTEN STOFFEN

5.1 Was ist ASBEST?

Asbest ist eine Gruppe faserférmiger Mineralien. Asbest wurde seit mindestens 4000 Jahren eingesetzt,
urspriinglich als Armierung in Tontdpfen, aber spétestens im Mittelalter auch in Westeuropa fur feuerfeste
Textilien und als Brandschutz. Im letzten Jahrhundert wurde Asbest sehr breit als Wunderfaser flur unzahlige
Verwendungszwecke eingesetzt. Haupteinsatzgebiete waren Brandschutzanwendungen, hier zum Beispiel
Spritzasbest, Brandschutzplatten und Asbestschnlre, und dann natUrlich der Faserzement, in der Schweiz
meist Eternit genannt. Daneben gab es noch sehr viele Anwendungen, Fliesenkleber, Kunststoffoodenbelage,
elastische aber auch Fensterkitte, Farben, usw. Man geht davon aus, dass in der Schweiz noch ca. 300 kg
Asbest pro Einwohner verbaut sind. Asbest hat sehr viele untbertroffene Eigenschaften, es dammt gut, ist
elektrisch nicht leitend, ist diffusionsoffen, giinstig, ein Naturprodukt. Leider ist es auch krebserregend, es
schadigt Atmungsorgane, deswegen wurde es 1989, wirksam auf 1990, teilweise auch auf 1995, verboten und
der Umgang damit klar gesetzlich geregelt. Heute wird Asbest in die Kategorie fest- und schwachgebunden
eingeteilt, dies ist eine Einteilung nach Gewicht, aber auch nach Faserfreisetzungsvermagen.

5.2 Was sind PCB (Polychlorierte Biphenyle)?
Polychlorierte Biphenyle sind chemische Verbindungen, die in der Schweiz wegen ihrer chronischen Toxizitat
und ihrer Dioxinbildung im Brandfall 1975 in offener Anwendung (Fugenmassen, Anstriche usw.) und 1986 auch
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in geschlossener Anwendung (in Kondensatoren, Transformatoren) verboten wurden. PCB kommt
hauptsachlich in alten Kondensatoren, Vorschaltgeraten von Leuchtstoffrohren und Dilatationsfugen an
Fassaden oder in sonstigen Anwendungen zur Verbindung grdsserer Betonelemente vor. PCB-haltige
Kondensatoren gelten als Gefahrgut ohne Freigrenze, d.h., dass selbst einzelne Vorschaltgerate von einem
Gefahrenguttransporteur abgeholt und in die Entsorgung gebracht werden mussen. Abfallcode 16 02 09. Die in
Fugendichtungsmassen enthaltenen PCB kénnen in die Umgebungsluft entweichen und damit die Gesundheit
der Gebaudenutzer gefahrden. Der Umgang mit PCB-haltigen Fugendichtungsmassen ist in der gleichnamigen
Richtlinie des BAFU geregelt. Das BAFU legt als Grenzwert fur den PCB-Gehalt der Fugendichtungsmasse
(FDM), ab dem erste Massnahmen erforderlich sind, bei > 50 ppm fest. Weiter kbnnen Anstriche PCB als
Korrosionsschutz enthalten. Werden solche Anstriche bearbeitet, kdnnen sich aufgrund der Hitzeentwicklung
Dioxine bilden. Ebenso besteht die Gefahr, dass PCB-haltiger Staub in Abwasser oder Erdreich gelangt. Eine
unsachgemasse Entfernung und Entsorgung gefdhrdet sowohl Bauarbeiter wie spatere Gebaudenutzer sowie
der Umwelt. Sanierungsarbeiten an PCB-haltigen Fugendichtungen oder Anstrichen missen daher durch
Fachfirmen ausgefihrt werden. Mit PCB belastete Abfélle gelten bei der Handhabung und beim Transport als
Gefahrglter und Sonderabfélle. Abfallcodes: PCB-haltigen Kondensatoren 16 02 09; Gerate mit PCB-haltigen
Olen 16 02 10.

5.3 Was ist PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)

Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe sind krebserregende Substanzen, welche in Gebauden in erster
Linie in Steinkohleteer-Anwendungen, aber auch in Schlacken in Zwischenbdden vorkommen. Bei der
Sanierung ist der Gesundheitsschutz der Arbeiter, aber auch der Schutz der Umwelt vor Kontamination zu
beachten. Bei der Entsorgung der Materialien ist zu unterscheiden, ob das PAK in brennbaren Anwendungen
oder aber im Verbund mit mineralischen Materialien auftritt.

Brennbare Anwendungen kénnen Uber die meisten Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) entsorgt werden,
mineralische Verbunde werden je nach PAK-Gehalt recycelt oder aber in einer Reaktordeponie entsorgt.

5.4 Was sind Schwermetalle

Zu den Schwermetallen gehéren Blei, Cadmium, Quecksilber, Kupfer und Chrom. Schwermetalle kénnen in
verschiedenen Anwendungen auftreten: Schlacken, Farbpigmente, behandelte Oberflachen, Teile von
Bauelementen (Fensterfassungen, Rohre), Stabilisatoren in Kunststoffen, Bestandteile von elektronischen
Bauteilen oder Schaltern. Schwermetalle sind zumeist toxisch sowie wassergefahrdend. Mit Schwermetallen
verunreinigtes Baumaterial darf nur unter Anwendung der entsprechenden Massnahmen zum
Gesundheitsschutz der Arbeiter ausgehoben werden. Der Bauschutt muss separat entsorgt werden.

5.5 Was bedeutet T.0.C.?
TOC steht fur das Total an organischen Kohlenstoffen in einer Materialmenge (total organic carbon). Dieser Wert
ist relevant bei der Frage nach der Entsorgung von Abbruchmaterial wie z.B. von Schlacke.

5.6 Persistente kiinstliche Mineralfasern (KMF)

Bis heute ist nicht widerlegt, dass eine gesundheitliche Gefahrdung auch von anderen, asbestfreien Baustoffen
aus persistenten kinstlichen Mineral- und Keramikfasern (z.B. Glas- und Steinwolle) ausgehen kann. Aus
diesem Grund ist zu empfehlen, beim Rlckbau solcher Baustoffe die Freisetzung feiner Fasern zu verhindern.
Das heisst, die entsprechenden Bauteile sind wo immer moglich am Stlick zu entfernen und dem Entsorger zu
Ubergeben. Sollte es zu Faserfreisetzungen kommen, ist der Einsatz von Staubmasken (mindestens P2) und
Einweg - Schutzanzigen vorzusehen.
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6.0 ENTSORGUNG
Die meisten asbesthaltigen Materialien miUssen auf einer Deponie Typ E (ehem. Reaktordeponie) entsorgt
werden und sind VEVA-Schein-pflichtig (Abfalle mit sich freisetzenden Asbestfasern, LVA- Code 17 06 05).
Ausnahmen gibt es flr brennbare Materialien mit tiefem Asbestgehalt (z.B. Vinylplatten, Fensterkitt), welche
nach Absprache in einer KVA entsorgt werden kdnnen. Faserzement kann in den meisten Bauschuttdeponien
Typ B entsorgt werden (Bauschutt Inert, Kategorie 4, 17 06 98). Die Anfang 2016 in Kraft getretene
Abfallverordnung VVEA und die dazugehorige Vollzugshilfe Bauabfalle stellt die Grundlage fir den Umgang mit
Bauabféllen dar. Sie verlangt bei allen grésseren Baustellen, aber auch beim Vorhandensein von Sonderabféllen
wie Asbest, PCB oder PAK, ein eigentliches Entsorgungskonzept. Ausserdem muss die Bauherrschaft nach
Abschluss der Arbeiten nachweisen kénnen, dass alle Abfalle sauber entsorgt wurden (Entsorgungsnachweis).
»,aemass Art. 16 der seit 01.01.2016 gultigen VVEA (Verordnung Uber die Vermeidung und Entsorgung von
Abféllen) muss die Bauherrschaft bei Bauarbeiten der fir die Baubewilligung zustéandigen Behorde im Rahmen
des Baubewilligungsgesuchs Angaben Uber die Art, Qualitdt und Menge der anfallenden Abfalle und Uber die
vorgesehene Entsorgung machen, wenn:
a) voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfélle anfallen; oder
b) Bauabfalle mit umwelt- oder gesundheitsgefdhrdenden Stoffen wie Polychlorierte Biphenyle (PCB),
Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind.

7.0 GESETZLICHES

Die wichtigsten Regelungen sind in der Schweiz die Bauarbeiten Verordnung (BauAV) und die Eidgendssische
Koordinationskommission fUr Arbeitssicherheit (EKAS, Richtlinie 6503). Hier wird der Umgang mit Asbest
geregelt. Allein die SUVA ist berechtigt, abweichend von der EKAS, Erleichterungen auszusprechen. Im
Allgemeinen gilt die Faustregel, dass festgebundene Materialien von allen instruierten Handwerkern
zerstoérungsfrei saniert werden durfen. Alle weiteren Arbeiten dirfen nur von SUVA-zertifizierten und
zugelassenen Sanierungsfirmen ausgeflihrt werden.

8.0 GRUNDLAGEN, GESETZE UND VERORDNUNGEN

1. Bundesgesetz Uber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG)

2. Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (VVEA)

3. Modul der Vollzugshilfe (Abfallverordnung, VVEA)

4. Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei

Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV),

Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen (VeVa),

EKAS Richtlinie 6503 Asbest (Eidgendssische Koordinationskommission flr Arbeitssicherheit EKAS),

7. Suva Factsheets, Broschiren und Publikationen zum Thema Asbest (Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt Suva)

8. Pflichtenheft fUr Bauschadstoff-Diagnosen, Vereinigung Asbestberater Schweiz, VABS Version 1.5 vom 14,
Februar 2022.

9. Handbuch zur privaten Kontrolle im Fachbereich Rick- und Umbau im Kanton Zurich gemass Ziff. 3.11
Anhang BBV | -

10. Broschure Asbest in Innenrdumen — Dringlichkeit von Massnahmen (Forum Asbest Schweiz FACH)

o o
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9.0 KEINE VERANDERUNGEN AN ASBESTHALTIGEN BAUSTOFFEN

Grundsatzlich ist oberste Vorsicht fir alle Funde schadstoffhaltiger Baustoffe geboten, d.h. es sollten keine
mechanischen Eingriffe an Materialien erfolgen (Bohren, schleifen, spitzen, frasen, reinigen usw.), welche als
schadstoffhaltig identifiziert wurden. Im Falle eines anstehenden Abbruches oder/und Eingriff durch Umbau ist
eine Schadstoffsanierung vorgéngig zu veranlassen und die vollstdndige Entfernung belasteter Baustoffe
nachzuweisen.

10.0 MELDEPFLICHT FUR SANIERUNGSARBEITEN

Sanierungsarbeiten an Bauteilen mit schwach gebundenen Asbestfasern sind grundsétzlich meldepflichtig.

Die Arbeitgeber sind gem. BauAV Art. 86 verpflichtet, Asbestsanierungsarbeiten mindestens 14 Tage vor der
Ausflhrung der Suva zu melden und dafir die von der Suva zur Verflgung gestellten Formulare bendtzen.
Hingegen gibt es derzeit keine Meldepflicht gegentiber der SUVA betreffend Sanierung von anderen
Schadstoffen wie PCB, PAK oder Schwermetallen. Seit 01.01.2016 besteht gemass VVEA eine Meldepflicht (vor
Baubeginn) und eine Nachweispflicht flr die Entsorgung schadstoffhaltiger Bauteile.

11.0 KOMPLEXITAT DER SANIERUNGSARBEITEN

Bei diesem Objekt handelt es sich um eine Sanierung mit einer geringen Komplexitat. Fir die
Schadstoffsanierungsarbeiten selbst ist zwingend eine von der Suva zugelassene Asbestsanierungsfirma (siehe
Liste: https://www.suva.ch/de-CH/material/Adresslisten/adressliste-anerkannte-
asbestsanierungsunternehment# ) zu beauftragen.

12.0 ENTSORGUNGSKONZEPT (hier nur schadstoffbelastete Materialien)

12.1 Materialtrennung

Bei Bauarbeiten sind Sonderabfélle von den Ubrigen Abféllen zu trennen und separat zu entsorgen. Die Ubrigen
Bauabfalle sind auf der Baustelle wie folgt zu trennen:

¢ Betonabbruch, Strassenaufbruch, Mischabbruch, Ziegelbruch und Gips, jeweils mdglichst sortenrein

¢ Weitere stofflich verwertbare Abfélle wie Glas, Metalle, Holz und Kunststoffe, jeweils mdglichst sortenrein

¢ Brennbare Abfalle, die nicht stofflich verwertbar sind

¢ Andere Abfélle

Falls die Trennung der Ubrigen Bauabfalle auf der Baustelle betrieblich nicht mdglich ist, sind die Abfalle in
geeigneten Anlagen zu trennen.

12.2 Materialkategorien, Mengen und Entsorgungswege

In beiliegender Entsorgungstabelle sind die voraussichtlichen Mengen und Entsorgungswege der beim
Bauvorhaben anfallenden schadstoffhaltigen Bauabfalle aufgeftihrt. Die Mengenangaben basieren auf einer
groben Schéatzung geméass aktuellem Planungsstand und kénnen nicht als Grundlage fUr eine Submission
verwendet werden

12.3 Vorgaben Entfernung und Entsorgung
In den folgenden Kapiteln sind erganzende Vorgaben zur Entfernung und Entsorgung der unterschiedlichen
Materialkategorien aufgefihrt.
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12.3.1 Asbesthaltige Materialien

Bei Bauvorhaben oder Unterhaltsarbeiten im Bereich von Asbestvorkommen ist in der Regel mit der Freisetzung
von Asbestfasern und dadurch mit der Gefahrdung der Gesundheit von Personen zu rechnen. Vor
entsprechenden Arbeiten sind daher alle Asbestvorkommen im betroffenen Bereich fachgerecht zu entfernen.
Beim Entfernen der vorhandenen Asbestvorkommen sind die Vorgaben gemass Richtlinie Nr. 6503 der
Eidgenbssischen Koordinationskommission flir Arbeitssicherheit (EKAS) und die Factsheets der Suva
einzuhalten.

12.3.2 Holzbauteile

Das Holz der Dachkonstruktion kann bei einem Rickbau via KVA entsorgt werden. FUr andere
Entsorgungswege (Altholzfeuerung, Recycling) waren vorgangig Proben zu entnehmen und zu analysieren.

Die weiteren Holzabfélle aus dem Innenbereich kénnen via KVA oder Altholzfeuerung entsorgt werden. In beiden
Fallen ist keine Analyse notwendig. Soll dieses Holz jedoch im Recycling verwertet werden, ist eine vorgangig
veranlasste Analyse notwendig.

12.3.3 Korkplatten

Allfallige Korkplatten miussen gesondert entfernt (Suva Factsheet 33106) und in einer KVA entsorgt werden.
Sie mUssen soweit entfernt werden, dass der ggf. anfallende Mischabbruch resp.

Betonabbruch ins gewohnliche Baustoffrecycling geflihrt werden kann (evtl. Abkratzen

anhaftender Korksticke notwendig).

12.3.4 Weitere Materialien

Betonabbruch, Mischabbruch und Ziegelbruch sind maoglichst vollstandig als Rohstoff flir die Herstellung von
Baustoffen zu verwerten. Betonabbruch kann auch als Baustoff auf Deponien verwertet werden. Zusatzlich zu
den untersuchten schadstoffverdachtigen Materialien ist davon auszugehen, dass weitere Materialien verbaut
worden sind, welche aufgrund ihrer Zusammensetzung nicht ins normale Baustoffrecycling gefuhrt werden
koénnen, z.B. Korkdammungen, Gipsplatten, Holzzemente, Holzwolle-Leichtbau-Platten, behandeltes

Holz, Schwarzanstriche, etc..

Diese Materialien missen (unabhangig von ihrem Schadstoffgehalt) bei der Entfernung vom restlichen
Baumaterial getrennt und gesetzeskonform entsorgt werden.

In Geraten und Installationen kénnen weitere Schadstoffvorkommen vorhanden sein, z.B. PCB in
Vorschaltgeraten von Leuchtstoffréhren, in Transformatoren und Kondensatoren; Quecksilber in Schaltern,
Thermometern und Leuchtmitteln; schwermetallhaltige Batterien / Akkus; radioaktive Brandmelder; FCKW in
Kuhlaggregaten und Isolationen.

Bei entsprechenden Schadstoffhinweisen ist die Entfernung / Entsorgung dieser Geréte / Installationen mit einer
Fachperson zu klaren. Die elektrischen Geréate sind gemass den Vorgaben der Verordnung Uber die Riickgabe,
die Ricknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geréate (VREG) zu entsorgen.

12.4 Transport

Beim Transport von Sonderabféllen (z.B. Bauabfalle mit freien oder sich freisetzenden Asbestfasern wie
Asbestleichtbauplatten (ALP) oder abgeschliffener Fliesenkleber) und anderen kontrollpflichtigen Abféllen wird
das Begleitscheinverfahren nach VeVA (Verordnung Uber den Verkehr mit Abféallen) angewendet.
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12.5 Entsorgungsnachweis (nicht in diesem Auftragsumfang enthalten)

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist den Behtrden unaufgefordert ein von einer Fachperson geprUfter
Entsorgungsnachweis zuzustellen. Im Entsorgungsnachweis sind Abfallarten, Mengen und Entsorgungswege
aller angefallenen Bauabfélle zu dokumentieren. Damit ist nachzuweisen, dass alle behdrdlichen Vorgaben fur
die Entsorgung bzw. alle Vorgaben geméss Entsorgungskonzept eingehalten wurden.

Der Entsorgungsnachweis ist durch den Bauherrn (bzw. durch einen Vertreter des Bauherrn) zu erstellen. Damit
ein vollstandiger Nachweis erfolgen kann, empfehlen wir, alle beteiligten Unternehmen (auch
Entsorgungsunternehmen) frihzeitig darauf hinzuweisen, dass eine ltckenlose Dokumentation der Entsorgung
(Abfallarten, Mengen, Entsorgungswege) zu Handen der Bauherrschaft zu erfolgen hat. Fur belastete Materialien
sind die Lieferscheine abzugeben. Fir unbelastete Materialien reicht eine tabellarische Zusammenstellung.

Vor Einreichung an die Behdérde muss der Entsorgungsnachweis durch eine befugte Fachperson (PK) Uberprift
werden.

13.0 KOSTENSCHATZUNG SCHADSTOFFSANIERUNG

Fur die bei dieser Untersuchung identifizierten Gebaudeschadstoffvorkommen haben wir eine Uberschléagige
Kostenschatzung auf der Basis langjéhriger Erfahrungen und hinreichender Kenntnis der aktuellen Marktpreise
vorgenommen. Wir schatzen die Kosten der Schadstoffsanierung fur die in den Datenblattern 3 und 6 auf
800.00 bis 1’200.00 CHF zuzligl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, exkl. Kosten flr evtl. anfallende
Nachuntersuchungen, Fachbauleitung und Zonenabschlussmessungen. Alle weiteren in den Datenblattern
beschriebenen bauschadstoffbelasteten Materialien kénnen unter bestimmten Voraussetzungen (Suva
Factsheets) durch instruierte Handwerker ausgebaut und entsprechend entsorgt werden. Wir empfehlen diese
Bauabfalle in die Ausschreibung fur den Ruckbau zu inkludieren.

14.0 EMPFEHLUNGEN FUR WEITERS VORGEHEN

¢ Die asbesthaltigen Materialien (auch jene, welche als belastungsverdéchtigt eingestuft wurden) sind durch
den Auftragnehmer (Baumeister/Riuckbau) bzw. seinen Vertreter fUr alle Personen, die am oder in der Nahe
der Materialien arbeiten, in klar sichtbarer Weise zu kennzeichnen, z.B. mit einem Aufkleber ,Achtung enthalt
Asbest” (Bezug Uber die SUVA).

¢ Die Schadstofffreimachung sollten nach den auf den Typenkarten genannten Sanierungsmethoden zu
erfolgen. (Abweichungen bei der Ausfihrung mussen vor Ausfiihrung mit der Suva abgeklart werden).

¢ Ebenfalls sind die entsprechenden Entsorgungswege einzuhalten.

¢ Verdachtsmomente sind vor weiteren baulichen Tatigkeiten durch eine Fachperson zu verifizieren.

¢ Bei Sanierungs- und Rickbauarbeiten von asbesthaltigen Baumaterialien besteht eine Meldepflicht. Die
Schadstoffsanierungsfirma hat vor Arbeitsaufnahme der Suva die notwendigen Arbeitsunterlagen und An-
gaben einzureichen. Darunter fallen zum Beispiel ein Meldeformular (https://www.suva.ch/de-ch/praevention/
nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/infos-fuer-asbestsanierer/
asbestsanierung-melden ), Zonenplan, Angabe Raumluftmessungen, Entsorgungskonzept, etc.

15.0 UBERSICHT UMBAU-/UNTERSUCHUNGSPERIMETER UND PROBENENTNAHMESTELLEN
Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen keine Planunterlagen vom Bestand der Gebaude vor.
Die Lage der belasteten Materialien ist in den Datenbl&ttern beschrieben und auf Fotos dargestellt.
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16.0 AKTUALITAT / NEUBEARBEITUNG

Die Kenntnis potenziell schadstoffhaltiger Baustoffe wird fortlaufend Uberarbeitet. Die in diesem Bericht
gemachten Erhebungen richten sich nach dem aktuellen Kenntnisstand gemass der Richtlinien und
Materialkenntnissen der Fachverbande VABS und FAGES und deren Wissensplattform polludoc.ch.

Zwischen dem Erheben der Schadstoffe und der tats&chlichen Ausfihrung der Sanierungsmassnahme kann viel
Zeit vergehen. Die Aktualitat alterer Untersuchungen ist vor Baubeginn zu prufen und ggf. zu Uberarbeiten. Als
Richtwert kann eine Zeit von 2 - 5 Jahren, je nach Material und Zustand, angenommen werden.

17.0 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

17.1 Pflicht zur Aktualisierung

Nach erfolgten Sanierungen bzw. Bauarbeiten ist der bestehende Diagnosebericht ,VOR BAUARBEITEN* zu
aktualisieren. Die Pflicht zur Aktualisierung gilt nicht bei Rtckbauten. Der urspringliche Diagnosebericht soll
aktualisiert werden. Falls dies nicht mdglich ist, muss ein neuer Bericht erstellt werden. Die Aktualisierung des
Berichtes muss von einem auf der Adressliste des FACH eingetragenen Diagnostiker ausgeflihrt werden. Bei
der Aktualisierung des Diagnoseberichts handelt es sich nicht um einen ,Sanierungsbericht”. Beim
Sanierungsbericht handelt es sich im Allgemeinen um einen separaten Bericht, in welchem die durchgeflihrten
Sanierungsarbeiten, sanierungsbegleitende Kontrollen und Messungen sowie die Entsorgung dokumentiert
werden.

17.2 Weiterverwendung/Weitergabe des Berichtes

Dieser Bericht dient ausschliesslich der Information fiir das Vorhandensein von Bauschadstoffen im Ruck-/
Umbauperimeter gemass Beauftragung. Der Bericht ist ausschliesslich vollstandig zu verwenden. Es ist in
keinem Fall gestattet, einzelne Teile/Ausziige/Textpassagen heraus zu kopieren, weiter zu verwenden und somit
mdglicher Weise aus dem Kontext zu nehmen. Der Bericht alleine ist nicht als Ersatz fUr eine detaillierte
Ausschreibung geeignet, da die Mengenangaben und tatsachliche Ausbreitung der zu sanierenden Materialien
nur grob geschatzt und sind vor Beginn der Arbeiten durch eine Fachperson zu verifizieren. Ein drtliches
Ausmass durch eine Fachperson, unter Zuhilfenahme des Berichtes sollte in jedem Fall vor Beginn der Arbeiten
in Form einer Sanierungsplanung/-konzept erfolgen.

17.2 Ausschreibung der Schadstoffsanierungsarbeiten

Wir empfehlen, die Arbeiten flr die Entfernung von Schadstoffen in einem Leistungsverzeichnis zu erfassen und
auszuschreiben, da die Interpretationen von Untersuchungsberichten haufig sehr unterschiedlich sind. Eine
Begehung vor Angebotsabgabe sollte aus unserer Sicht fur alle Bieter obligatorisch sein. Von der Suva
zugelassene Schadstoffsanierungsunternenmen finden Sie unter: https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-
gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/liste-anerkannten-
asbestsanierungsunternehmen

17.3 Zustellung Bericht
Wir versenden unseren Bericht standardmassig in digitaler Form (Format .pdf). Auf Wunsch kénnen Sie ohne
Mehrkosten den Bericht 1-fach, im Papierformat in gebundener Form, zugestellt per A-Post, erhalten.


http://polludoc.ch
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/liste-anerkannten-asbestsanierungsunternehmen
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/liste-anerkannten-asbestsanierungsunternehmen
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/liste-anerkannten-asbestsanierungsunternehmen
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/liste-anerkannten-asbestsanierungsunternehmen
http://www.wolter-sdm.ch

Bauschadstoffuntersuchung

»Untersuchung vor Bauarbeiten“
Nach Pflichtenheft der VABS - Vereinigung Asbest-Berater Schweiz- und dem Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung iiber die Vermeidung und
die Entsorgung von Abfillen (Abfallverordnung, VVEA)

18.0 ANLAGEN ZU DIESEM BERICHT

Anlage 1: Liste der begutachteten Bauteile, Schadstoffbelastete Materialien

Anlage 2: Liste der begutachteten Bauteile, nicht belastete Materialien durch Nachweis
Anlage 3: Analysenberichte Labor SGS LabTox, Industriestrasse 37, 2555 Brigg

19.0 Weitere und detaillierte Informationen zum Thema Bauschadstoffe unter folgenden Links:

e https://forum-asbest.ch/

e https://polludoc.ch/de

e https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/
asbest/asbest-erkennen-und-richtig-handeln

Buren, 22. August 2025

Unterschrift veral
WOLTER SDM AG, Henry Wolter grad. Bauingenieur,

nat. gepriifter Schadstoffdiagnostiker mit Befugnis zur privaten Kontrolle
Rick- und Umbau (private Kontrolle geméss Ziff. 3.11 BBV )

In FACH-Liste (Forum Asbest Schweiz) geflhrt.


https://forum-asbest.ch/
https://polludoc.ch/de
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/asbest-erkennen-und-richtig-handeln
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/nach-gefahren/gefaehrliche-materialien-strahlungen-und-situationen/asbest/asbest-erkennen-und-richtig-handeln
http://www.wolter-sdm.ch

Rickbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

T
WOLTER
SDV

Anlage 1: Schadstoffbelastete Materialien

Datenblatt 1

Laborreferenz

Foto Nr.

Laborprobe Diagnostikerentscheid

enthélt Asbest JA, Fasern sind fest gebunden!

Etage UG - OG (Estrich)

Raum/Lage mehrere Vorkommen, exemplarisch fiir alle baugleichen Fenster
Bauteil ALLE Holzrahmenfenster u. -tiiren mit Glaserkitt

Material Glaserkitt und Anschlagkitt, asbesthaltig (auch Anschlagkitt)
Kategorie siehe Geféhrdungsbeurteilung

Entsorgung KVA / Deponie Typ E

Abfallcode 17 06 05 (s)

Sanierung durch instruierte Handwerker gem. SF 33040, 33041, 330443

Bearbeitung Suva Merkblatt 84043 oder Suva factsheet 33040, 33041

Rickbau + Entsorg. Suva factsheet 33043

Gefdhrdung gem. Suva "Asbest erkennen - richtig handeln"
Ohne Beschadigung keine unmittelbare Gefahrdung.

Bei mechanischer Bearbeitung kénnen gréssere Mengen Asbestfasern freigesetzt
werden.

Sanierungsdringlichkeit nach FACH (Forum Asbest Schweiz):

Stufe Ill: Sanierung vormerken (Sanierung vor baulichen Eingriffen; Neubeurteilung bei
Vorkommnissen oder Nutzungsanderungen).

Massnahmen:

Die Holzfenster kénnen als komplettes Bauteil, nach vorheriger Absprache, in der KVA
entsorgt werden, auch ohne vorher auszuglasen. Mussen Kitte mit mechanischen Geréten
(z.B. Schleifmaschinen) bearbeitet werden, so muss eine von der Suva-anerkannte und auf
Sanierungsarbeiten spezialisierte Firma mit den Arbeiten betraut werden (Factsheet 33042).

Bemerkungen:

www.wolter-sdm.ch



http://www.suva.ch/waswo/33042.d
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Rickbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

WOLTER
SDM

Anlage 1: Schadstoffbelastete Materialien Datenblatt 2
Foto Nr.
Laborprobe Diagnostikerentscheid
enthalt PCB JA, PCB-haltig
Etage mehrere Vorkommen gesamte Liegenschaft
Raum/Lage Deckenmontage
Bauteil Kondensatoren und Vorschaltgeréten von Leuchtstofflampen
Material PCB-haltig
Kategorie siehe Geféhrdungsbeurteilung
Entsorgung Geréate mit vorgezogener Recyclinggebuhr (VREG) kénnen Uber das
entsprechende VREG-Svstem abaeaeben werden.
Ausmass approx. > 3 Stiick

Demontage durch Sanierungsfirma oder Elektriker, welche die Suva-/VSEI-Asbest-
Ausbildung "Asbest" absolviert haben (geméss Suva-VSEI
Publikation). Vorgehen gemass EKAS-Richtlinie 6503, Art. 7,6 resp.
Suva Factsheet 33036).

Achtung! evtl. Hitzeschutzunterlage LAP/ALP bei Montagen auf Holz!

Bei mechanischer Bearbeitung oder bei der Demontage kénnen gréssere
Mengen Asbestfasern freigesetzt werden.

Massnahmen:

Bei kleinen Kondensatoren und Vorschaltgeraten von Leuchtstofflampen <1 kg PCB: Die
Sanierung erfolgt nur bei der Entsorgung der Gerate. Spatestens jedoch bis 2028 (vgl.
Kondensatorenverzeichnis, S.15 resp. POP-Konvention) muss die Schweiz gemass POP-
Konvention dafur sorgen, dass alle PCB-haltigen Kleinkondensatoren und Vorschaltgerate
von Leuchtstofflampen umweltgerecht entsorgt sind.

Bemerkungen:
vgl. Kondensatorenverzeichnis, S.15 resp. POP-Konvention - https://www.chemsuisse.ch/
files/97/DE-PCB-Hilfsmittel/80/Verzeichnis.pdf)

www.wolter-sdm.ch



http://www.suva.ch/waswo/88254.d
http://www.suva.ch/waswo/6503.d
http://www.suva.ch/waswo/33036.d
https://www.chemsuisse.ch/files/97/DE-PCB-Hilfsmittel/80/Verzeichnis.pdf
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Rickbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

WOLTER
SDM

Anlage 1: Schadstoffbelastetes Material

Datenblatt 3

Foto Nr.

Laborprobe Diagnostikerentscheid

enthalt Asbest JA, Fasern sind fest und leicht gebunden!
Etage oG

Raum/Lage Wandmontage

Bauteil Auskleidung Sicherungskasten (SGK), Deckplatte AZ
Material asbesthaltige Brandschutzplatten (ALP)
Kategorie siehe Geféhrdungsbeurteilung

Entsorgung Deponie Typ E

Abfallcode 17 06 05 (s)

Sanierung durch siehe Massnahmen

Sanierung gem. siehe Massnahmen

Ausmass 1 Stlck

Gefdhrdung gem. Suva "Asbest erkennen - richtig handeln"
Ohne Beschadigung keine unmittelbare Gefahrdung.

Bei mechanischer Bearbeitung kénnen gréssere Mengen Asbestfasern freigesetzt
werden.

Sanierungsdringlichkeit nach FACH (Forum Asbest Schweiz):

Stufe Ill: Sanierung vormerken (Sanierung vor baulichen Eingriffen; Neubeurteilung bei
Vorkommnissen oder Nutzungsé@nderungen).

Massnahmen:

Grundsatzlich sind asbesthaltige Leichtbauplatten durch einen Suva-anerkannten
Schadstoffsanierer zu entfernen. Dies kann flir asbesthaltige Leichtbauplatten mit einer
Gesamtflache pro Arbeitsraum von bis zu 0.5 m2 gemass Suva-Factsheet 33036 erfolgen
(Ausnahme: die entsprechenden Platten mussen zerstort oder geschliffen werden, da diese
geklebt sind). Bei Flachen pro Arbeitsraum >0.5 m2 sind die asbesthaltigen Leichtbauplatten
durch einen Suva-anerkannten Asbestsanierer in einer Sanierungszone gemass EKAS-
Richtlinie Nr. 6503 Kap.7 zu entfernen.

Empfehlung:

Die Dringlichkeitsbeurteilung geméss FACH ist abhéngig vom Einzelfall durchzufihren.
Oftmals ergibt sich fur asbesthaltige Leichtbauplatten (ALP) eine hohe
Sanierungsdringlichkeit (Stufe I). Solche Materialien sind gemass FACH umgehend zu
sanieren, d.h. zu entfernen oder dauerhaft luftdicht zu versiegeln.

www.wolter-sdm.ch
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Rickbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

WOLTER
SDM

Anlage 1: Schadstoffbelastete Materialien Datenblatt 4
Labotreferenz
Foto Nr.
Laborprobe Diagnostikerentscheid
enthélt HSM
Etage EG - DG
Raum/Lage mehrere Vorkommen
Bauteil Dachstu.hl, Bodendielen, Wand- u. Deckentafer, Schuppen,
Fensterladen
Material Holzschutzmittel
Kategorie siehe Gefahrdungsbeurteilung
Abfallcode 170298 s
Entsorgung KVA: ohne Analysen; Altholzfeuerung: Holz aus Aussenbereich und

von Dachkonstruktionen muss vorgéngig untersucht werden;
Recycling: jegliches Holz muss vorgéangig untersucht werden

Sanierung durch instruierte Handwerker

Sanierung gem.

Ausmass approx. >3to

Gefahrdungsbeurteilung:

Bei Riickbau: Geringe Gefahrdung fur Gesundheit und Umwelt.
Bei Strahlen oder Schleifen: Hohe Geféhrdung der Gesundheit der Ausfiihrenden und
spaterer Nutzer (durch Staube).

Massnahmen:

HSM wurden fiir Konstruktionsholz von Dachstiihlen und fiir weitere Konstruktionshélzer in
Wohnbauten (Fachwerk) sowie fir Holzer im Aussenbereich und fir Eisenbahnschwellen
angewendet. Insbesondere in Lagerrdumen, Gewerbebauten sowie in Scheunen und Stallen
fanden oft gréssere und umfangreichere Applikationen statt, daher kénnen solche Holzer
sehr hohe Konzentrationen an problematischen HSM aufweisen. Staubende Arbeiten an
HSM-belasteten Holzern erfordern mindestens eine persoénliche Schutzausristung (FFP3-
Maske, Einweg-Schutzanzug) sowie Quellabsaugung und Abgrenzung der Arbeitszone. Bei
Rickbau mittels Bagger sind keine speziellen Massnahmen zum Gesundheitsschutz
notwendig.

Bemerkungen:

Werden konstruktive Holzbauteile, z.B. im Dachgeschoss oder Fachwerk bearbeitet und/
oder im Wohnraum belassen, empfehlen wir eine analytische Beprobung auf
Holzschutzmittel. Fir eine Entsorgung/Ruckbau gilt: Ohne Beprobung nur in KVA méglich

www.wolter-sdm.ch
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Rickbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

WOLTER
SDM

Anlage 1: Schadstoffbelastetes Material Datenblatt 5
Laborreferenz
Foto Nr.
Laborprobe Diagnostikerentscheid
enthalt Asbest JA, Fasern sind fest gebunden!
Etage EG - DG (Giebel)
Raum/Lage Fassade/Wandplatten (Schindeln)
Bauteil AZ-Platten (Deonym: Eternitplatte)
Material Asbestzement
Kategorie siehe Gefahrdungsbeurteilung
Entsorgung Deponie Typ B
Abfallcode 17 06 98

Sanierung durch instruierte Handwerker wenn zerstérungsfrei (siche Massnahmen)

Sanierung gem. Beschadigungen durch Bruch vermeiden: Suva factsheet 33031 und

33047

Ausmass approx. > 50 m2

Gefdhrdung gem. Suva "Asbest erkennen - richtig handeln"
Ohne Beschadigung keine unmittelbare Gefdhrdung.

Beim mechanischen Bearbeiten (Bohren, Schieifen, usw.), beim Einsatz von
Hochdruckreinigern oder beim Beschadigen werden gesundheitsgefdahrdende
Asbestfasern freigesetzt.

Sanierungsdringlichkeit nach FACH (Forum Asbest Schweiz):

Stufe Ill: Sanierung vormerken (Sanierung vor baulichen Eingriffen; Neubeurteilung bei
Vorkommnissen oder Nutzungsanderungen).

Massnahmen:

Bei zerstérungsfreiem Demontieren: Massnahmen gemass Suva-Merkblatt 84053 resp. in
Analogie zu Suva-Factsheet 33031 Entfernen mit mechanischem Bearbeiten (Sdgen, Frésen,
Brechen, Bohren etc.): Vorgehen gemass EKAS-Richtlinie Nr. 6503, d.h. Entfernung durch
Suva-anerkannten Asbestsanierer in einer Sanierungszone. Ausnahme: Kontrolliertes
Brechen einzelner Teile, Massnahmen gemass Suva-Merkblatt 84053

Bemerkungen:

Das Ausmass ist Uberschlagig geschatzt. Wir empfehlen, die Arbeiten fiir die Entfernung von
Schadstoffen vorgangig in einem 6rtlichem Ausmass aufzunehmen und in einem
Leistungsverzeichnis zu definieren.

www.wolter-sdm.ch
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Rickbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil

WOLTER
SDM

Anlage 1: Schadstoffbelastete Materialien Datenblatt 6
Laborreferenz R-CHNID25-000007073 vom 10.06.2025
Laborprobe P1
enthalt Asbest JA, Fasern sind leicht gebunden!
Etage UG, Heizungskeller
Raum/Lage Rauchabzugsrohr
Bauteil Brandschutzmanschette/-pappe/-kordel
Material ALP/LAP
Kategorie siehe Gefahrdungsbeurteilung
Entsorgung Deponie Typ E
Abfallcode 17 06 98

Sanierung durch Suva zugelassenen Asbestsanierungsbetrieb

Sanierung gem. EKAS 6503 -Asbest, Kap. 7 oder Suva factsheet 33036

Ausmass approx. <0.5m2

Gefdhrdung gem. Suva "Asbest erkennen - richtig handeln"
Ohne Beschadigung keine unmittelbare Gefahrdung.

Bei mechanischer Bearbeitung kénnen gréssere Mengen Asbestfasern freigesetzt
werden.

Sanierungsdringlichkeit nach FACH (Forum Asbest Schweiz):

Stufe Ill: Sanierung vormerken (Sanierung vor baulichen Eingriffen; Neubeurteilung bei
Vorkommnissen oder Nutzungsé@nderungen).

Massnahmen:

Dies kann fur asbesthaltige Leichtbauplatten mit einer Gesamtflache pro Arbeitsraum von bis
zu 0.5 m2 geméss Suva-Factsheet 33036 erfolgen (Ausnahme: die entsprechenden Platten
mussen zerstort oder geschliffen werden, da diese geklebt sind).

Bemerkungen:

www.wolter-sdm.ch
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Datenblatt =
Ruckbau EFH Dozwilerstrasse 27, Kesswil J_|T

WOLTER

Anlage 2: unbelastete Baustoffe durch laboranalytischem Nachweis SDM

Laborreferenz-Nr.  R-CHNID25-000010025 vom 20.08.2025

Laborprobe (M)P1 - Mischprobe

Schadstoff Kein Asbest nachgewiesen

Lage/Raum Fassade Ruckseite

Bauteil Wandverputz

Material Grund- und Deckverputz, mineralisch

Kategorie Keine unmittelbare Gefahrdung: Die Arbeiten kénnen ohne Bedenken mit

der notwendigen Vorsicht ausgefiihrt werden.
Bemerkung: exemplarisch fiir weitere Vorkommen, gleicher Farbe, Typ und Bauart

www.wolter-sdm.ch 1
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ANALYTISCHER BERICHT 1052387-1

LABTOX

Laborreferenz: R-CHNID25-000010025

Kundenreferenz: 2025-0137_EFH_Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Erhaltsdatum: Aug 18, 2025 11:17 AM

( Wolter SDM AG )

St. Pantaleonstrasse 44

4413 Blren

Briigg, Aug 20, 2025 8:15 AM

- J

Analysebericht

Die Analyse der Proben mit dem Rasterelektronenmikroskop nach Richtlinie ISO 22262-1 (Sampling and qualitative determination of
asbestos in commercial bulk materials), mit Optimierung der Probenvorbereitung, nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Methode (STS 0519),
ergibt :

Asbestanalyse in einem Material mittels REM

Kein Asbest entdeckt

Probe S-CHNID1094554
P1 Fassade, Wandverputz, Grundputz

Akkreditierungshinweise

*

Diese Daten sind nicht im Umfang der Akkreditierung enthalten

Kommentare

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben, die Methode ist qualitativ. Die Nachweisgrenze nach ISO
22262-1 liegt unter 0.01%. Bei vorgéngiger Probenvorbereitung sind tiefere Nachweisgrenzen mdéglich. Alle weiteren Angaben zu den
Proben wurden vom Kunden geliefert. Das Labor steht bei Fragen zu Analysen oder Analysenmethoden zur Verfiigung. Die Proben
werden 6 Monate an unserem Standort aufbewahrt. Dieser Bericht wird auf Grundlage der anwendbaren allgemeinen
Geschaftsbedingungen der SGS (erhaltlich auf Nachfrage) ausgestellt. Die auszugsweise Verwendung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der SGS LabTox SA. Asbesthaltige Materialien missen gehaltsunabhangig ordnungsgemass gehandhabt und entsorgt
werden. In der Schweiz existiert kein gesetzlicher unterer Grenzwert, unterhalb welchem asbesthaltiges Material als nicht asbesthaltig
klassifiziert wird.

SGS LabTox SA | Industriestrasse 37 2555 Briigg CH t+41 32 481 35 80 e labtox@sgs.com
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l ANALYTISCHER BERICHT 1052387-1

Laborreferenz: R-CHNID25-000010025

Kundenreferenz: 2025-0137_EFH_Dozwilerstrasse 27, Kesswil

Erhaltsdatum: Aug 18, 2025 11:17 AM

UNTERSCHRIFTEN

4 N\

Sandrine Sahli Dr. Benjamin Moris-Muttoni
Geologist Co-Laboratory Manager - R&D
Die Analyse wurde durchgefiihrt am, Aug 19, 2025 9:53 AM
o J
SGS LabTox SA | Industriestrasse 37 2555 Briigg CH t+41 32 481 35 80 e labtox@sgs.com
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pro infirmis

Pro Infirmis, Hungerblelstrasse 10, 8500 Frauenfeld

maerz architekten ag

z.H. Frau Melina Steiner
Wilenstrasse 23

CH - 9532 Rickenbach b. Wil

Frauenfeld, 28. Oktober 2025

Fachstelle Hindernisfreies Bauen
Kanton Thurgau

Hungerbiielstrasse 10
8500 Frauenfeld

Zustandig
Urs Hahni
Bauberater

Tel. direkt. +41 52 746 10 43
urs.haehni@proinfirmis.ch

Fall-Nummer: 2025-258

Neubau Mehrfamilienhaus Dozwilerstrasse 27 in 8593 Kesswil

Stellungsnahme zu den Projektplanen

Auftrag: Zuerst halten wir fest, dass das Bauvorhaben unter das am 1.1.2004 in Kraft gesetzte
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) fallt, so dass alle relevanten Anforderungen erfiillt sein

miissen. Wenn wir es als angezeigt erachten, geben wir am Schluss der Begutachtung noch

Empfehlungen ab. Sie haben uns fiir eine Stellungsnahme die nachfolgend aufgefiihrten Projektpléne
zugestellt. Der Auftrag an uns ist es, die Plane hinsichtlich des Behindertengleichstellungsgesetzes
(BehiG) zu priifen. Dieses Bauvorhaben fillt nicht nur unter das Behindertengleichstellungsgesetz des

Bundes, sondern zusétzlich auch unter das kantonale Baugesetz (PBG und PBV).

Beriicksichtigte Plangrundlagen fiir die Stellungsnahme:

Kataster, M. 1:500
Freiraumgestaltung, M. 1:20
Grundriss Untergeschoss, M. 1:100
Grundriss Erdgeschoss, M. 1:100
Grundriss Obergeschoss, M. 1:100
Grundriss Dachgeschoss, M. 1:100
Schnitte, M. 1:100

PIL.Nr

PI.Nr. 855/1.0

PIL.Nr
PLNr
PIL.Nr
PIL.Nr
PI.Nr

- 1.9

.14
1.5
w48
AT
.1.9

Dat. 15.08.2025
Dat. 12.09.2025
Dat. 15.08.2025
Dat. 15.08.2025
Dat. 15.08.2025
Dat. 15.08.2025
Dat. 15.08.2025

Gez:
Gez:
Gez:
Gez:
Gez:
Gez:
Gez:

mes / Rev.

mes / Rev.
mes / Rev.
mes / Rev.
mes / Rev.
mes / Rev,

16.09.2025

17.09.2025
17.08.2025
17.09.2025
17.09.2025
17.09.2025

Weil die Pldne teilweise nicht vermasst sind, haben wir wo es moglich war, allféllige fiir uns
relevanten Raummasse/Gangbreiten usw., mit dem Massstab aus den Pldnen herausgemessen.
Bei fehlenden Tiir- und/oder Fenstertirmassen, oder wo die vom BehiG geforderten schwellen-
losen Tiiren und Verbindungswege von den Mehrfamilienhdusern/ Tiefgarage aus den Planen
nicht ersichtlich sind, nehmen wir im nachfolgenden Bericht allenfalls nochmals Bezug darauf.

www.proinfirmis.ch

IBAN CH65 0900 0000 8500 1977 3
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Grundsatzliche Punkte die es beim Projekt zu beachten bzw. nachzubessern gilt:

1.

3
www.proinfirmis.ch IBAN CHB5 0900 0000 8500 1977 3 ',Em:

V4
Sie bendtigen zwei Rollstuhlparkplatze. Einen fiir die Besucher im Aussenraum und

mindestens einen flr die Bewohner in der Tiefgarage. Die Markierung des
rolistuhlgerechten Parkplatzes ist von Beginn weg auszufiihren. Das Gefélle des Bodens
darf 2% nicht Uberschreiten. Der Zugangsweg vom Besucher-Parkplatz bis ins Gebaude
muss einen Belag aufweisen der der den Vorgaben der Rollstuhlgerechtigkeit entspricht.
Die nutzbare Parkfeldbreite hat auf inrer ganzen Flache min. 3.50m zu betragen. Der
rollstuhlgerechte Besucherparkplatz muss mit einer Bodenmarkierung, einer Stand-
/Wandtafel und dem ICTA Signet ausgerustet sein. Dieser rollstuhlgerechte Parkplatz im
Aussenraum fehlt.

Priifen Sie doch auch ein geeignetes Container-System fir den Hausmiill. Menschen im
Rollstuhl, sollte es ebenfalls moglich sein, ihren Abfallsack selbststandig entsorgen zu
kénnen. Dabei muss die Bedienbarkeit des Containerdeckels zwischen 80cm bis
max.110cm liegen. Beachten Sie dabei bitte die Einhaltung einer minimalen, gefallsfreie
Flache von 140cm x 140cm vor der Miillsack-Einwurfsseite. Wir legen lhnen dazu das
Merkblatt ,MB 122 Wertstoffsammelstellen” dieser Stellungsnahme bei.

Sollte es einen Spielplatz geben, so hat nachfolgendes seine Giiltigkeit. Der Spielplatz ist
nach dem Leitfaden der Organisation «Denk an mich» zu gestalten. Homepage:
https://denkanmich.ch/spielplaetze-fuer-alle

. Die Zugangswege im Aussenraum bis ins Gebaude/ bzw. zum Aufzug, missen auf lhrer

ganzen Strecke mit rollstuhigerechten Beldgen versehen sein. Belage mit losem Kies, Splitt
oder Schotter sind nicht den Vorgaben entsprechend, und erfiillen die Anforderungen an die
Hindernisfreiheit nicht. Wo es Neigungen erfordert, dirfen diese bis maximal 6% Gefalle
erreichen.

. Rampen die unmittelbar vor Tiiren zu liegen kommen, mussen vor den Tlren und immer

beidseitig eine gefallsfreie Flache von mindestens 140 x 140 cm aufweisen.

Wo aus bautechnischen Griinden Zugangswege Fugen in den Bodenbeldgen aufweisen,
diirfen diese Fugen maximal 10mm Breite aufweisen. Breitere Fugen missen vollflachig,
eben und dauerhaft ausgefugt sein.

Offnungen in Rosten, die sich auf den Zugangswegen befinden, durfen in einer Richtung die
maximale Breite von 10mm (z.B. Schlitzrinnen), bei Gitterrosten wie z.B.
Entwasserungsrinnen eine Maschenweite von 10mm x 30mm nicht tberschreiten. Grossere
Offnungsbreiten sind bei Neubauten nicht zuléssig. Achtung! Im Aussenraum sind sehr
wahrscheinlich bei den Zugangswegen zu den Gebauden, Entwasserungsrinnen geplant.
Beachten Sie bei diesen, dass der Gitterrost eine maximale Maschenweite, von bis zu
10mm x 30mm aufweisen darf.
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8. Gegensprechanlagen und Sonnerien an Gebauden, sind auf einer maximalen Hohe von
110cm ab fertig Boden anzuordnen (z.B. Achsmass der Sonnerie-Grundplatte). Priifen sie
diese Vorgabe auch in den Wohnungen beziiglich Erreichbarkeit/Bedienung fiir die
Gegensprechanlage-Turoffnung, Lichtschalter, Elektro-Unterverteilung und
Einzelraumregulierung bzw. Raumthermostaten.

9. Pro Gebaude sind 25% Prozent der Briefkasten auf einer maximalen Hohe von 110cm ab
Boden, fir die ungehinderte Bedienung anzuordnen.

10. In Korridoren und Gangen zu den Kellerabteilen muss mindesten ein Wendeplatz in der
Mindestabmessung von 140cm x 170cm ausgefihrt werden. Zudem miissen mindestens
ein Viertel der Kellerabteile schwellenlos zugénglich sein. Uberpriifen Sie die Einhaltung
dieser Vorgaben und bessern Sie, dort wo erforderlich, das Projekt bitte nach.

11. An den Gebaude- und Wohnungseingangsttiren sind griffige Tlrgriffe zu verwenden, Knaufe
oder Muschelgriffe sind nicht zuldssig. Also gut greifbare Driickergarnituren oder senkrechte
Stangengriffe mit rundem Querschnitt (Richtwert NW = 40mm). Zugangstiiren sind
schwellenlos oder wo unumganglich mittels einem Absatz bis maximal 25mm Hoéhe erlaubt.
Der maximal erforderliche Kraftaufwand zum Bedienen der Turen, darf 3,0Kg nicht
uberschreiten. Diese gilt flir den gesamten Bewegungsvorgang des Trfligels.

12. In Wohnbauten soll aus Griinden der Sicherheit und angesichts der demografischen
Entwicklung und dem gesellschaftlichen Ziel, dass dltere Menschen moglichst lange im
normalen Wohnumfeld verbleiben kénnen, im Treppenhaus beidseitig Handldufe
angeordnet werden. Handlaufe sind mit einem runden Querschnitt (Richtwert Durchmesser
40mm) zu machen. Beachten Sie daflr das beiliegende Merkblatt. Mit dem Einhalten der
Treppenlaufe und Handlaufe, gemass den Vorgaben der SIA 500 Kap. 3.6, wird auch eine
allfallige, spatere Nutzungsanderung der Wohnungen, hin zu &ffentlich zugénglichen
Einheiten realisierbar. Es kommt immer wieder vor, dass Wohnungen von Privaten mit einer
Dienstleistung wie, Nagelstudios, Physiotherapie, Massagestudio und Ahnlichem angeboten
wird. In solchen Féllen miissen die Treppenhéuser den Vorgaben an die Offentlich
zugangliche Bauten erflillen.

13. Bei allen Turen ist auf der Seite des schwenkenden Tirfligels, in der Breite von
vorzugsweise 60cm, jedoch immer mindestens 20cm freie Flache zu realisieren. Beachten
Sie dazu den gemachten Handeintrag im Grundriss Untergeschoss. Diese Verbindungstur
zur Parkierungsanlage erflllt die Vorgaben gemass SIA 500 9.2.3 nicht. Wenn die Situation
baulich nicht angepasst werden kann, ist eine Tlrautomatisation zwingend.

14. Gemass den Vorgaben der SIA Norm 500 Ziffer 10.2 ff., muss pro Wohnung mindestens ein

Bad- oder Duschraum mit Klosett folgende Masse (nutzbare Fertigmasse!) einhalten. Die
Nutzflache hat mindestens 3,80m2 zu betragen. Bei Kleinwohnungen mit nur einem
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Sanitarraum geniigen 3,60m2. Keine nutzbare Raumabmessung weniger als 1,70m. Die
erforderlichen Fertigmasse diirfen nicht durch Vormauerungen reduziert werden.
Damit dies eingehalten werden kann hat das Rohbaumass mindestens 175cm zu
betragen (Wandputz 2-seitig und allfillige Fliesenstirke 2-seitig, sowie zuldssige
Bautoleranzen). Nutzbare Tirbreite min.0,80m, besser 0,90m. Klosettschiissel
vorzugsweise mit Achsabstand 0,45m ab Raumecken. Bessern Sie das Projekt wo nétig
bitte auf Einhaltung der Vorgabe hin nach. Uberlegen Sie sich doch, wie die Planvorgaben
der SIA 500 Hindernisfreie Bauten Anhang E, im Bedarfsfall mit einem geringen baulichen
Aufwand, umgesetzt werden kann. Ein geringer baulicher Aufwand, liegt bei notwendig
werdenden baulichen Anpassungen und pro Wohnung, bei Fr. 5°000.00. Der Planer hat
diese behindertengerechte Losung, fir den Anpassungsfall der rollstuhlgerechten
Sanitarzelle, in graphischer Form der Bauherrschaft, als auch dem Bauamt zu unterbreiten.
Dort wo es Trockenbausystem gibt, ist auf flachige Einlagen zu achten. So dass im
Bedarfsfall die Hilfsmittel ohne Probleme dauerhaft und fest befestigt werden kénnen.

15. Vor Waschmaschinen und Waschetrocknern, inner- und ausserhalb der Wohnungen, muss
immer eine Freiflache von 1.40m x 1.40m vorhanden sein oder im Sinne der Anpassbarkeit
geschaffen werden kénnen.

16. Vermeiden Sie, von den Wohnungen zu den Balkonen, wenn immer moglich die Ausfiihrung
von Hebeschiebetiiren. Werden solche trotzdem ausgefiihrt, so sind diese auf die
langfristige Einhaltung der max. 30N (3,0 Kg) Kraftaufwand (Bedienungs-Vorgabe) hin zu
Uberpriifen. Wenn méglich fliihren Sie doch immer Fliigeltiiren aus. Diese lassen sich auch
von dlteren Menschen, sowie Behinderten mit einem Handicap an den Handen/Armen, gut
benutzen und dazu sind diese einiges kostengiinstiger als Hebeschiebetiren. Wir
empfehlen Ihnen zu klaren, ob der Kraftaufwand flir die Bedienung des Griffes, die
Vorgaben von 30N (Norm SIA 500 Ziffer 3.3.4.2), nicht (iberschreitet. Beachten Sie bei
Fliigeltiiren, dass das lichte Durchgangsmass von Fenstertiiren ein nutzbares
Durchgangsmass von mindestens 80cm und maximal 100cm aufweisen sollte. Bei
diesem Punkt werden immer wieder, die ins Fensterlicht einspringenden Filihrungsschienen
des Sonnenschutzsystems nicht mitberlicksichtigt, was dann zu beinahe nicht anpassbaren
Bedingungen fiihrt! Werden beim Projekt manuell bediente Hebeschiebetiiren
ausgefiihrt, so hat sich der Planer vom Fensterbauer die machbare, kostenglinstige
und nachtragliche Anpassung mit einem einfachen baulichen Aufwand, von der
manuellen Bedienung hin zur Automatisierung in schriftlicher Form bestatigen zu
lassen. Nur dies entspricht dem Nachweis eines geringen baulichen Aufwandes, beim
Anpassungsfall der Hebeschiebetiire. Zudem ist das dafiir eventuell notwendige Leerrohr,
fur den Elektroantrieb der Fenstertiire bereits an der richtigen Stelle vorzusehen. Die
Bedienung der Fenstertlre (Fenstertiirgriff), muss auf einer Hohe ab fertigem Boden von
max. 110cm verflgbar sein.
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. Beim Aufzug miissen beidseits der Ruftaste des Aufzuges, eine freie Flache von

mindestens 70cm in der Breite verfiigbar sein. Beachten Sie dazu das beiliegende Merkblatt
MB 020 mit dem Titel «Aufzlge».

. Dort wo zweizeilige Kiichenfronten zur Ausfiihrung kommen, hat das Zwischenmass, bzw.

der nutzbare Abstand zwischen den Fronten (Griffe und Arbeitsflachen beachten!),
mindestens 120cm zu betragen (Zwischenmass min. 130cm bei Fronten mit vorstehenden
Turgriffen). Dadurch wird ein Drehen bzw. Wenden an Ort mit einem Rollstuhl erst moglich.
Geringere Abstande ziehen eine Beschadigungsgefahr der Einbaumdébel nach sich. Das
BWO schreibt librigens bereits heute das Zwischenmass auf 140cm vor.

Am Projekt durch den Planer, auf planerische Einhaltung der Vorgaben hin zu
tiberpriifen:

19.

20.

21.

22.
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Wege von der Strasse zum Hauptzugang der Geb&ude sind stufen- und schwellenlos zu
machen. Der Wegrand ist klar zu markieren. Neigungen der Wege max. 6%. Die
Wegbreiten sind bei 6ffentlich zuganglichen Wegen min.180cm breit, und bei den restlichen
Verbindungswegen zu den Gebauden min.120cm breit auszufiihren.

Fur die Bewohner als auch die Besucher wird mindestens je ein rollstuhlgerechter Parkplatz
pro Gebéude gefordert. Auf 25 Wohnungen immer mindestens 1 RPP. Rollstuhlgerechte
Parkplatze haben auf ihrer ganzen Flache, eine nutzbare Minimalbreite von 3.50m Breite
aufzuweisen. Die Bodenflache muss eben, und die Gleitsicherheit als auch die
Befahrbarkeit miissen ,gut geeignet” sein. Ein unumgangliches Gefalle ist auf eine Seite bis
max. 2% Neigung erlaubt. Solche rollstuhlgerechte Parkplatze, sind mit dem offiziellen
Rollstuhlsignet ICTA auf der Parkflache, und zusatzlich auf einer Tafel zu kennzeichnen. Bei
Parkfelder langs zu Strassen, missen RPP eine Lange von mindestens 8.00m aufweisen.

Rollstuhlgerechte Parkplédtze und deren grundstiicksinterne Verbindungswege zu den
Gebdudezugangen, sind mit behindertengerechten Beldgen zu versehen, vorzugsweise
Teer- / Betonbelage, oder Verbundsteine. Beachten Sie, dass als Bodenbelag z.B. keine
Rasengittersteine, bruchrohe Kopfsteinpflaster (immer nur plane Steine verwenden!),
loser Splitt, Schotter, oder Kies verwendet werden diirfen. Fugen dirfen maximal 10mm
breit sein und missen vollflachig, eben und dauerhaft ausgefugt sein. Wenn Chaussierung
unumganglich sind so sind diese gemass dem beiliegenden Merkblatt zu erstellen. Bessern
Sie |hr Projekt wo erforderlich bitte auf Einhaltung der Vorgaben hin nach.

Wir empfehlen Ilhnen im Falle einer Vermietung der Bewohner Parkplatze, die
rollstuhlgerechten Parkplatze an die Verpflichtung zu binden, dass bei Bedarf durch einen
Behinderten, der gewiinschte Parkplatz, schnellstmdglich abzutauschen ist.
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23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31
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Im Falle von Wohneigentum bzw. beim Verkauf von rolistuhlgerechten Parkplatzen muss im
Grundbuch zwingend ein Vorbehalt aufgenommen werden, der sicherstellt, dass solche
Kaufer zu einem Tausch verpflichtet sind, sobald ein Behinderter Anspruch auf einen
entsprechenden Parkplatz anmeldet.

. Priifen Sie doch auch ein geeignetes Container-System fiir den Hausmdill. Menschen im

Rollstuhl, sollte es ebenfalls moglich sein, ihren Abfallsack selbststandig entsorgen zu
kénnen. Dabei muss die Bedienbarkeit des Containerdeckels zwischen 80cm bis
max.110cm liegen. Beachten Sie dabei bitte die Einhaltung einer minimalen, gefallsfreie
Flache von 140cm x 140cm vor der Abfallsack Einwurfsseite. Wir legen lhnen dazu unser
Hilfsblatt bei.

Wegbeleuchtungen von und zu den Parkplatzen sind nicht blendend auszufuhren, dies hat
auch fir Rolistuhlfahrer ihre Gultigkeit!

Generell ist die Zuganglichkeit der Gebaude immer schwellenlos zu machen. Dort wo nebst
Rampen, zusétzlich auch Treppen gefordert sind, ist folgendes zu berlcksichtigen. Bei den
Treppenanlagen im offentlich zuganglichen Raum, sind die Treppenmarkierungen sowie die
Gelander nach den Vorgaben der VSS Norm 640 075 Fussgangerverkehr Hindernisfreier
Verkehrsraum Erlauterungsteil Ziffer 6.4, auszuflihren. Davon sind explizit alle
Verbindungswege im Aussenraum betroffen.

Entiang von Gehflachen (im Siedlungsbereich) sind Absturzsicherungen vorzugsweise
bereits ab einer Absturzhohe von 0,40m anzubringen. Bei Absturzhohen von 40cm bis 99cm
kénnen anstelle von Gelandern auch Randaufbordungen von min. 0,10m Hohe als
Radabweiser und taktile Flihrungselemente eingesetzt werden.

Im Fussgéngerbereich sind Hindernisse, auskragende und herunterhangende Gegenstande
zu vermeiden. Gefahrliche Stellen sind mit Gelander zu sichern. Das Unterlaufen von
Treppenuntersichten, welche weniger als 210cm Hohe aufweisen, muss durch
Abschrankungen verhindert werden. ‘

Bei Velostandern ist der erste und letzte Fahrradplatz mit einer horizontalen, taktil
erfassbaren Traverse bzw. Strebe auszufiihren, Diese muss auf max.30cm, ab fertigem
Boden, ausgefiihrt werden.

Die allgemeinen Zugange zu den Gebaude- und Hauseingangen sind stufenlos, allenfalls
Uber leichte Rampen bis maximal 6% Neigung, zu erschliessen. Zugangswege und Rampen
von den Parkplatzen bis vor die Wohnungstire dirfen eine maximale Neigung von 6%
aufweisen!

Rampen die unmittelbar vor Tlren zu liegen kommen, missen vor den Tiren und immer
beidseitig eine gefallsfreie Flache von mindestens 140 x 140 cm aufweisen.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

www.proinfirmis.ch IBAN CH65 0900 0000 8500 1977 3

Aufziige (Liftanlagen) haben eine minimale, lichte und nutzbare Kabinenabmessung von
mindestens 1,10m x 140m (bei Uber—Eck Lésung min.160cm x 140cm) aufzuweisen. Die
Anordnung der Bedienelemente ist zwischen 0,80m bis max. 1,10m anzuordnen. Die
Ruftasten sind von Vorteil horizontal nebeneinander anzuordnen. Beidseitig der
Bedienelemente wie z.B. der Rufaufforderung, ist eine minimale freie Flache von
0,70m Breite zu realisieren. Firr die restlichen Vorgaben hat die Norm SN EN 81-70 ihre
Gultigkeit. Liftanlagen sind mit behindertengerechten taktilen Tastaturen, akustischen und
visuellen Anzeigen auszuflihren. Wir legen Ihnen dazu das Merkblatt 020 mit dem Titel
LAufzugsaniage; Kabine, Schacht und Gestaltung”, dieser Stellungsnahme bei.

Zwischen Schachtturen und Treppenabgangen muss, geméass Norm SIA 500 Ziffer 9.5.1 ein
seitliches Mindestmass von 60cm eingehaiten werden. Gemessen wird die kirzeste
Verbindung zwischen Kante Treppenaustritt und Tlirleibung.

Befahrbarkeit, Begehbarkeit und Gleitsicherheit von Bdden, missen gemass SIA Norm 500
im Sinne von Anhang B, gewabhrleistet sein.

Tlren sind ohne Schwellen auszuflihren und wo nicht anders méglich diirfen diese einseitig
maximal 25mm Absatzhdhe aufweisen!

Haustlren in der Regel schwellenlos, wo unumganglich sind Haustlrschwellen bis max.
25mm erlaubt (nicht 30mm wie sonst ublich!).

Bei manuell bedienten Wohnungseingangsturen/Tlren muss auf der Seite des
Schwenkbereiches seitlich neben dem Trgriff eine freie Flache mit einer Breite x von
vorzugsweise™* 0.60 m, jedoch immer mindestens 0,20m verflugbar sein. Zudem muss diese
Breite X zusammen mit der freien Lange Y hinter dem ganz gedffneten Turfligel mindestens
1,20 m betragen.

Alle Turen zu den allgemeinen Raumlichkeiten, haben seitlich der Tire die vorgéngig
genannte minimale Freiflache von vorzugsweise 60cm, jedoch min 20cm aufzuweisen.
Diese Vorgabe gilt auch fiir die Tiren vom Treppenhaus und der Tiefgarage zu den
Nebenraumen.

Wir empfehlen lhnen, sofern vorhanden, die Tlirbedienung der Hauszugénge zu
automatisieren. Die Freigabefunktion von Tirentriegelungen ist optisch und akustisch
anzuzeigen. Die Informationen an Tirsprechanlagen sind in diesem Falle optisch zu
Ubermittein (z.B. ,Bitte eintreten”, ,Bitte sprechen”). Bei manueller Bedienung mit
Tirschliesser darf die Kraft zum Offnen der Tiire max. 30 N (entspricht drei Kilogramm)
betragen (Norm SIA 500 Zif.3.3.4). Wo dies nicht sichergestellt werden kann, sind die
Hauszugange zu automatisieren. Sehen sie bei manuellen Zugangen die Méglichkeit der
nachtraglichen Automatisierung vor, und fithren Sie ein Elektro-Leerrohr an die daflr
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notwendige Stelle aus. Achtung vor Hauseingangstliren muss immer eine minimale
gefallsfreie Flache von min. 140cm x 140cm ausgeflihrt werden.

40. Gebaudezugangstlren sind von Vorteil, nach aussen hin 6ffnend zu planen. Beachten Sie,
dass gemass der Norm SIA 500 Ziffer 9.2.3, ein nétiger Freiplatz von 60cm (bei offentlich
zuganglichen Bauten) jedoch min. 20cm (nur bei Bauten mit Wohnungen zuléssig), auf der
Seite des Schwenkbereiches seitlich neben dem Tlrgriff zu machen ist. Zudem muss immer
die Formel x + y = 120cm eingehalten werden.

41. Die SIA Norm 500 ,Hindernisfreie Bauten" Zif.9.1.1 macht die Vorgabe, das die
Erschliessung bis und mit zu den Wohnungseingangsturen flr alle Wohnungen stufen- und
schwellenlos sein missen.

42. Findet vom Treppenhaus zum Lift oder der Wohnungseingangstiire hin, eine
Richtungsanderung von mehr als 45° statt, so hat die nutzbare Gangbreite im Minimum
140cm zu betragen.

43. Die nutzbare Breite von Tliren, Fensterttiren und offene Durchgangen hat immer
mindestens 80 cm zu betragen. Die nutzbare Breite darf bei gedffneter Tur weder durch
den einstehenden Turfligel, Turgriffe noch sonst wie, verengt werden (Norm SIA 500
Zif3.3.1.2). Wir empfehlen thnen jedoch dringend, das Tirlichtmass min. 90cm breit
auszufithren. Dadurch erhohen sie die Langlebigkeit der Bauelemente. Eine
Kostenanalyse hat uns zudem gezeigt, dass die breiteren Tlren nicht teurer zu stehen
kommen als die Tiren mit 80cm Minimalbreite.

44, Bei manuell bedienten Wohnungseingangstiren muss auf der Seite des Schwenkbereiches
seitlich neben dem Tlirgriff eine freie Flache mit einer Breite x von vorzugsweise* 0.60 m,
jedoch immer mindestens 0,20m verfligbar sein. Zudem muss diese Breite X zusammen mit
der freien Lange Y hinter dem ganz geoffneten Tlrfligel mindestens 1,20 m betragen.

45. Korridore und Gangbreiten haben eine minimale fertig nutzbare Breite von 1.20m
aufzuweisen. Sind innerhalb dieser seitliche Abgange z.B. Tlren angeordnet, so ist die
Formel Durchgangsbreite + Korridorbreite grosser gleich 2.0m einzuhalten, wobei die
Korridorbreite immer eine fertige, nutzbare Breite von mindestens 1.20m aufweisen hat.
Flhrt der Korridor keine seitlichen Abgénge und Tiren auf, kann das Mass stellenweise auf
die minimale Breite von 1.00m verringert werden. Ist die Richtungsanderung auf dem
Zugangsweg zur Wohnungseingangstire grosser als 45°, so hat die Gangbreite mindesten
140cm zu betragen. Fur ein ungehindertes Drehen um 90° mit einem Standardrolistuhl ist
eine Flache von min. 1.40 x 1.40m erforderlich.

46. Bei Ausgangen zu Balkonen, Terrassen und Aussensitzplatzen sind nur aus
unausweichlichen Grinden Schwellen bis zu maximal 25mm Hdhe iber dem Innen- und
Aussenboden zulassig (Norm SIA 500 Ziffer 10.1.3). Hohere Absatze im Aussenbereich
sind nur zuldssig, wenn die erforderliche Hohe anpassbar gemacht werden kann. Die
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Anforderungen an die Gelanderhdhen gemass SIA Norm 358, miissen auch dann noch
eingehalten werden kénnen. Anpassbar bedeutet Anderungsmassnahmen ,mit geringem
baulichem Aufwand,,.

47. Balkon-/Terrassenbristungen mussen gemass Norm SIA Ziffer 3.4.6, ab max. 0,75m Hohe
fertigem Boden (im altersgerechten Bauen max. 0,65cm), freien Durchblick gewahren.

48. Balkone haben immer eine nutzbare Tiefe von mindestens 140cm aufzuweisen. Erst ab
dieser Balkontiefe wird das Drehen eines Rolistuhles ermdglicht.

49. Dort, wo bei den in Frage kommenden Sanitarzellen, die Apparate linear hintereinander
angeordnet sind, empfehlen wir lhnen dringend, sich bezliglich der Anordnung im
Anpassungsfall an den Vorgaben SIA Norm 500 Anhang E.3, zu orientieren. lhr Fachplaner
Sanitar hat diese Lésung zusammen mit lhnen, und im Sinne der Anpassbarkeit, die Zu-
und Abwasserleitungen (Leerrohre) fir eine solche Losung sinnvoll anzuordnen! Nur so
kann ein spaterer Umbau mit geringem baulichem Aufwand bewerkstelligt werden.

50. Wir empfehlen der Bauherrschaft und/oder dem Architekten, die Tiren bei den anpassbaren
Nasszellen, als Drehfligeltiiren und nach aussen hin 6ffnend, zu machen. Dadurch erhalt
man eine grossere nutzbare Raumflache innerhalb der Sanitarzellen und es ist im
Bedarfsfall besser mdglich die Anpassbarkeit durchzufiihren.

51. Wenn nicht schon geplant, sind bei den Klosett's Elektro-Leerrohre fiir ein spateres
nachristbares und mogliches Dusch-WC vorzusehen. Auch viele gesunde Menschen
geniessen den Komfort des Dusch-WC's und mdchten darauf ebenfalls nicht mehr
verzichten.

52. Mindestens ein Schlafzimmer pro Wohnung hat eine nutzbare Minimalbreite von 3,0m und
eine fertig nutzbare Minimalflache von 14,0m2 aufzuweisen (Norm SIA 500, Ziffer 10.4).
Wobei die 14,00m2 innerhalb einer viereckigen Flache zu messen ist (also ohne
schlauchartige Zugangsflachen, Nischen fur Schranke u.a.).

53. Dort wo allenfalls zweizeilige Kichenfronten zur Ausfiihrung kommen, hat das
Zwischenmass, bzw. der nutzbare Abstand zwischen den Fronten (Griffe und Arbeitsflachen
beachten!), mindestens 120cm zu betragen (Zwischenmass min. 130cm bei Fronten mit
vorstehenden Turgriffen). Dadurch wird ein Drehen bzw. Wenden an Ort mit einem Rollstuhl
erst moglich. Geringere Abstande ziehen eine Beschadigungsgefahr der Einbaumdbel nach
sich. Das BWO schreibt librigens bereits heute das Zwischenmass auf 140cm vor.

54. Bei Dampfabziigen oder Umluftgeraten mit Aktivkohlefiltern in Kiichen ist zu klaren, wie bei
Bedarf die Bedienung derselben, auf einer Héhe von bis max. 110cm ab Boden, geldst
werden kann. Wir empfehlen lhnen hier Gerate mittels Fernbedienung auszufihren.
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55.

56.

57.

Vor Waschmaschinen und Waschetrocknern, inner- und ausserhalb der Wohnungen, muss
immer eine Freiflache von 1.40m x 1.40m vorhanden sein oder im Sinne der Anpassbarkeit
geschaffen werden kénnen.

Kommen in den Sanitdrrdumen und Klichen, Vorwandsysteme zur Anwendung, ist
unbedingt darauf zu achten, dass alle notwendigen Wandverstarkungen (flachige Einlagen)
angebracht werden, damit spater und im Bedarfsfall auch wirklich alle Hilfsmittel, ohne
bauliche Probleme befestigt werden kdnnen und die Wande somit keinen Schaden nehmen
(nur so entspricht es aus unserer Sicht,den Vorgaben der Anpassbarkeit!). Bitte Uberprifen
Sie diesen Punkt an Ihrem Projekt, da Sie eventuell teilweise Trockenbausystem, oder GIS-
Systeme im Bereich der Sanitérzellen / Steigzonen vorgesehen haben!

Wir empfehlen Ihnen elektroseitig die Storen motorisiert zu machen. Wenigstens die dafur
notige Leerrohr-Verrohrung sollte gemacht werden (nur so entspricht es aus unserer Sicht
den Vorgaben der Anpassbarkeit!).

Treppenanlagen im Wohnungsbau

Bitte beachten Sie: Im Brandfall diirfen Aufzlige nicht mehr verwendet werden. Dann werden
Treppenanlagen aus unserer Sicht, auch im Wohnungsbau automatisch zu Fluchttreppen und
daher empfehien wir lhnen dringend, samtliche Treppenanlage gemass SIA Norm 500 Kap.3.6

auszufihren!

Fir Offentlich zugangliche Bauten gelten die nachfolgenden Punkte schon jetzt. Auch geben wir
zu bedenken, dass im Falle einer Nutzungsanderung, die Anpassung von einer Wohnung, hin
zu einer offentlich zugénglichen Nutzung (z.B. eine Arztpraxis oder Physiotherapie, Coiffeur
usw.), das Treppenhaus gemass den Vorgaben mit geringem baulichem Aufwand angepasst
werden kénnen muss. Wir legen thnen zu den Treppenanlagen das Merkblatt MB 026 “Treppen
und Stufen” dieser

Stellungsnahme bei.

58.

59.

60.

www.proinfirmis.ch IBAN CH65 0900 0000 8500 1977 3

Der seitliche Abstand zwischen Tirbedienungen und Treppenabgangen oder anderen
Absturzgefahren muss mindestens 0,70m betragen. Gemessen wir die kirzeste Verbindung
zwischen Treppenaustrittskante und Turbedienung.

Der Vorplatz/Freiflache vor Tlren oder Aufzugstiren zu Treppenabgangen und anderen
Absturzgefahren muss mindestens 1,40m betragen. Gemessen wir die kirzeste Verbindung
zwischen Treppenaustrittskante und Treppenhauswand.

in Wohnbauten sollen aus Griinden der Sicherheit und angesichts der demografischen
Entwicklung und dem geselischaftlichen Ziel, dass altere Menschen moglichst lange im
normalen Wohnumfeld verbeiben kénnen, im Treppenhaus beidseitig Handlaufe angeordnet
werden, auch wenn dies gemass der SIA 500 Hindernisfreie Bauten, nur optional empfohlen
wird. Der aussere Treppenhandlauf ist so auszufihren, dass diese jeweils den Treppenlauf
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bei der ersten und letzten Trittkante um min. 30cm Uiberragen, und bei Anderungen der
Laufrichtung oder bei Zwischenpodesten ununterbrochen weiterfihrt. Wir dieser noch von
Beginn weg gemacht, so muss dieser nachtraglich mit einem einfachen baulichen Aufwand
ausgeflihrt werden konnen. Handlaufenden die mehr als 0.10m in den freien Raum ragen,
missen nach unten oder seitlich gekriimmt werden. Mindestens ein Handlauf muss von
Beginn weg realisiert werden.

61. Hergeleitet aus der SIA Norm 500 Ziff.3.6.4 muss der Handlauf festen Halt bieten und
umfassbar sein. Richtwert Durchmesser 40mm! Die Befestigung muss von unten und
punktuell erfolgen und darf das Gleiten der Hande nicht beeintrachtigen. Der lichte
Wandabstand hat min. 50mm zu betragen. Kleinere Abstande bieten Verletzungspotenzial.
Achtung! Flachstahl oder U-Profile entsprechen nicht den Vorgaben der Norm SIA 500
Hindernisfreie Bauten!

62. Treppenlaufe missen, gemass SIA 500 Anhang B, gleitsicher sein. Diese Vorgabe muss
auch in nassem Zustand eingehalten werden kénnen.

63. Stufen und Treppen missen mit einer Markierung, die sich vom Ubrigen Belag in einem
Helligkeitskontrast der Prioritatsstufe 1 (Kontrast min. K=0,6) und gemass Ziff.4.3 abheben,
hell auf dunkel gemass SIA Norm 500 Ziff.3.6.3, gekennzeichnet sein.

Allgemeines zu den gesetzlichen Grundlagen /Vorgaben:

Baugesetz Kanton Thurgau (PBG / PBV), BehiG und SN Norm 521 500, SIA Norm 500
Hindernisfreie Bauten (Ausgabe 2011-06, 2.Auflage, unter Berticksichtigung der Korrigenden
C1, C2, C3, C4), sowie erganzend diverse Merkblatter der Fachstelle Hindernisfreies Bauen. Im
Offentlich zugénglichen Aussenraum ist zudem die VSS Schweizer Norm 640 075
Fussgangerverkehr Hindernisfreier Verkehrsraum zu beriicksichtigen.

Generell gilt: Volle Behindertengerechtigkeit fir alle aligemein zuganglichen Raumlichkeiten
und Zugéange. Zudem sind die Vorgaben an die ,Anpassbarkeit" bei allen Wohnungsgrundrissen
einzuhalten.

Im Kanton Thurgau ist seit 01.01.2013 im PBV §41, die SIA Norm 500 Hindernisfreie Bauten,
als verbindlich erklart worden. Das vorliegende Projekt hat die Kategorie || der Norm SIA 500
Hindernisfreie Bauten zu erfiillen. Sollte das Projekt im Aussenraum einen dazugehdrenden
offentlichen Verkehrsraum aufweisen, so haben diese auch noch den Vorgaben der VSS
Schweizer Norm SN 640 075, “Fussgangerverkehr Hindernisfreier Verkehrsraum* zu
entsprechen. Missen die Wohnungen, oder ein Teil davon, den Bedtirfnissen von
altersgerechten Wohnungen entsprechen, so sind zwingend die Vorgaben der altersgerechten
Wohnungen einzuhalten. Solche Vorgaben gehen (iber die Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten
hinaus und haben ein kiares Mehr an Raum und Komfort zu erflillen! In einem solchen Fall
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missten vom Planer bzw. der Bauherrschaft die Planungsrichtlinien ,Altersgerechte
Wohnbauten", beim entsprechenden Teil des Projektes zur Anwendung gebracht werden.

Schlussbemerkung allgemein:

Unsere Stellungnahme entbindet weder Bauherrschaft noch die Planer davor, die Verantwortlichen in Bezug auf die
Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zu sein, denn die uns in den Projektpldnen ersichtliche Planungstiefe i.d.R.
im Massstab 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, kann nicht alle Details zeigen. Wird irgendwo etwas beanstandet, so hat
sich der Projektverantwortliche zu vergewissern, ob dieses Detail nicht auch anderswo vorkommt, somit
ebenfalls gedandert werden muss. Das Fehlen eines Hinweises kann nicht dahingehend interpretiert werden,
dass etwas nicht eingehalten werden muss. Werden Ausnahmen vom Gesetz notwendig, so sind diese
explizit zu verlangen und in schriftlicher Form durch die Gemeinde zu genehmigen.

Gerne stehen wir Ihnen oder der Bauherrschaft fiir Riickfragen oder ergdnzende Informationen zur Verfiigung.
Weitergehende Angaben findet man auch in diversen Merkbléttern welche die Schweizerische Fachstelle herausgibt.

Freundliche Grlisse

Pro Infirmis

Urs Hahni
Fachberater Hindernisfreies Bauen

Beilagen

- Pro Infirmis-Flyer «Hindernisfrei Bauen»
- MBO020_Aufzugsanlagen

- MBO026_Treppen_und_Stufen_WEB

- MBO031_Fenstertirschwellen

- MB122_Wertstoffsammelstellen
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020 Merkblatt

|'|In(:|ernis-,-':reie
Architektur

Die Schweizer Fachstelle

Aufzugsanlagen

> Kabine, Schacht und Gestaltung

Inhalt

Aufzugsanlagen missen je nach Gebaudeart und Nut-
zung unterschiedliche Mindestkabinengrossen aufwei-
sen. Die erforderlichen Schachtdimensionen sowie die
wesentlichen Anforderungen an Bewegungsflache, Be-
dienungs- und Ausstattungselemente fir Menschen
mit Behinderung sind in diesem Merkblatt dargelegt.
Bei Spezialbauten, wie z.B. Gesundheits- und Alters-
einrichtungen, sind weiterfiihrende und auf die spezi-
fischen Anwendungen abgestimmte Massnahmen zu
treffen.

Geseztliche Vorgaben

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und die
kantonalen Regelungen legen fest, in welchen Gebau-
den und Anlagen hindernisfreie Aufziige eingebaut
werden missen. In 6ffentlich zugdnglichen Bauten
sind alle Nutzebenen stufenlos zu erschliessen. Die
kantonalen Vorgaben regeln ab wievielen Wohnein-
heiten unb Arbeitsplatzen eine stufenlose Erschlies-
sung zu erfillen ist.

Kernstrasse 7 | CH-8004 Ziirich | Telefon 044 299 97 97 | www.hindernisfreie-architektur.ch | Mai 2017

Aufzug fir Alle: ein Mehrwert

Unabhangig davon ob gesetzlich vorgeschrieben, ist es
sinnvoll und zweckmassig, Aufziige immer so zu dimen-
sionieren und auszustatten, dass sie fiir alle hindernis-
frei zuganglich und benutzbar sind. Die Anforderungen
ergeben sich aus den unterschiedlichen Fahigkeiten
der Anwenderlnnen, sowie dem Platzbedarf von Hilfs-
mitteln wie Rollator, Rollstuhl usw.

Hindernisfrei gestaltete Aufzugsanlagen bieten eine
grosse Nutzerfreundlichkeit und Flexibilitat bei der Ge-
biaudeanwendung. Wo auf den Einbau eines Aufzugs
verzichtet wird, soll die Moglichkeit fiir einen spateren
Einbau eingeplant werden.

Grundlagen

Die Mindestanforderungen an Aufziige sind in der SIA
Norm 500 «Hindernisfreie Bauten» geregelt und sind
von Gebéudetyp und Nutzungszweck abhangig. Fiir die
technischen Anforderungen, verweist die SIA 500 auf
die Norm SN EN 81-70 «Zuganglichkeit von Aufziigen
fir Personen mit Behinderung»,




> Dimensionierung Kabine und Schacht

Planungshinweise

Schachtmasse

Einfluss auf die Schachtmasse haben, neben der Ka-
binengrosse, die Anzahl und die Schliessart der Til-
ren (seitlich oder zentral 6ffnend), die Ausbildung der
Tiirfronten, die Position des Gegengewichtes (seitlich
oder hinten) und das Vorhandensein eines Dachauf-
baus.

Turkonstruktion

> |Ist die Tirfront des Schachts gemauert oder beto-
niert, werden Tiiren mit Metallrahmen in der Lei-
bung eingebaut (siehe Tabellen: Mauer + Rahmen).

> Ist der Schacht stirnseitig offen, werden Leichtbau-
Tiirfronten tiber die ganze Schachtbreite installiert
(siehe Tabellen: Metallfronten).

> Mit Metallfronten kénnen — je nach Hersteller —
bei der Schachttiefe und bei der Tlrleibung, einige
Zentimeter eingespart werden. Dies kann z.B. bei
Renovationen ausschlaggebend sein.

> Beizentral 6ffnenden Teleskoptlren ist der Schacht
breiter aber weniger tief, als bei seitlich 6ffnenden
Teleskoptiiren,

Dachaufbau

> Das (Nicht-)Vorhandensein eines Dachaufbaus be-
einflusst je nach Aufzugstyp und Hersteller die er-
forderliche Schachttiefe (siehe Tabellen).

Nutzbarkeit

> Aufzugstiiren sind vorzugsweise an der Schmalsei-
te anzuordnen, damit die Kabinentiefe ausreicht,
um mit dem Rollstuhl in Langsrichtung einzufahren
und die Tastatur gut erreichbar ist. Bei den minima-
len Kabinengréssen nach Norm ist die Anordnung
an der Schmalseite zwingend.

> Aufzugsbreiten von 1.40 m oder mehr erleichtern
die Benutzung fiir Personen mit Hilfsmittel wie z.B.
Rollator, Gehhilfen oder Rollstuhl. Sie ermoglichen
das Wenden in der Aufzugskabine. Altere Personen
mit Rollator kénnen oft nicht rlickwarts gehen.

> Die in diesem Merkblatt beschriebenen Anforde-
rungen an die Ausstattung und Geometrie gewahr-
leisten, dass Personen mit Sinnesbeeintréchtigun-
gen den Aufzug selbsténdig benutzen kdnnen.

Massangaben in den Tabellen

> Die minimalen Schachtdimensionen basieren auf
Angaben verschiedener Anbieter fiir Standard-Auf-
zlige tiber flinf Stockwerke. Die Masse sind unver-
bindlich und kénnen abweichen. Sie sind bei jeder
Planung mit dem Hersteller zu tiberprifen.

Typ A: Aufzug bei hohem Personenverkehr
und fiir Anlagen im Aussenraum

Kabinengrosse: 1.10 x 2.10 m (Breite x Tiefe)
Standardaufzug (1000 kg)

Kapazitit / Nutzung: ein bis zwei Personen mit Roll-
stuhl oder mit Gehhilfe und weitere Personen

- A A
1 0.70
2080 T ¥ > 1.40
i ln.ro
- m Y
2140

Turkonstruktion Mauer + Rahmen
Minimale Schachtdimensionen

l_S;ﬁaéﬁfdimensfanen fiir Kabinengrésse 1.10 x 2.10 m |

Tirkonstruktion mit Dachaufbau | ohne Dachaufbau
| Mauer + Rahmen 1.60x2.50m 1.60 x 2.45 m |
Metallfronten 1.60 X 2.35m ‘ 1.60%2.35m ‘

Anwendungen Typ A

> Diese Kabinengrosse gilt als Minimum flr Aussen-
raume und bei hohem Publikverkehr (z.B. Bahnho-
fe). Gemass SIA Norm 500 darf die Kabinentiefe auf
2.00 m reduziert werden.

> Eine Kabinentiefe von 2.10 m ermdoglicht die Nut-
zung mit Rollstuhl-Zuggerdten, Elektro-Scooter,
tberlangen Rollstiihlen sowie mit Rettungstrage.

> Bei Spezialbauten gilt Typ A als minimale Aufzugs-
grosse.

Die Fachstelle empfiehit bei allen Neubauten, auch im
Wohnungsbau, den Mindestanforderungen des Auf-
zug Typs A gerecht zu werden. Die Nutzerfreundlichkeit
und -flexibilitdt des Gebdudes wird fiir Alle verbessert:
fiir Eltern mit Kinderwagen, Personen mit Velo, dltere
Besucher mit Rollator oder flir Materialtransport. |
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> Dimensionierung Kabine und Schacht

Typ B: Aufzug fiir kleinere Bauten
Kabinengrosse: 1.10 x 1.40 m (Breite x Tiefe)
Standardaufzug (630 kg)

Kapazitdt / Nutzung: eine Person mit Rollstuhl oder
Gehbhilfe und eine weitere Person

Typ C: zweiseitig zugdnglicher Aufzug
(Durchlader)

Kabinengrosse gemdss Typ A oder Typ B
Standardaufzug (630 bis 1000 kg)

Kapazitidt / Nutzung: Siehe Typen A und B

0.70 ) ; 0.70
=551 _":ao.al .
0.70 I]]I ' |" 0.70

L 2140 : 2140

Tiirkonstruktion Mauer + Rahmen

Minimale Schachtdimensionen
Y ]

Schachtdimensionen fiir Kabinengrésse 1.10 x 1.40 m

Tiirkonstruktion | mit Dachaufbau | ohne Dachaufbau
Mauer + Rahmen | 1.60x1.75m 1.60X%1.75m
_Metaﬁfronren ‘ 1.60 X 1.65m 1.60 X 1.65m

Anwendungen Typ B

> Diese Kabinegrosse gilt gemdss Norm SIA 500 als
Minimum in kleineren Neu- und Umbauten (Abwei-
chungen siehe Typ E).

Tiirkonstruktion Mauer + Rahmen

Minimale Schachtdimensionen

Schachtdimensionen fiir Kabinengrosse 1.10x 2.10 m

Ohne_fJachcufbau .

Tiirkonstruktion mit Dachaufbau
1.60x2.73m

N 1.60x245m

Mauer + Rahmen 1.60 x 2.65m

1.60x250m

Metallfronten

[ Schachtdimensionen fiir Kabinengrdsse 1.10 x 1.40 m

| Tiirkonstruktion mit Dachaufbau | ohne Dachaufbau
Mauer + Rahmen 1.60x2.03m 1.60 x 1.95m
Metallfronten 1.60x1.75m 1.60 x 1.80m

Anwendungen Typ C

> Bei zwei gegeniiberliegenden Tiren muss eine Per-
son mit Rollstuhl oder Rollator beim Aussteigen
nicht in jedem Fall riickwartsfahren oder wenden,
um zum Beispiel vom Hauptgeschoss / Eingangs-
geschoss zu weiteren Stockwerken (Wohnungen,
Gastezimmer, Biiros) zu gelangen.

Die Fachstelle empfiehit fir die Uberwindung von
halben Geschossen die Installation des Aufzug Typs C.
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> Ausnahmen in bestehenden Bauten

Typ D: Uber—Eck zugénglicher Aufzug Typ E: Minimaler Aufzug bei Umbauten
Kabinengrosse: 1.60 x 1.40 m (Breite x Tiefe) Kabinengrosse: 1.00 x 1.30 m (Breite x Tiefe)
Kein Standardaufzug (1000 kg) Standardaufzug (480 kg)
Kapazitdt / Nutzung: eine Person mit Rollstuhl oder  Kapazitit / Nutzung: eine Person mit Rollstuhl (Be-
Gehhilfe und weitere Personen gleitperson beschriankt moglich) oder mit Gehhilfe
0.70
= e — —£
0.70 S 0.70
2080 d 21.40
F 2140 Yo 0.70 |
| ——————— Y
F = 21.40
I -
21.40 0.70 _ 0.70
- -
A
Tiirkonstruktion mit Metallfronten Tiirkonstruktion Mauer + Rahmen
Minimale Schachtdimensionen Minimale Schachtdimensionen
. Zugﬁnge_zweiseltig, rechtwinklig ang;ordnet - —‘ | Zugang einseitig
| Schachtdimensionen fiir Kabinengrésse 1.60x1.40m Schachtdimensionen fiir Kabinengrésse 1.00x1.30m
| Turkonstruktion | mit Dachaufbau | ohne Dachaufbau | Ti.'-rkonstrgktfon mit Dachgufbau ohne Dachaufbuu
| Metallfronten | / 2.20x1.70m ‘ Mauer + Rahmen 1.50 X 1.60 m 1.60x1.75m
Metaﬁfronten | 1.50x1.55m 1.50 x 1.65 m

Zugdnge dreiseitig

‘ Zugange zweiseitig (Durchlader)
Schachtdimensionen fiir Kabinengrosse 1.60x 1.40 m

Schachtdimensionen fiir Kabinengrésse 1.00 x 1.30 m

] e et —

|
t
|

Tiirkonstruktion ]mft Dachaufbau | ohne Dachaufbau Tiirkonstruktion |_m_ft Dachaufbau | ohne Dachaufbau

| Metallfronten | / 2.20x1.80m ‘ Mauer + Rahmen 1.50x1.85m 1.60 x1.95 m

S - | Metallfronten 1.50 % 1.70 m 1.56 x .80 m

Anwendungen Typ D Anwendungen Typ E

> Diese Kabinengrosse gilt als Minimum, wo Zu- > Diese Kabinengrosse darf nur in bestehenden Bau-
ginge auf mehreren Seiten erforderlich sind. Tii- ten eingesetzt werden und nur wenn Statik und
ren sind auch auf drei Seiten maoglich. Grundriss des Gebdudes den Einbau einer Kabine

> Die SIA Norm 500 gibt als minimale Kabinen- Typ B nicht zulédsst.
grosse 1.40 x 1.40 m vor. Mit dieser reduzierten > Die SIA Norm 500 gibt als Kabinengrosse 1.00 x
Grosse ist die 90°-Drehung, um durch die zwei- 1.25 m vor. Diese Dimension schliesst grossere
te Tire auszufahren, mit dem Elektro-Rollstuhl Rollstiihle, insbesondere einige Elektro-Rollstihle,
nicht maglich. von der Nutzung aus.
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> Bewegungsflaiche und Anordnung Bedienungselemente

Bewegungsflache
Gemadss SIA Norm 500

Anforderungen

> Tilrbreite min. 0.80 m, vorzugsweise 0.90 m;

> Aufzige Typ A und grdsser Turbreite min. 0.90 m.

> Eine gefillsfreie Manovrierfliche vor der Schacht-
tire ist zum Ein- und Ausfahren erforderlich. Sie
muss min. 1.40 m x 1.40 m gross, auf das Turlicht
zentriert und uneingeschrankt nutzbar sein (Bild 1).

> Im Wohnungsbau darf die Tiefe der Mandvrier-
fliche vor der Schachttiire auf 1.20 m reduziert
werden. Bei einem gegeniiberliegenden Treppen-
abgang ist jedoch ein Sicherheitsabstand von min.
1.40 m zwingend einzuhalten (Bild 1).

> Zwischen Schachttiiren und seitlich angeordneten
Treppenabgangen ist eine Abstand von min. 0.60 m
erforderlich. Gemass SIA 500 ist die kiirzeste Ver-
bindung zwischen Treppenaustritt und Aussenkan-
te der TUrleibung wie im Beispiel (Bild 2) zu bestim-
men.

Anordnung der Bedienungselemente
Gemass SIA Norm 500 und Norm SN EN 81-70
Masse beziehen sich auf die Achse der Befehlsgeber.

Befehlsgeber auf dem Stockwerk/Podest

> Die Bedienelemente (A) missen neben der
Schachttiire, bei mehreren Aufziigen zwischen
zwei Schachttliren angeordnet werden.

> Der Abstand zwischen Ruftaster und Raumecken
oder Treppen muss min. 0.70 m betragen (Bild 3).

> Befehlsgeber dirfen nicht mehr als 0.25 m in einer
Nische oder Tirleibung zuriickversetzt sein.

> Die oberste Taste soll max. 1.00 m tber Boden an-
geordnet werden, zuldssig nach Norm max. 1.10 m
(Bild 4).

Befehlsgeber in der Kabine

> Der Abstand zwischen Befehlsgebern (B) und Ka-
binenecken soll min. 0.70 m betragen, Mindestab-
stand nach Norm 0.40 m (Bilder 3 und 4).

> Bei Teleskop-Tiren sind die Befehlsgeber auf der
Schliessseite anzuordnen, bei zentral dffnenden
Turen auf der rechten Seite.

> Befehlsgeber in der Kabine dirfen max. 1.20 m
(ber Boden angebracht werden (Bild 4).

> Wird die zuldssige Hohe Uberschritten, ist zusatz-
lich ein horizontales Tableau auf 0.80 m lber Bo-
den erforderlich, vorzugsweise mit XL-Tasten.

21.40 0.70 ¥ 0.70
| et g

y .

I

Bild 1: Bewegungsfldche und Absturzgefahr

AT

> 0.60

V|
a+b2060m

Bild 2: Abstand zu seitlichen Treppenabgdngen

20.70' 1§

Bild 3: Abstand Befehlsgeber zu Raum- und Kabinenecken

_l_|
£1.80
$1.40
33
$1.20
1 <1.00
| i (1.10)
||
|

-
2 0.70 (0.40)

Bild 4: Hohe der Befehlsgeber {Ansicht)
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> Ausstattung

Tastaturen
> Erhabene Tasten von min. 490 mm? Grosse, mit
spurbarer Tastenbewegung; Sensortaste und

Touchscreen sind unzuldssig

> Reliefbezeichnungen auf dem aktiven Teil des Tas-
ters (oder links davon), Abstand zu erhabenem
Rand oder Braille-Schrift 5 mm (Bild 5)

> Schriftgrosse min. 15 mm, Reliefhohe 1 mm (min.
0.8 mm), vorzugsweise keilformiges Profil

> Option: Braille-Schrift erganzend zur Relief-Schrift,
bevorzugt neben der Taste (Bild 6)

&

-

Al

o’ /
,/.

Bild 5 und 6: Bevorzugte Tastenbezeichnung

> Visuelle Kontraste miissen unter einem Blickwinkel
vom 45° die folgenden Anforderungen erfiillen:

Michelson | Verhiltnis der |

Anwendung |
| Kontrast Ky, | Leuchtdichten

Schriftzeichen und Anzeigen Ku206 Lie2 4 Lar
[ Tasten zur Grundplatte | Ku203 Lnp2 2 Lar
| Grundplatte zur Wand | Ku203 Lhe2 2 Lar

Tabelle 1: Mindestkontraste nach SIA Norm 500,
(Die Kontrastvorgaben der SN EN 81-70 weichend davon ab,
gewdhrleisten jedoch keine ausreichende Erkennbarkeit.)

> Flr Zehnertastaturen sind die Anforderungen nach
SN EN 81-70 zu beachten. Zielwahlsteuerungen sind
fiir Menschen mit Behinderung sehr eingeschrankt
nutzbar (Merkblatt 021 «Aufzug mit Zielwahlsteue-
rungy).

Horizontales Tableau

> Hohe: 0.80 - 1.00 m liber Boden

> Neigung des Tableaus: 30° + 15° zur Vertikalen; Aus-
kragung: max. 0.10 m

> Stockwerksbezeichnung von links nach rechts auf-
steigend

> Fir horizontales Tableau XL-Tasten empfohlen: Tas-
tengrésse 50 x 50 mm oder @ 50 mm (Bild); Schrift-
grosse 18 —25 mm

Anzeigen und Signale

> Positionsanzeige auf dem Kabinentableau: 1.60
—1.80 m tiber Boden, Schriftgrosse 30 — 60 mm

> Akustische Stockwerkansage in offentlich zugang-
lichen Bauten: bei Ankunft an der Haltestelle (vor
dem Offnen der Tiire), Lautstérke an Aufzugsgro-
sse, Nutzer und Umgebung angepasst

> Bezeichnung des Stockwerks beidseitig in der
Schachtleibung; 1.50 m (iber Boden; Reliefschrift;
Schriftgrosse 25 — 40 mm; in Wohnbauten als Al-
ternative zur Stockwerkansage

> Akustisches Signal bei Turéffnung

Notruf

> Notrufanzeigen, Mikrofon und Lautsprecher max.
1.40 m Uber Boden; Position von Lautsprecher und
Mikrofon deutlich erkennbar

> Leuchtanzeigen (Symbole): Notruf aktiv,
Sprechverbindung aufgebaut, grin

> Induktionsschleife als Kommunikationshilfe; Sym-
bol fur Induktionsempfang bei den Notrufanzeigen

gelb;

Handlauf

> Mindestens ein Handlauf an der Wand mit den Be-
fehlsgebern, beim Tableau unterbrochen

> Handlaufhéhe: Oberkante 0.90 m + 25 mm

> Profil: gut umfassbar; Durchmesser 35 —45 mm

Spiegel

> Ander Wand der Tur gegeniiberliegend (erleichtert
das Riickwartsfahren mit dem Rollstuhl)

> Unterkante: 0.70 m lber Boden aus praktischen
Griinden empfohlen

Materialien und Beleuchtung

> Bodenbelag eben, hart und gleitsicher, keine Bors-
tenmatten oder hochflorigen Teppiche

> Gleichmassige Lichtverteilung: bevorzugt helle De-
cke und Wande sowie flachige oder breitstrahlen-
de Leuchten

> Vermeidung stérender Reflexionen: matte, diffus
reflektierende Winde; bei Oberflaichen mit Glanz
(z.B. Chromstahl) flachige Leuchten erforderlich

> Beleuchtungsstiarke an den Befehlsgebern und
1.00 m tiber Boden: 200 Ix (EN 81-20 min. 100 Ix)

> Teil- oder Vollverglasungen zur Gewahrleistung des
Sichtkontakts empfohlen

> Glastliiren und Vollverglasungen: visuelle Kenn-
zeichnung nach SIA 500.

Weitere Informationen zum Aufzug finden Sie auf unserer Webseite:

> Merkblatt 021 «Aufzug mit Zielwahlsteuerung»
> Merkblatt 022 «Touchscreen-Bedienelementen»
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Merkblatt

Treppen und Stufen

> Form, Dimensionierung, Sicherheitselemente und Materialisierung

Inhalt

Hindernisfreie Bauten miissen eine stufenlose Uber-
windbarkeit von Niveauunterschieden gewahrleisten.
Neben Rampen und Aufziigen sind Treppen in Bau-
ten und im urbanen Kontext auch fiir Menschen mit
Geh- und Sehbehinderung wichtige Bauelemente. Als
kiirzeste und direkte Verbindung unterschiedlicher Ni-
veaus sind diese fiir manche Personen einfacher nutz-
bar als lange Rampen. Fiir Sehbehinderte kann eine
Treppe fiir die raumliche Orientierung von Vorteil sein
und ihre Nutzung ist haufig einfacher als die eines Auf-
zugs. Dieses Merkblatt fasst die Anforderungen an die
hindernisfreie Treppe zusammen.

Werkhaftung

Treppen missen immer gefahrlos begangen werden
kénnen. Eigentiimer haften nach Artikel 58 Abs.1 des
Obligationenrechts (OR) fir Schaden und Unfalle, die
infolge fehlerhafter Anlage, Herstellung oder mangel-
haften Unterhalts ihres Bauwerks verursacht werden.

Grundlagen

Die Anforderungen an eine Treppe ergeben sich aus
ihrem Standort (aussen/innen, offentlich/privat). Die
Vorgaben fiir eine hindernisfreie Ausfiihrung sind in
der Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» und VSS
SN 640 075 «Hindernisfreier Verkehrsraum» geregelt.
Abhingig sind diese von Geb&dudetyp und Nutzungs-
zweck. Die Anforderungen verbessern die Nutzung
und Sicherheit der Treppen sowohl im Alltag wie auch
im Evakuationsfall. Obwohl in Wohnbauten nicht alle
Anforderungen zwingend vorgeschrieben sind, ist de-
ren Anwendung fir eine umfassende Hindernisfreiheit
auch dort dringend empfohlen.

Neben den spezifischen Vorgaben fiir eine hindernis-
freie Architektur missen weitere Normen und Be-
stimmungen zur Sicherheit auf Treppen zugezogen
werden, z.B. die SIA 358 «Gelander und Briistungen»,
die Schweizerischen Brandschutzvorschriften der VKF,
Merkblatter der SUVA etc.

www.hindernisfreie-architektur.ch | Telefon 044 299 97 97

Februar 2019



> Grundsatze

Planungsgrundsatze

Bei der Hohenuiberwindung mit Treppen ist im-
mer zusatzlich eine geeignete Alternative (Rampe,
Aufzug) mit wenig Umweg zu gewahrleisten. Trep-
pen in offentlichen Gebauden und im offentlichen
Raum miissen grundlegende Anforderungen erfiil-
len, damit sie gefahrlos nutzbar sind. Diese gelten
auch wenn ein Aufzug verfiigbar ist.

> Ein gerade gefiihrter Treppenlauf ist sowohl aus
Sicht der Hindernisfreiheit, als auch der feuer-
polizeilichen Vorgaben und des Arbeitsschutzes
die sicherste Treppenlaufform. Die Treppe kann
links wie rechts gleich sicher begangen werden.

> Die Anforderungen an Treppenbreite und Po-
deste miissen der Nutzung entsprechen. Die
Mindestdimensionen fiir 6ffentlich zugangliche
Bauten, Bauten mit Arbeitsplatzen und Woh-
nung werden in diesem Merkblatt erlautert.

> Sicher begehbare Treppen haben geschlossene
sowie gleichmassige Stufen mit einer ausrei-
chenden Auftrittstiefe und darauf abgestimm-
ter Stufenhche, Handlaufe als Stiitzhilfe und Ge-
lander zur Absturzsicherung. Markierungen und
Beleuchtung gewahrleisten die Erkennbarkeit
von Treppen und Stufen. Der Unterhalt der Trep-
pe muss sichergestellt sein,

Wohnbauten

Fiir Wohnbauten regelt die Norm SIA 500 nur die
Mindestbreite und die Erkennbarkeit von Stufen im
Aussenraum. Fuir die Erschliessung bis zur Wohnung
empfiehlt die Fachstelle, dieselben Anforderungen
wie bei Treppen in offentlich zuganglichen Bauten
zu erfiillen, damit Treppenanlagen sicher nutzbar
sind. Treppen, die als Fluchtweg dienen, miissen
beidseitig Handldufe aufweisen,

Spezialbauten

In Spezialbauten gelten hchere Anforderun-
gen, als die im Merkblatt dargestellten Min-
destanforderungen; sie sind auf die speziellen
Bediirfnisse des Gebaudes und dessen Nutzer an-
zupassen. Treppen in Gesundheits- und Alters-
einrichtungen miissen im Sinne der Bewegungsfor-
derung attraktiv und optimal begehbar sein.

Legende:

[w] Bauten mit Wohnungen

[5] Spezialbauten

[V] Verkehrsraum (offentlicher Raum)

Treppe

> Ab mehr als 2 Tritten gilt die Anlage als Treppe.

> Treppen sind vorzugsweise mit einem geraden Lauf
gefiihrt, Richtungsanderungen sind auf einem Po-
dest auszufiihren.

> Treppen in Bauten sind gut auffindbar, jedoch vor-
zugsweise nicht in offenen Hallen oder im Gehbe-
reich von Korridoren anzuordnen.!)

> Im Verkehrsraum sind Treppen nach Méoglichkeit
nicht in geradliniger Fortsetzung eines Weges an-
zuordnen!), andernfalls sind sie mit taktil-visuellen
Aufmerksamkeitsfeldern zu kennzeichnen.

Treppenweg
> Der Treppenweg ist eine Zwischenform zwischen
einer Treppe und einem steilen Fussweg bzw. einer
Rampe, welcher sich durch lange Auftrittstiefen
und eine Steigung von weniger als 36% (20°) aus-
zeichnet.
> Der Treppenweg ist vorzugsweise durch eine paral-
lelgefuhrte Rampe zu erganzen.

Sonderformen
> Bogen-, Wendel-, Viertel- und Halbgewundene
Treppen sind zu vermeiden.? Innerhalb von Flucht-
wegen sind sie unzulassig.
> Als generell nicht nutzbar werden Spindel-, Krag-
arm-, Steil- und Sambatreppen eingestuft.

Brandgesicherte Bereiche bei Fluchttreppen
> In offentlich zuganglichen Bauten und in Bau-
ten mit Arbeitsplatzen missen bei Fluchttreppen
brandgesicherte Bereiche ausserhalb des Flucht-
stroms vorgesehen werden, in denen mobilitatsbe-
hinderte Menschen auf Hilfe warten konnen.

1 Dies reduziert die Gefahr des unbeabsichtigten Befahrens
mit Hilfsmitteln und vermindert die Sturzgefahr fiir Men-
schen mit Geh- und Sehbehinderung.

21 @Gewundene Treppenlaufe sind auf der Seite des Treppen-
auges durch die geringe Stufentiefe schwierig begehbar und
beeintrachtigen die Nutzung des Handlaufs. Die Wendelung
des Handlaufs zwingt zur permanenten Korrektur der Gehri-
chung und schrankt die Stiitzfunktion ein.
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> Dimensionierung

Lichte Treppenbreite

> Die Treppenbreite richtet sich nach dem Personen-
aufkommen, der Nutzung und dem Einsatzort und
betragt im Minimum 1.20 m.

> Die minimal erforderliche Breite kann je nach Nut-
zung der Bauten aufgrund der Vorgaben fiir Flucht-
wege grosser sein, z.B. in Bauten fiir den Verkauf
oder mit Arbeitsplatzen.

> Wohnungsinterne Treppen sind mind. 1.10 m breit,

W] wenn einldufig und gerade gefiithrt mind. 1.00 m.
Ausnahmen sind zulassig, sofern die Treppe mit ei-
nem Aufzug umgangen werden kann.

> Handlaufe diirfen (auch in Fluchtwegen) innerhalb
der Treppenbreite angeordnet sein, sofern sie nicht
mehr als 0.10 m ins Lichtraumprofil ragen.?

> Im offentlichen Raum ist die Laufbreite von Ein-

satzort und Personenaufkommen abhéangig. Die
minimale Breite fur das Begegnen von 2 Personen
ist 2.00 m.

31 Dieses Prinzip kann bei der Nachriistung mit einem
Treppenlift sinngemass auch auf Fahrschienen angewendet
werden. Fiir diverse Produkte muss dazu die lichte Breite um
mind. 50 mm erhéht werden (mind. 1.25 m), da die Fahrschie-
nen um ca. 0.15 m auskragen.

Lichte Durchgangshéhe

> Eine minimale lichte Hohe von 2.10 m (gemessen
ab Stufenvorderkante) ist tiber den gesamten Trep-
penlauf zwingend zu erfiillen. Dies stellt eine allfal-
lige Nachriistung mit Hebeanlage sicher.

> Das Unterlaufen von frei im Raum stehenden Trep-
pen ist in den Bereichen < 2.10 m mittels Abschran-
kungen (siehe Kapitel «Gelander») zu verhindern.
Neben Abschrankungen sind auch bauliche Ele-
mente zulassig, z.B. fest installiertes Mobiliar, Mau-
ern, Sockel 2 0.30 m; im Verkehrsraum auch unbe-
festigte Flachen.

v

2 210
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> Stufen

Stufen (Auftritt und Steigung) miissen so gestaltet
sein, dass ein sicheres und unfallfreies Begehen der
Treppe gewahrleistet ist. Offene Stufen, welche die
Durchsicht erméglichen, sind schwierig zu erkennen.
Diese Eigenschaft kann Unsicherheit hervorrufen
(Blendung, Schwindel und Angst) sowie Unfalle verur-
sachen.

Stufenform

> Stirnseiten geschlossen.”

> Bundiger Abschluss von Auftrittsflache und Stirn-
seite, d.h. keine iberstehende Trittflachen.

> Vorzugsweise rechtwinkliger Stufenquerschnitt.

> Unterschneidung der Auftritte durch Schragstellen
der Steigungsflache vermeiden (< 30 mm nach SIA
500 zulassig).

Trittverhdltnis

> Schrittmassformel: 2s+a = 0.63 m.

> Auftritt (a): 2 0.28 m.

> Stufenhohe (s): £0.175 m.

> In Fluchtwegen regelt die Sicherheitsformel s + a
= 0.45 - 0.47 m zusatzlich das Verhaltnis zwischen
Auftritt und Steigung.

> Das Steigungsverhaltnis ist Uber die gesamte Trep-
penlange konstant und bei allen Treppen eines
zusammenhangenden Erschliessungsweges iden-
tisch.

£ 3 Unterschneldung
m

mogliche Stufenform

optimale Stufenform

4)  Nach Norm SIA 500 sind Stirnseiten vorzugsweise ge-

schlossen auszufithren und stellen somit die am besten

geeignete Losung dar. Aus sicherheitsrelevanten Griinden

empfiehlt die Fachstelle grundsatzlich geschlossene Stufen

auszufiithren:

> Personen mit Gebehinderung bleiben haufig mit der Fuss-
spitze an der Vorderkante hangen.

> Fuss kann unter die nachfolgende Trittstufe gelangen, ein-
klemmen und zu Straucheln oder Verletzungen fithren.

> Es fehlt die vertikale Stirnfldche als Begrenzung fiir das
sichere Aufsetzen des Fusses auf der Trittflache.

> Der weisse Stock kann hingenbleiben, durch die Offnung
hindurchgleiten, aus der Hand geschlagen oder verbogen
werden. Fillt er hindurch, gefahrdet er andere Nutzer.

> Fiihrhunde verweigern haufig die Nutzung von Treppen
mit offenen Stufen.
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Trittverhaltnis bei Treppenwegen

> Schrittmassformel: n-1=2s+a.

Auftritt (a) bein =1:0.35-0.52 m.

Steigung (s): 0.06 - 0.13 m.

Durchschnittliche Schrittlange (I): 0.59 - 0.65 m.
Anzahl Schritte pro Stufe (n): Treppenwege mit ei-
nem Schritt n = 1 stellen den Normalfall dar. Wird
n > 1 gewahlt, soll n ungerade sein. Damit ergibt
sich jeweils ein Wechsel des Beins, das die nachste
Stufe Uberwindet.

v V V V

Seitliche Ausbildung der Stufen

> Um das Abrutschen von Gehhilfen zu vermeiden,
sollen seitlich offene Stufenenden vorzugsweise
mittels Treppenwange, im Sockelbereich geschlos-
senem Gelander oder Aufkantung abgeschlossen
sein.

> st die Treppe von der Wand abgeldst, hat der Ab-
stand zwischen Treppe und Wand bzw. Podest und
Wand <€ 50 mm zu betragen.

> Seitliche Putzrinnen sind zu vermeiden, da sie den
Zugang und die Nutzung des Handlaufs beeintrach-
tigen.

> Kinderwagenrampen, Schieberillen o.a. dirfen den
Zugang zum Handlauf nicht erschweren. Sie sollen
vom Treppenlauf mit einem Handlauf abgegrenzt
werden, d.h. ausserhalb des Lichtraumprofils der
Treppe liegen.




> Podeste

Podeste ohne Gefalle® dienen als Ruhe- und Wartezo-
ne sowie als Bewegungsflache bei Richtungsanderun-
gen. Sie reduzieren die Unfallfolgen bei Stiirzen (kiir-
zere Stiirze).

An- und Austrittspodest

> Das Antrittspodest ist so zu dimensionieren, dass
beim Manévrieren mit einem Rollstuhl oder Rolla-
tor sowie beim Offnen / Schliessen von Tiiren keine
Gefahr besteht, die Treppe hinunter zu stiirzen.

> Distanz zwischen Treppenabgang und gegeniiber-
liegenden Aufzugstiiren: 2 1.40 m

> Distanz zwischen Treppenabgang und seitlich posi-
tionierter Tur (gemessen ab Tirleibung): 20.60 m

> Distanz zwischen Treppenabgang und gedffnetem
Turfligel (bei gegeniiberliegender Tiir): 2 0.60 m

An- und Austrittspodest fiir Hebeeinrichtung

[w] Sollen fur individuelle Anpassungen in Wohnungen
Hebeeinrichtungen (Plattformlift, Sitz-Treppen-
lift) installiert werden kénnen, ist der zusatzliche
Raumbedarf bei der Erstellung der Treppe vorzuse-
hen.

> Freiflache auf dem Antrittspodest vor der Treppe
mit 2 2.50 m Lange.

> Podesttiefe beim Treppenaustritt 2 1.40 m,

22.50

I

Zwischenpodest

> Treppen sind in Bauten gemass SIA 500 ab 16 Stei-
gungen vorzugsweise mit Zwischenpodesten aus-
zufithren.

> Im offentlichen Raum ist gemass SN 640 238 nach

Méglichkeit alle 9 bis 12 Stufen ein Zwischenpo-
dest anzuordnen.

> Minimale Lange () des Zwischenpodests geradlau-
figer Teppen:l=a+(2s +a).
Bei einem Auftritt (a) = 0.28 m und einer Steigung
(s) = 0.175 m betragt die minimale Podestlange (l)
0.91m.

55 17.5em

> Bei Treppen mit Richtungsanderung entspricht die
Tiefe von Zwischenpodesten mindestens der nutz-
baren Treppenbreite; im Minimum 1.20 m.

> Bei mehr als drei Treppenlaufen soll im offentli-

chen Raum gemass SN 640 238 «Rampen, Treppen,
Treppenwege» wenn maglich eines der Zwischen-
podeste eine Linge von mind. 5.00 m aufweisen
und mit Sitzgelegenheit ausgestattet sein.”)

51 Reduziert die Gefahr des unbeabsichtigten Befahrens der
Treppe mit Hilfsmitteln, Entwasserung siehe S. 12

6l Die Hebeeinrichtung ist keine gleichwertige Alternative zu
einem Kabinenaufzug. Deren Einsatz ist in offentlichen Berei-
chen nicht geeignet. Die Hebeeinrichtung ist nur als indivi-
duelle Nachriistung einzusetzen und ist fiir die Erschliessung
tiber mehr als zwei Geschosse nicht geeignet.

7' Grossere Podestlangen mit Sitzmoglichkeiten fordern die
Nutzung der Treppe (tagliches Training).
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> Handlaufe

Handldufe sind wichtige Fihrungs- und Fortbewe-
gungshilfen und dienen der Sicherheit. Sie haben eine
Stiitz-, Halte- und Zugfunktion und miissen sowohl mit
der rechten als auch der linken Hand genutzt werden
kénnen, Beidseitige Handlaufe sind auch fiir die Si-

cherheit bei einer eventuellen Evakuierung unerlass-
lich.

> Treppen mit zwei und mehr Steigungen sind mit
Handldufen zu versehen,

> In offentlich zuganglichen Bauten und im offentli-
chen Raum sind Handldufe immer beidseitig oder
als Mittelhandlauf zu montieren.

> Treppen, die Teil eines Fluchtweges sind, sind ge-
mass SIA 358 «Geldnder und Briistungen» beidsei-
tig mit Handlaufen zu versehen,

> In Arbeitsstatten sind gemass Verordnung 4 zum
Arbeitsgesetz (ArGVY 4) ab einer Treppenbreite von
1.50 m beidseitig Handlaufe erforderlich.

> Bei breiten Treppen von > 5.00 m ist im offentli-

chen Raum ein zusatzlicher Handlauf (doppelt ge-
fuhrt) in der Treppenmitte notwendig.

> In Wohnbauten sollen aus Griinden der Sicherheit

W] und Angesichts der demografischen Entwicklung
und dem gesellschaftlichen Ziel, dass dltere Men-
schen moglichst lange im normalen Wohnumfeld
verbleiben kénnen, beidseitig Handlaufe angeord-
net werden, auch wenn dies nach SIA 500 nur opti-
onal empfohlen wird.

> Treppen zur Erschliessung von Wohnungen sind in

[w] der Regel Teil des Fluchtweges und miissen somit
gemass SIA 358 «Gelander und Briistungen» beid-
seitig mit Handldufen ausgestattet werden.

> In Altersgerechten Wohnbauten sind beidseitige

Handlaufe an Treppen zur Sturzpravention und Ori-
entierung im Haus zwingend notwendig.

Ausfithrung

> Handlaufe sind ohne Unterbruch iiber die gesam-
te Treppenlange zu fithren, vorzugsweise auch auf
Zwischenpodesten sowie bei Anderung der Lauf-
richtung.

> Die Handlaufhohe betragt 0.85 — 0.90 m, gemes-
sen uber Stufenvorderkante bzw. Bodenflache zu
Oberkante des Handlaufs. Bei Bedarf ist ein zusatz-
licher Handlauf fiir Kinder und kleine Erwachsene
auf 0.60 — 0.65 m Hohe anzuordnen.

z30

vorzugswelse 30

> Handlaufe dirfen innerhalb der Treppenbreite an-
geordnet sein, sofern sie nicht mehr als 0.10 m ins
Lichtraumprofil ragen.

Der Handlauf muss den Treppenlauf am Anfang
und am Ende um mind. 0.30 m uberragen®); vor-
zugsweise horizontal.

Enden sind nach unten oder seitlich abgewinkelt
auszufithren, wenn sie um mehr als 0.10 m frei in
den Raum ragen. Vorzugsweise soll der Abschluss
vertikal auf den Boden gefiihrt werden oder aber
auf max. 0.30 m Hohe uiber Boden ertastbar sein.

v

v

230
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81 Notwendig um Gewicht beim Abwartsgehen abzustiitzen,
Straucheln abzufangen, sich beim Aufwartsgehen hochzuzie-
hen, sowie als Hinweis auf das Ende der Treppe.
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> Bei Handlaufen in Treppenmitte ist die Handlauf-
stiitze vorzugsweise auf dem Podest abzustellen
(Auskragung minimieren, maximal 0.10 m) oder der
Handlauf bis zum Boden zu fithren.

Y
A
-
o

v

g

’-—

> Handlaufe bzw. seitliche Treppenabschliisse sind
in der Falllinie rechtwinklig zu den Stufen anzuord-
nen.

> Das Material (Oberflachenbeschaffenheit) soll
auch bei Feuchtigkeit gute Griffsicherheit bieten
und sich optisch kontrastreich vom Hintergrund
abheben.”

Handlaufprofil und Befestigung

> Der Handlauf muss gut und kraftschliissig umfass-
bar sein. Der Durchmesser-Richtwert des Hand-
laufprofils ist 40 mm.

> Das Profil zeichnet innerhalb eines Aussenkreises
von 45 mm und ausserhalb eines konzentrischen
Innenkreises von 35 mm.

> Die Befestigung ist von unten ausgefiihrt und der
lichte Wandabstand = 50 mm, um das Gleiten der
Hand nicht zu beeintrachtigen.

270°

9 Der Kontrast wird bei runden metallischen Handlaufen
(z.B. Chromstahl) durch die Verdichtung der Leuchtdichten
auf der konvexen, spiegelnden Oberflache erfillt.

> Gelander

Gelander und Abschrankungen verhindern das Abstiir-
zen von Personen und Fahrzeugen oder das Herunter-
fallen von Gegenstanden. Sie sind an freien Seiten von
Treppen, Treppenpodesten und Treppendéffnungen ab
einer bestimmten Absturzhéhe erforderlich. Der Ge-
landerabschluss ist in der Regel zu hoch um gleichzei-
tig die Funktion des Handlaufs zu iibernehmen. Norm-
konforme Handlaufe erganzen das Gelander.

Absturzhéhe

> Ab einer Absturzhohe von 1.00 m sind Gelander

zwingend erforderlich.'% ')

Absturzsicherungen sind vorzugsweise ab einer

Héhe von 0.40 m anzubringen. Dies gilt insbeson-

dere in Bauten mit erhéhten Anforderungen (Pfle-

geeinrichtungen, Alterseinrichtungen, etc.) sowie

im offentlichen Raum innerhalb von Siedlungen.

> Bei Absturzhéhen von 0.40 bis 0.99 m konnen im

Aussenraum Handlaufe erganzt mit Traversen oder
Randaufbordungen von 0.10 m Héhe das Gelander
ersetzen.

=[] v

Ausfiihrung der Geldnder

> Hohe mind. 1.00 m an Podesten.

> Héhe mind. 0.90 m an Treppenlaufen gemessen
uber Stufenvorderkante.

> Spalten zwischen seitlichen Stufenenden und Ge-
lander sind zu vermeiden; vertikaler Abstand zwi-
schen Stufenvorderkante und Gelander < 50 mm.

> Podestgelander mussen vorzugsweise mit dem
weissen Stock an einem Sockel von mind. 30 mm
Hohe oder einer Traverse max. 0.12 m uber Bo-
den'? ertastbar sein.

> Enden und Ecken von Gelandern sind mit einem
durchgehenden vertikalen Abschluss zu sichern.

10) Gemass Norm SIA 358 konnen bei Anlagen, die auf dltere
u/o behinderte Personen ausgerichtet sind, Gelander ab einer
Absturzhohe < 1.00 m notwendig sein. Anmerkung: Grund-
satzlich sind alle 6ffentlich zugdnglichen Bauten und Anlagen
fir diese Nutzergruppen sicher zu gestalten.

1 Treppen in Arbeitsbereichen sind gemass Verordnung
uiber die Unfallverhiitung und Verordnung zum Arbeitsgesetz
unabhangig der Absturzhéhe auf jeder freien Seite mit Ab-
schrankungen oder einem Gelander zu sichern (VUV Art.21,
ArGV 4 Art.9).

121 Kugelmass gemass Norm SIA 358,
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> Kennzeichnung von Treppen und Stufen

Markierungen verbessern die Sichtbarkeit der Stufen
und die Auffindbarkeit der Treppenanlage, sodass sie
fur Personen mit Sehbehinderung sowie bei schlech-
ten Sichtbedingungen (Dammerung, Nebel, Rauch,
Notbeleuchtung) sicher nutzbar sind.

> Treppen und Stufen sind in offentlich zuganglichen
Bauten und im 6ffentlichen Raum kontrastreich zu
kennzeichnen.

> Bei Wohnbauten sind Aussentreppen gem. SIA 500

[w] deutlich erkennbar zu gestalten, vorzugsweise mit
einer Markierung,.

> Fir alle anderen Treppen in Wohnbauten empfiehlt

die Norm die gleiche Kennzeichnung wie bei den
offentlich zuganglichen Bauten, um eine umfassen-
de Hindernisfreiheit zu gewahrleisten.

> In altersgerechten Wohnbauten ist die Markierung

[5] von Treppen und Stufen zur Sturzpravention und
Orientierung dringend notwendig.

Ausfiihrung

Die Normen fithren zwei Varianten fiir die Markierung
von Treppen und Stufen auf. Eine dritte Variante de-
finiert den Helligkeitskontrast zwischen Treppenlauf
und angrenzendem Bodenbelag. Die Variante A eignet
sich fiir alle Treppen, ist aber bei wenigen Stufen und
Treppenwegen vorzugsweise anzuwenden. Die Varian-
te B wird hauptsachlich bei Anlagen des &ffentlichen
Verkehrs und im offentlichen Raum eingesetzt, ist
aber tiberall zulassig. Die Variante C ist ausschliesslich
in geschlossenen Treppenhausern zulassig, da sie we-
niger deutlich ist als eine Stufenmarkierung.

Variante A

> Alle Auftritte sind gemass SIA 500 an ihrer Vorder-
kante mit 40 mm bis 50 mm breiten Streifen zu
markieren.

> Im offentlichen Raum ist die Breite gemass SN 640

075 auf 40 bis 60 mm festgelegt.!?)

> Kennzeichnung vorzugsweise direkt an der Stufen-
vorderkante.

> |st aus technischen Griinden ein Abstand zur Vor-
derkante erforderlich, muss dieser so gering wie
moglich sein, max. 15 mm (Auslegung Fachstelle).

Variante B

> Der oberste Auftritt und die Stirnflache der unters-
ten Stufe jedes Treppenlaufs (auch auf Zwischen-
podesten) sind vollflichig zu markieren; Breite der
Markierung des Auftritts 0.25 - 0.30 m.

> Rechtwinklig zu den Antrittsstufen werden Strei-
fen («Baggerzahne») mit folgenden Dimensionen
positioniert: Streifenbreite 0.10 = 0.15 m; Streifen-
lange 0.40 — 0.50 m; Distanz zwischen zwei Bagger-
zahnen £ 0.50 m.

Baggerzahne wurden fir den offentlichen Raum di-
mensioniert. Im Gebaudeinnern besteht insbesondere
auf Treppen < 2 m Breite die Moglichkeit, von den in
der Norm SIA 500 festgelegten Dimensionen abzuwei-
chen. Mit folgenden Dimensionen erfiillt die Markie-
rung bei der Anwendung in Bauten die Ziele der Norm
gleichwertig: Streifenbreite 60 — 80 mm, Streifenlange
0.30 — 0.40 m**); Distanz zwischen zwei Baggerzahnen
0.09-0.12 m

Variante C

> Der gesamte Treppenlauf, einschliesslich der obe-
ren Austritte, unterscheidet sich mit einem Hellig-
keitskontrast von den angrenzenden Bodenbela-
gen. Vorzugsweise soll der Treppenlauf hell und die
Podeste dunkel ausgefiihrt werden.

13) Bei Auftrittstiefen 2 0.30 m sind 60 mm empfohlen.

14 yorzugsweise ldnger als Stufentiefe, um sicherzustellen,

dass beim Abwartsgehen die Markierungen deutlich erkenn-

bar sind.
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> Markierung und Signaletik

Helligkeitskontrast

> Bei den Varianten A und B sind die Markierungen
von Stufen und Treppen hell*3), z.B. weiss oder gelb
und weisen einen Hellbezugswert Yy 2 0.6 auf.

> Die Stufenmarkierung muss sich mit einem Hellig-
keitskontrast nach Michelson von mind. C,,= 0.6
vom Hintergrund abheben,

> Cn= 0.6 ist erfillt, wenn der Hellbezugswert der
Markierung (Yy;) mind. 4 mal grosser ist als jener
des Hintergrunds (Yg).'®

> Ist der Untergrund zu hell, um mit (weisser) Mar-
kierung den Kontrast zu erreichen, sind zusatzlich
dunkle Begleitstreifen gemass Tabelle erforderlich.

Breite Breite dunkle

Varianten Markierung Begleitstreifen
Variante A:
— Auftritt 40-60 mm 12-18 mm (30%)
Variante B:
— Austritt 250-300 mm 50-80 mm
— Baggerzahne 100-150 mm 30-50 mm (30%)
- Baggerzahne 60-80 mm 18-24 mm (30%)

reduziert (innen)

Variante B mit Begleitstreifen

Bei Variante C ist ein Helligkeitskontrast C,, = 0.3 zu
erfiillen, d.h. der Hellbezugswert des Treppenlaufs ist
mind. 2 mal grésser als jener der Podeste.

15) Gemdss SIA 500 sind vorzugsweise helle Markierungen
auf dunklem Untergrund zu verwenden. Dunkle Markierun-
gen auf hellem Grund sind auch zulassig, aber weniger

gut geeignet. Chromstahl ist als Markierung ungeeignet.

18) Fiir weitere Informationen: Richtlinie «Planung und Be-
stimmung visueller Kontrast»

> Wird die Markierung als Intarsie ausgefiihrt, mus-
sen sowohl der Abstand zur Stufenvorderkante als
auch der Helligkeitskontrast erfiillt sein.

> Irrefilhrende «Scheinstufen» sind zu vermeiden.
Insbesondere bei der Kennzeichnung nach der
Variante C muss bei vorfabrizierten Treppen der
Materialwechsel direkt an der Stirnflache der un-
tersten Stufe erfolgen.

Taktil-visuelle Markierungen

Taktil-visuelle Aufmerksamkeitsfelder und Leitlini-

en werden eingesetzt, um das Auffinden der Trep-

pen zu erleichtern und die Aufmerksamkeit auf den

Gefahrenbereich zu lenken (MB 114 Leitliniensystem

Schweiz). Die Ausfithrung richtet sich nach der Norm

SN 640 852 «Taktil-visuelle Markierungen». Die stan-

dardisierte Ausfuhrung stellt sicher, dass die Markie-

rungen mit dem weissen Stock ertastet und richtig in-

terpretiert werden konnen.

> Aufmerksamkeitsfelder sind anzuordnen, wo die
Gefahr besteht, eine Treppe ungewollt zu betreten,
z.B. bei Treppen auf offenen Gehflachen.

> Das Aufmerksamkeitsfeld am oberen Ende er-
streckt sich tuber die gesamte Breite der Treppe.

> Auf Perronanlagen sind gemass Leitfaden BAV zur
AB—EBV oberhalb abwartsfilhrender Treppen ab
mehr als zwei Stufen taktil-visuelle Markierungen
vorgeschrieben.

> Aufmerksamkeitsfelder oder Leitlinien sind an-
zuordnen, wenn das Auffinden der Treppe nicht
durch die Wegfithrung oder den baulichen Kontext
(z.B. Treppenhaus) eindeutig erkennbar ist.

> Taktil-visuelle Markierungen sollen unter Beizug
von Fachpersonen fir Orientierung und Mobilitat
geplant werden.!?)

Signaletik

> Gut lesbare, kontrastreiche Beschriftungen und Si-
gnaletik bei Treppen unterstiitzen die Orientierung
in Gebauden und Anlagen.

> Reliefbezeichnungen am Treppenhandlauf infor-
mieren uUber die erreichte Position im Gebaude
bzw. in der Anlage.'®

> In Anlagen des 6ffentlichen Verkehrs und in Bauten
mit erhohten Anforderungen sind Reliefbezeich-
nungen mit Brailleschrift zu erganzen.

17) Adressen: www.hindernisfreie-architektur.ch/beratung.

18) |n 6ffentlich zuganglichen Bauten gemass SIA 500 z.B. Ge-
schossbezeichnungen, wo fiir die Orientierung erforderlich;
Informationen zur Wegfiihrung im offentlichen Raum z.B. in
Verbindung mit Leitliniensystemen, bei Anlagen des offentli-
chen Verkehrs etc.
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> Beleuchtung

Die Beleuchtung von Treppen ist mit Tages- und Kunst-
lichtquellen so zu realisieren, dass Orientierung und
Sicherheit sowohl bei Tag als auch bei Dammerung
und in der Nacht fir Menschen mit reduziertem Seh-
vermogen gewdhrleistet sind. Die Beleuchtung muss
in Kombination mit der visuellen Kennzeichnung und
deren erforderlichen Mindestkontrasten die Erkenn-
barkeit folgender Elemente sicherstellen:

> Den Treppenlauf als Teil des Erschliessungsweges,
> die Niveaudnderung am Beginn des Treppenlaufs,
insbesondere bei abwartsfihrenden Treppen,

das Ende des Treppenlaufs,

die Lange allfalliger Zwischenpodeste,

die einzelnen Stufen,

den Handlauf als Stuitzhilfe,

Hindernisse und Personen auf der Treppe.

VvV VV VYV

Beleuchtungsstarke nach Gebaudekategorie

Es gelten folgende Mindestwerte respektive Empfeh-
lungen:

> Min. 100 Ix beim Treppenan- und Treppenaustritt
im Gebaudeinnern von &ffentlich zuganglichen
Bauten, Bauten mit Arbeitsplatzen und generell
von Fluchtwegen (SN EN 12464-1); vorzugsweise
200 Ix (Empfehlung SIA 500, D.1, Tabelle 9).!% Die-
se Werte sind auch in Wohnbauten empfohlen, um
eine umfassende Hindernisfreiheit zu gewahrleis-
ten.

Min. 300 Ix, vorzugsweise 500 Ix, in Bauten fur Per-
sonen mit verminderter Sehfahigkeit (SLG 104).2%)
Im offentlichen Raum sowie auf Aussentreppen
von Gebauden muss die Beleuchtungsstarke auf
Treppen bei dunklen Belagen um zwei Stufen, bei
hellen Belagen um eine Stufe hoher sein als die Be-
leuchtungsstarke auf den angrenzenden horizonta-
len Wegen (SN 640 075, Anhang, Ziff. 14).

[<] v [«] v

191 Bei der Festlegung der Wartungswerte fir die Norm SN
EN 12464-1 «Beleuchtung von Arbeitsstatten in Innenrau-
men» wurden gut sehende Personen im Alter von 25 Jahren
als Massstab herangezogen. Die Norm SIA 500 beriicksichtigt,
dass Menschen mit Sehbehinderung und altere Menschen fiir
die Wahrnehmung von Kontrasten (z.B. einer Treppenmarkie-
rung) mehr Licht bendtigen.

200 |n Bauten, welche auf die Nutzung von Personen mit ver-
minderter Sehfdhigkeit ausgelegt sind (z.B. Alterseinrichtun-
gen, Sehbehindertenschulen, etc.) sind die Beleuchtungsstar-
ken auf deren Bedurfnisse abzustimmen, Als Richtlinie gelten
die Anforderungen der SLG 104 «Alters- und sehbehinderten-
gerechte Beleuchtung im Innenraumn.

Leuchtdichtenverteilung

> Eine gleichmassige Beleuchtung tber den gesam-
ten Treppenlauf ist zu gewahrleisten. Dunkle Berei-
che sowie grossflachige und harte Schlagschatten
sind zu vermeiden.

> Ein Reflexionsgrad der Decken von min. 0.6 und
der Winde von min. 0.3 ermdglicht bei entspre-
chender Anordnung und Ausrichtung der Leuchten
eine ausgewogene Leuchtdichtenverteilung.

> Leuchten mit einem hohen indirekten Lichtan-
teil sowie grossflachige Leuchten begunstigen die
Gleichmassigkeit und vermindern die Gefahr sto-
render Reflexionen.

> Bei Treppen im Freien kann die gleichmassige Aus-
leuchtung wie folgt erreicht werden: Beleuchtung
im Handlauf oder nach unten gerichtete Punkt-
lichtquellen, vorzugsweise als Mastleuchten, de-
ren Héhe und Abstande aufeinander abgestimmt
sind.2!

-

Deckenleuchte

Mastleuchte

Beleuchtung im Handlauf

21 Mastleuchten, welche die Gehflache von oben beleuch-
ten, haben den Vorteil, dass sie fiir alle Gehrichtungen nicht
im Blickfeld liegen und daher weniger blenden.
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> Beleuchtung

Blendungsbegrenzung Modelling

> Leuchtdichtenunterschiede im Blickfeld sollen das  Eine ausgewogene Verteilung zwischen diffuser und

Verhaltnis von 1 zu 10 nicht iberschreiten.?2)

gerichteter Beleuchtung verbessert die Erkennbarkeit

> Auf Treppen sind UGR-Werte von 19 vorzugsweise  von Formen, Oberflachenstrukturen und Personen.
nicht zu {iberschreiten, Die nach EN 12464-1 zulds-  Wenn das Licht merkbar eine Vorzugsrichtung besitzt,

sigen UGR-Werte bis max. 25 sind zu vermeiden.??
Leuchten sind so anzuordnen und abzuschirmen,
dass der direkte Blick in die Lichtquelle beim auf-
warts und abwarts Gehen vermieden wird.

Bei frontal zum Treppenlauf angeordneten Fens-
tern sind je nach Ausrichtung und angrenzenden
Aussenflichen Sonnenschutzmassnahmen (Vor-
dach, Storen, getonte Glaser, etc.) erforderlich.

Bei Treppen im Freien miissen Leuchten, insbeson-
dere Pollerleuchten und in der Briistung montierte
Wandleuchten, nach unten strahlen und gut abge-
schirmt sein, so dass die Lichtquelle (Leuchtmittel
und Reflektoren) beim Begehen der Treppe keine
Blendung verursacht.

Im Aussenraum darf die Beleuchtungsstarke auf
Treppen hochstens zwei Stufen hdher sein als auf
angrenzenden Flachen, um Adaptationsblendung
zu vermeiden.

ungeeignete Leuchten/Positionen

entstehen die fur ein gutes Modelling wichtigen ein-
deutigen Schatten, welche massgeblich dazu beitra-
gen, dass Stufen erkennbar sind.

> Die Beleuchtung vom oberen Treppenabsatz her

ergibt eine giinstige Schattenbildung, sodass die
einzelnen Stufen gut zu unterscheiden sind.

Die Lichtquellen sind so anzuordnen, dass die Vor-
derkanten der Auftritte ausgeleuchtet sind, d.h.
nicht im Schlagschatten liegen.

Eine Beleuchtung vom unteren Treppenabsatz her
erschwert das Erkennen der Stufen und kann zur
Blendung beim Abwartsgehen fithren.

Schaltung und Steuerung
> Fur natirlich beleuchtete Treppenhauser ist vor-

zugsweise eine tageslichtabhangige Steuerung vor-
zusehen, ggf. kombiniert mit Bewegungsmeldern.
Wird das Licht manuell geschaltet, missen gut er-
kennbare, kontrastreiche Lichtschalter unmittelbar
bei Eingangen und Tiiren sowie auf jeder Etage am
Beginn und am Ende des Treppenlaufs sicher er-
reichbar sein. Automatische Abschaltung mittels
Zeitschaltuhr ist zu vermeiden.

22) Hohere Leuchtdichtenunterschiede, z.B. zwischen einem
Fenster und angrenzenden Wand- und Bodenflachen oder
zwischen einer Leuchtenoberflache und ihrem Hintergrund,
konnen Relativblendung bewirken.

231 UGR (Unified Glare Rating) ist eine von der Internationa-
len Beleuchtungskommission CIE definierte Bewertung der
Blendung basierend auf statistischen Untersuchungen mit
Arbeitnehmenden. Studien zur Kontrastempfindlichkeit von
sehbehinderten Personen bei Blendung (N. Hauck, 2009,
Hochschule Jena) weisen nach, dass UGR Werte von mehr als
20 (fiihren zu Unbehaglichkeit und starker Stérung bei normal
Sehenden) bei Personen mit Sehbehinderung zu teils starker
Reduktion der Sehschdrfe und Kontrastwahrnehmung (phy-
siologische Blendung) fiithren.
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Oberflachenbeschaffenheit

> Trittflachen und Podeste miissen eben und gut be-
gehbar sein.

> Optisch sind Treppenbelage einfarbig oder mit ei-
ner kontrastarmen Musterung auszufithren. Kon-
trastreiche Muster irritieren und reduzieren die Er-
kennbarkeit von Stufen und Markierungen.

> Matte Oberflachen reduzieren die Gefahr von Re-
flexionsblendung und optischen Tauschungen.

> Belags- oder Farbwechsel zwischen Treppenlauf
und Podest diirfen keine Irritationen wie Schein-
stufen hervorrufen.

> Ungeeignet sind transparente Gitterelemente, jeg-
liche Arten von Glas, stark reflektierende Oberfla-
chen wie Chromstahl, glanzversiegeltes Holz, po-
lierter Stein oder Kunststein.

Rutschfestigkeit

> Trittflachen und Podeste miissen gleitsicher sein.

> Die Anforderungen an die Gleitsicherheit kénnen je
nach Standort, Witterungsschutz, Auslastung und
Abnutzung variieren. Die in der Tabelle dargestell-
ten Werte sind dauerhaft zu erfiillen.

Bewertung nach

bfu/ DIN
Einsatzort EMPA 51130
Aussentreppe eingewandet, gedeckt | GS1 R 10
Aussentreppe gedeckt GS2 R11
Aussentreppe ungedeckt GS3 R12
Treppenzugang ohne Schmutzschleuse | GS 2 R11
Treppenhauser, Innentreppen GS1 R 10

Quelle: Fachdokumentation «Anforderungsliste Bodenbeldgen,
2018, bfu

Weitere Informationen und Planungsgrundlagen:

>  www.hindernisfreie-architektur.ch

> Richtlinie «Planung und Bestimmung visueller Kontrast»
> Merkblatt 114 «Leitliniensystem Schweiz»

Erganzende Normen zur SIA 500 «Hindernisfreie Bauten»
und VSS SN 640 075 «Hindernisfreier Verkehrsraumy:
SIA 358 «Gelander und Briistungen»

SN 640 238 «Rampen, Treppen, Treppenwegen

SN 640 852 «Taktil-visuelle Markierungen»

SN 640 568 «Gelandery

SN12464 - 1 «Beleuchtung von Arbeitsstatten Teil 1»

VvVvvY vy

> Materialisierung und Entwasserung

Rutschhemmende Kantenprofile

> Rutschhemmende Kantenprofile, Gummiprofile
oder Markierungsstreifen sind moglichst bindig
mit der Stufenvorderkante auszufiihren; diese diir-
fen keine Stolpergefahr verursachen.

> Dienen Kantenprofile gleichzeitig zur Kennzeich-
nung der Stufen nach Variante A, miissen Streifen-
breite und visueller Kontrast gemass den Markie-
rungsvorgaben (S. 8/9) erfiillt werden.

Entwiésserung

In Aussen- und Nassbereichen wird durch folgende

Massnahmen eine gute Entwasserung sicher gestellt:

> Querrinnen oder ein Gegengefalle vor der obers-
ten Stufe (auch auf Zwischenpodesten) verhindern,
dass Oberflachenwasser auf die Treppe fliesst und
allenfalls tiberfriert.

> Entwasserungsrinnen sind mit gleitsicherem Gitter
abzudecken. Offnungen max. 10 x 30 mm.

> Entwasserungsrinnen so anordnen, dass die Sicht-
barkeit der visuellen Bodenmarkierungen nicht be-
eintrachtigt wird.

> Stufen und Treppenpodeste mit lber die ganze
Treppe einheitlichem Quer- oder Langsgefalle von
max. 2 % ausfiihren.

> Als Schutz vor Witterungseinflissen kénnen Uber-
dachung, Windschutz etc. erforderlich sein.

Unterhalt und Reinigung

> Schaden im Belag sind umgehend zu sanieren, vor-
gangig abzusperren und auffallend zu markieren.

> Verschmutzung und Reinigungszyklen sind bei der

Planung zu beriicksichtigen. Verschmutzung ver-

ursacht eine starke Kontastminderung; geforderte

Mindestkontraste fiir Markierungen verstehen sich

als Wartungswerte,

Reinigungsmassnahmen durfen keinen Glanz ver-

ursachen oder die Rutschfestigkeit reduzieren.

> Der Winterdienst ist zu gewahrleisten.

v

Weiterfiihrende Informationen anderer Fachorganisationen:

> SUVA Merkblatt «Sichere Treppen fir sichere Betriebe»

> bfu Fachdokumentation 2.032 «Anforderungsliste Bo-
denbeldge»

> Richtlinie 104 der Schweizer Licht Gesellschaft SLG
wAlters- und sehbehindertengerechte Beleuchtung im
Innenraum»

> Merkblatt des Schweizerischen Zentralvereins fur das
Blindenwesen SZB «Hauseingang und Treppe»
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Merkblatt

Hindernisfreie

Architek®!

Die Schweizer Fachstelle

Fenstertiurschwellen

> Rollstuhlgerechte Ausfiihrung

Inhalt und Ausgangslage

Balkone und Terrassen sind als Wohnraume flr den
Aufenthalt an der frischen Luft von besonderem
Wert fiir Menschen mit Behinderung oder im Alter,
da fiir sie der Weg ins Freie einen erheblichen Kraft-
aufwand bedeuten kann. Darum miissen sie mit dem
Rollstuhl oder Rollator gut zugadnglich sein. Neben ei-
ner gentigenden Tiirbreite ist eine moglichst niedrige
Tirschwelle die wichtigste Voraussetzung dafiir, dass
Aussenwohn- und Nutzflichen fiir Alle - Bewohner
und Besucher - nutzbar sind. Rollstuhlgerechte Fens-
tertlirschwellen erhéhen die Attraktivitat fir alle Nut-
zenden.

Dieses Merkblatt nennt die Anforderungen an hinder-
nisfreie Schwellen zu Terrassen, Balkonen, Dachterras-
sen, Loggien und Laubengdngen und stellt einen Be-
zug zu Abdichtung und Entwdsserung von Bauten her.

www.hindernisfreie-architektur.ch | Telefon 044 299 97 97

Grundlagen

Die Mindestanforderungen an hindernisfreie Fenster-
tiirschwellen sind in der Norm SIA 500 «Hindernisfreie
Bauten» geregelt. Sie unterscheiden sich je nach Ge-
biudekategorie und Nutzung des Aussenraums (6f-
fentlich, halboffentlich oder privat). Die in der Norm
beschriebenen Anforderungen sind fiir Bauten mit er-
hohten Anforderungen wie Spitéler, Pflegeheime, etc.
nicht hinreichend. Fiir solche Bauten ist eine moglichst
weitgehende Schwellenlosigkeit zu realisieren.

Neben den spezifischen Vorgaben fiir eine hindernis-
freie Architektur missen weitere Normen zur Aus-
fuhrung der Fenstertiirschwelle zugezogen werden,
inshesondere die SIA 271 «Abdichtungen von Hoch-
bauten» und die SIA 331 «Fenster und Fenstertiren»,
Diese normativen Vorgaben werden z.B. im Merkblatt
«Abdichtungsanschliisse an Tiir- und Fensterelemen-
te» von Gebiudehiille Schweiz oder in der suissetec
«Richtlinie Dachentwdsserung» erlautert.
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> Planung rollstuhlgerechter Schwellen

Verfiigbare Losungen

Auf dem Markt ist eine Vielzahl von Beschldgen er-
haltlich, welche die Ausfiihrung rollstuhlgerechter
Standardlésungen erméglichen und zugleich geeig-
net sind, um die Anforderungen an die Gebaudehiil-
le (Wiarme- und Schallschutz, Schlagregen- und Luft-
durchlassigkeit, Einbruchhemmung usw.) zu erfillen.
In der Praxis haben sich unterschiedliche Konstruk-
tionen mit bis zu maximal 25 mm Schwellenhéhe eta-
bliert und bewahrt; Schwellenlose Aussenttren sind
technisch machbar und werden von vielen Herstellern
angeboten. Der Wunsch der Bauherren und Planer,
einen moglichst fliessenden Ubergang von Innen nach
Aussen zu erhalten, fordert die Entwicklung hindernis-
freier Losungen. Die Nullschwelle als Normdetail riickt
somit zunehmend in den Mittelpunkt.

Nutzungsqualitat

Sowohl! Fliigel- als auch Schiebetiren kénnen ohne
erhéhte Schwellen eingebaut werden. Beide haben
Vor- und Machteile in der Bedienung fiir Menschen mit
eingeschrankten motorischen Fahigkeiten, Wichtig fir
die Wahl der Funktionsweise sind die verfiigbaren Ma-
novrierflachen fur die Bedienung der Tiire. Noch wich-
tiger als die Funktionsweise der Fenstertiire ist die
Ausbildung der Schwelle ohne Stufe. Selbst ein einsei-
tiger minimaler Absatz ist mit Rollstuhl oder Rollator
schwierig zu befahren, wenn auch wesentlich einfa-
cher zu iiberwinden als eine Schwelle mit beidseitigem
Absatz. In der nachfolgenden Tabelle wird die Nut-
zungsqualitat niedriger Schwellenlésungen bewertet.

Neubau

Die Voraussetzungen fiir den Einbau einer rollstuhlge-

rechten Schwelle miissen in der Planung von Anfang

an einbezogen werden.

> den Konstruktionsaufbau und die Entwasserung
der Aussenfliche, d.h. Druckhéhe der Notiiberldu-
fe bzw. der Regenwassereinldufe (Freibord) festle-
gen, um ausgehend von der Héhenkote der Schwel-
le die Hohenkoten des Rohbaus zu bestimmen

> bei Terrassen liber beheizten Rdumen, Innen- und
Aussenboden mit identischer Héhenlage planen

Umbau und Renovation

Bei Umbau oder Renovation bestehender Bauten gel-
ten grundsatzlich die gleichen Anforderungen wie bei
Neubauten. Schwellen oder Absétze sind zu beseitigen
oder verringern und zu verhindern. Ist dies nicht mog-
lich, sind im Anpassungsfall individuelle Lésungen, z.B.
ein Keil von maximal 30 cm Lange, erforderlich.

Ausschreibung und Wahl der Schwellenlésung

Ausschreibung und Vergabe sind besonders zu beach-

ten und zu Uberprifen, da die technischen Details des

Schwellenprodukts den Rohbau und den Konstrukti-

onsaufbau beeinflussen.

> detaillierte Ausschreibung der Anforderungen an
das Schwellenprodukt (Konstruktion, Material)

> die hindernisfreie Schwellenldsung als zwingendes
Auswahlkriterium bei der Vergabe anwenden

> allfallige Anpassungen an Rohbau und Konstrukti-
on nach der Vergabe sicherstellen, ev. Vergabe der
Fenster im Planungsprozess vorziehen

Eignung der Schwellenlésungen fiir unterschiedliche Nutzungen und Gebdudekategorien

Schwelle Schwelle mit Schwelle mit Nutzung / Gebdudekategorie
ohne Absatz 1-seitigem Absatz | 2-seitigem Absatz
max. 25 mm max. 25 mm
++ + 0 Offentlich zugédngliche Bauten
++ + 0 Offentliche Bereiche in Bauten mit Arbeitspldtzen
++ 0 = Halbbffentliche Aussenrdume von Bauten mit Wohnungen!)
++ + 0 Private Aussenrdume von Bauten mit Wohnungen?
++ 0 - Bauten mit erhéhten Anforderungen
Legende: ++ optimale Ldsung + geeignete Losung

0  weniger geeignet -

unzuldssig nach SIA 500

U Bei Ausgingen auf Terrassen, Sitzplitze und Aussenrdume mit halbéffentlichem Charakter sind Tiiren und Durchgange
vorzugsweise ohne Absitze auszubilden. Maximal 25 mm hohe, einseitige Absétze oder flachgewdIbte Deckschienen sind

zuldssig (Auslegung A24 zur SIA 500, Dez. 2018).

2l In jedem Raum mit Fenstertiiren muss bei mind, einer Fenstertiire eine hindernisfreie Schwelle ausgebildet sein.
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> Rollstuhlgerechte Schwellendetails

Schwelle ohne Absdtze (optimale Losung)

Der schwellenlose Zugang zum Aussenraum bietet
Komfort und eine nachhaltige Losung fir alle Men-
schen, ob mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl.

aussen :] innen

{

i JF'Lm i} T

Schema: geschlossene Nutzschicht; ohne Absatz; Entwdsse-
rungsrinne (siehe 5.4); Beispiel Fliigeltiire

Einseitiger Absatz (geeignete Losung)
Ist ein schwellenloser Ubergang nicht realisierbar, wird
in zweiter Prioritdt ein einseitiger Absatz ausgefiihrt.

> optimal fir alle Anwendungen auch bei erhéhten
Anforderungen (Spitéler, Pflegeheime, u.d.)
> Keine nachtragliche Anpassung bei Wohnbauten

aussen innen

Fuge 3 - 10 mm
e

T':—'Tufﬁ{eﬁnﬁ

5 Schema: offene Nutzschicht; ohne Absatz; vorgesetzte
Entwdsserungsfuge 10 mm;, Beispiel Flligeltiire

> Absatzhdhe: max. 25 mm?, einseitig
> Eignung siehe Tabelle, S.2

T

= T 5
aussen 1 i innen
I

I

|

I

s25 mm

T
|
|
1
|
1
[}
I

aussen innen
E
E
Fuge3-10mm
L v

e s ol NEENEEL
e .L: —————— - 2

Schema: geschlossene Nutzschicht; einseitiger Absatz max. 25
mm; Entwdsserungsrinne (siehe S.4); Beispiel Schiebetiire

Beidseitige Absdtze (weniger geeignet)

Beidseitige Absitze sind nicht in allen Gebdudekatego-
rien zuldssig (siehe Tabelle, 5.2) und nur einzusetzen,
wenn aus konstruktiven Griinden keine absatzlosen
oder einseitigen Schwellen eingebaut werden kénnen,

aussen

I | R
| Fuge‘lo[mr;l_:.—h __________

5) schema: offene Nutzschicht; einseitiger Absatz max. 25 mm;
vorgesetzte Entwdsserungsfuge 10 mm; Beispiel Schiebettire

> Absatz Uber dem Innen- und lber dem Aussenbo-
den max. 25 mm hoch?l.

> Der Aussenboden darf - auch bei Dachterrassen -
nicht héher als der Innenboden liegen®).

aussen

Fuge 3 - 10 mm
e

Far
Ll
=25

Schema: geschlossene Nutzschicht; beidseitiger Absatz max.
25 mm; Entwidsserungsrinne (siehe S.4); Beispiel Fliigeltiire

5) Schema: offene Nutzschicht; beidseitiger Absatz max.
25 mm; vorgesetzte Entwdsserungsfuge 10 mm, Beispiel
Fligeltiire

Y Ein Absatz > 25 mm zum Aussenbereich ist im anpassbaren Wohnungsbau zuldssig, sofern die Bodenhéhe bei Bedarf, z.8B.
mit einem Rost, angepasst werden kann und Geldnder-, bzw. Bristungshohen nach der Anpassung erfillt sind (Norm SIA

358 «Gelander und Bristungeny).

' Ein tieferer Innenboden ist bei Wohnbauten nicht zuldssig, da nachtréglich nicht mit geringem baulichem Aufwand anpass-

bar (Auslegung A24 zur SIA 500, Dez. 2018).

5 Schema nach dem aktuellen Stand des Wissens (nach SIA 271:2007 Fugen 8 - 10 mm); Sicherheitsanforderungen siehe S. 4
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> Anforderungen an die Entwadsserung und Abdichtung

Abdichtung und Aufbordungshéhe

Die Norm SIA 271 «Abdichtungen von Hochbauten»
regelt die Anforderungen an Schwellenabschliisse mit
weniger als 60 mm Aufbordungshéhe tiber der Nutz-
schicht. Werden diese Anforderungen erfiillt, gelten
rollstuhlgerechte Schwellen nach SIA 500 bei Zugan-
gen zu Terrassen, Balkonen und Laubengdngen als
normkonforme und sichere Lésungen.

Seit der Publikation der Norm SIA 271:2007 wurden
neue Erkenntnisse in Bezug auf die Widerstandsfahig-
keit rollstuhlgerechter Fenstertiirschwellen gewon-
nen. Nachfolgend werden die Anforderungen zur Rea-
lisierung rollstuhlgerechter Fenstertiirschwellen nach
dem aktuellen Stand des Wissens dargelegt.

Grundsatze:

> Lage der Fenstertirschwelle vorzugsweise nicht an
Hauptwetterexposition

> Schlagregen und Spritzwasser vorzugsweise mit
Vordach abschirmen

> Wasserriickstau bei Verschmutzung, Eis-, Hagel-
und Schneebarrieren berticksichtigen

> Oberkante des wasserdichten Abschlusses mind.
25 mm (Freibord) iiber der Druckhéhe der Not-
tberlaufe bzw. der Regenwassereinldufe; Entwaés-
serungsberechnung siehe «Richtlinie Dachentwas-
serung» der suissetec. Die Druckhohe ist moglichst
frih in der Projektierung zu ermitteln und auf die
Schwellenhdhe abzustimmen

max. Stauhéhe .
>

Geschlossene Nutzschicht

> Das Gefille von Abdichtungen und Nutzschichten
muss von der Fenstertiirschwelle wegfiihren.

> Samtliche Rahmen und Rahmenverbreiterungen im
Anschlussbereich miissen vollstandig aus nicht ver-
rottenden Materialien erstellt sein

Offene Nutzschicht

Nutzschichten auf Stelzlager mit offenen Fugen

> Fugenanteil mind. 1 m Linge pro m? Flache

> Fugenbreite > 3 mm bis max. 10 mm

> Rahmen im Anschlussbereich sind bis max. 80 mm
Rahmenhdhe in Holz und Holzwerkstoff zuldssig.

Sicherheits-Entwadsserungsrinne

Direkt vor den Schwellen ist grundsatzlich eine durch-

laufende Rinne von mind. 30 mm Héhe und mit ei-

nem Entwasserungsquerschnitt von mind. 2000 mm?

einzubauen. Auf die Sicherheitsrinne kann verzichtet

werden, sofern:

> die Tiefe der gedeckten (liberdachten) Flache bis
zur Turschwelle grosser ist als die Hohe der Fassa-
denoffnung (z.B. Loggia) bzw. die Hohe zwischen
Nutzschicht und Vordachunterkante.

> Balkone und Laubengiange eine durchgehend offe-
ne Uberlaufkante aufweisen, die mind. 25 mm un-
terhalb der Anschlusshdhe der Tirschwelle liegt.

> bei offenen Nutzschichten vor der Schwelle eine
mind. 10 mm breite Fuge vorhanden ist, die frei in
das offene Tragsystem entwassern kann.

Al Uberlaufhdhe (OK Freibord)

T

0 R '“—LL+

] —-1\_

=y (5

Schema: Zusammenhang zwischen Schwellenhohe, Druckhéhe, Notiberfauf bzw. Stauhdhe, Regenwassereinlauf und Freibord

Ergdanzend zur SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» zu beachten:
> SIA 271 «Abdichtungen von Hochbauten»

> SIA 274 «Abdichtungen von Fugen in Hochbauten»

> SIA 331 «Fenster und Fenstertiiren»

> SIA 343 «Tlren und Tore»

Weitere Informationen anderer Fachorganisationen:

> Merkblatt «Abdichtungsanschliisse an Tiir- und Fenster-
elemente», Technische Kommission Flachdach, Gebaude-
hille Schweiz

> «Richtlinie Dachentwdsserungy, suissetec

Weitere Informationen und Planungsgrundlagen: www.hindernisfreie-architektur.ch
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Merkblatt

Wertstoffsammelstellen

> Rollstuhl- und sehbehindertengerechte Ausfiihrung und Beschriftung

Ausgangslage

Altere Personen oder Menschen mit Behinderung
maochten, wie alle anderen, ihre Abfille selbststandig
zur Sammelstelle bringen und in den entsprechenden
Sammelbehéltern entsorgen. Ein schwerer Deckel,
eine Schwelle oder ein zu hohes Einwurfloch kann
dabei zu einem uniiberwindbaren Hindernis werden.
Offentliche Wertstoffsammelstellen miissen im Sinne
der Gleichstellung so eingerichtet werden, dass auch
Personen mit Stock, Rollator oder Rollstuhl diese nut-
zen kénnen, und Menschen mit Sehbehinderung die
entsprechenden Sammelbehalter erkennen und iden-
tifizieren kbnnen.

Ziel

Dieses Merkblatt zielt darauf ab, die Wertstoffsam-
melstellen fir die Nutzung durch Menschen mit ei-
ner Behinderung zugdnglich zu machen. Dazu sollen
Beschriftungen von Sammelstellen schweizweit ver-
einheitlicht werden, sodass fiir Menschen mit Sehbe-
hinderung das Erkennen der richtigen Einwurféffnung
moglich wird. Das Merkblatt nennt zudem die geo-
metrischen und baulichen Anforderungen an den hin-
dernisfreien Zugang und die Nutzbarkeit der Anlagen
und Sammelsysteme fiir Personen mit Mobilitdtsein-
schrankung.

www.hindernisfreie-architektur.ch | Telefon 044 299 97 97

August 2022



> Anforderungen an Sammelbehalter, Einbau und Bedienelemente

Unterscheidung zwischen Unterflur- und Oberflursystemen

Unterflurcontainer sind unterirdisch verbaut, sodass lediglich ein Rohr mit Einwurfloch zu sehen ist, wahrend
Oberflurcontainer vollstidndig oberirdisch platziert sind. Oberflursysteme sind aufgrund der hohen Einwurfhéhe
flr Personen im Rollstuhl und dltere Menschen mit wenig Kraft in den Armen schwer bedienbar. Im Gegensatz
dazu sind Unterflurcontainer mit ihren schlanken oberirdischen Einwurfsaulen und der geringeren Einwurfhdhe
insbesondere fir Rollstuhlfahrende sehr benutzerfreundlich.

Unterflurcontainer mit Einwurfloch

Das Unterflursystem mit einem offenen Einwurfloch,

stellt die optimale Losung dar:

> dank geringer Einwurfhohe sind die Container auch
fir Menschen im Rollstuhl, bzw. mit eingeschrank-
ter Funktion oder Kraft in den Armen nutzbar

> das System ist flr alle Menschen komfortabel, da
kein schwerer Deckel angehoben werden muss

> eine runde S&aulenform erlaubt es mit dem Roll-
stuhl in verschiedenen Winkeln an das Einwurfloch
heranzufahren

> das System eignet sich z.B. fiir Glas, Metall, etc.

=) ®

Unterflurcontainer mit Verschluss

Das System mit Verschluss ist fiir die Nutzung im Sit-

zen oder mit eingeschrankten Armfahigkeiten weniger

gut geeignet. Die autonome Bedienung setzt zusatzli-

che Anforderungen voraus:

> zur Bedienung des Verschlusses ist eine zusatzliche
Manavrierfldche seitlich des Einwurfs erforderlich

> die offene Klappe darf die Mandvrierflache nicht
einschranken

> werden Einwurfsdulen mit Deckel verwendet,
muss dieser im offenen Zustand arretiert werden
kdnnen

> fir die Griffhéhe sowohl den offenen als auch den
geschlossenen Zustand betrachten

> das System eignet sich z.B. fiir Miillsacke.

——

Manovrierflichen bei Unterflursystemen
Unterflurcontainer miissen auf einer moglichst nei-
gungsfreien Flache angeordnet werden, damit keine
Absdtze am Containerrand entstehen. Die Container
miissen vom Fussgéangerbereich her stufenlos zugdng-
lich sein. Gegenlber einer angrenzenden Fahrbahn ist
eine ertastbare Abgrenzung nach SN 640 075 erfor-
derlich.

> vor der Einwurfsdule ist eine absatzlose, horizon-
tale Manavrierflache (A) von min. .40 m x 1.40 m,
vorzugsweise 1.40 m x 1.70 m erforderlich. Bei Pro-
dukten mit Verschluss muss eine zusdtzliche Mano-
vrierfliche (B) von 1.4 m Breite (mind. 1.2 m Breite)
auf einer Seite, vorzugsweise auf beiden Seiten der
Einwurfsdule vorhanden sein

> Absdtze und Anrampungen, die sich aus dem Aus-
gleich von Gefidllen ergeben, missen ausserhalb
der Mandovrierflachen liegen

> die Oberflachen miissen gut befahrbar, moglichst
erschiitterungsarm und rutschfest sein

> erfolgt der Zugang {iber eine Rampe, darf diese
eine Neigung von 6% nicht iberschreiten

1.40 (mind. 1,20)

Merkblatt 122 | Hindernisfreie Architektur — Die Schweizer Fachstelle | August 2022 2



> Anforderungen an Sammelbehilter, Einbau und Bedienelemente

Einwurf- und Bedienungshéhen

Bei Unterflursystemen variiert die Einwurfhohe in der
Regel zwischen 0.60 m und 1.10 m. Die Bedienelemen-
te missen in jeder Position im Bereich der zuldssigen
Hohe von max. 1.10 m sein.,

1.10

> die Einwurfsoffnung darf nicht mehr als 0.25m ge-
geniber der Front zuriickversetzt sein

> sind Bedienelemente mehr als 0.25 m zurlickver-
setzt, muss zusdtzlich die seitliche Zufahrt sicher-
gestellt sein

> befindet sich ein Bedienelement im gedffneten
Zustand auf mehr als 1.10 m Gber Boden, soll ein
zuséatzlicher Griff (z.B. seitlich) angebracht werden,
der die Bedienung im Sitzen ermoglicht

110

—_——

Halbunterflurcontainer

Halbunterflurcontainer sind nur teilweise in den Bo-
den versenkte Container. Sie missen gentigend tief in
den Boden versenkt werden, sodass sich die Bedie-
nelemente und die untere Kante der Einwurfsoffnung
unterhalb von 1.10 m befinden. Die untere Kante der
Offnung darf maximal 0.25 m von der Aussenkante
zurtickversetzt sein. Der Deckel soll sich seitlich 6ff-
nen, sodass Bedienelemente wihrend dem Offnen
unter 1.10 m bleiben. Fir die Mandvrierflachen gel-
ten dieselben Anforderungen wie bei Oberflurcontai-
nern.

max. 0.25

T

Oberflurcontainer

Bei Oberflursystemen liegt die Einwurfhdhe in der Re-
gel zwischen 1.45 m und 1.60 m. Sie sind flir Personen
im Rollstuhl und dltere Menschen mit wenig Kraft in
den Armen schwer oder gar nicht nutzbar.

O
e == =]

Sy

el

Bedienelemente

Grundsatzlich sind Einwurfséffnungen ohne Ver-

schluss zu bevorzugen. Ist ein Verschluss erforderlich,

sind folgende Kriterien zu beachten:

> Griff: Grundsatzlich von allen bedienbar, sofern er
auf der richtigen Hohe angebracht ist und die rich-
tigen Dimensionen aufweist. Der Griff muss gut
umegreifbar sein, vorzugsweise mit rundem Profil,
Richtdurchmesser 25-30 mm, Lange min. 150 mm

> Pedal: Fir Rollstuhlfahrer nicht nutzbar und da-
her nur anwendbar, wenn eine Alternative, z.B. ein
Griff, verfligbar ist

> Federsysteme: Federn kénnen das Offnen unter-
stiitzen und den Schliessmechanismus verlangsa-
men. Sie reduzieren den Krauftaufwand und ver-
bessern die Bedienung von Deckeln und Klappen.

> Automatisierung mittels Badges: Ermaoglicht allen
Nutzern den hdchsten Komfort. Dieses System er-
fordert eine Stromversorgung

Ve L A o s W LR ot o P

Vor Oberflursystemen sind Freiflichen ohne Gefille
und Absitze von 1.40 m x 1.70 m erforderlich. Deckel
sollen vorzugsweise mit Federsystemen ausgestattet
werden, um die Handhabung zu erleichtern. Je nach
Situation kann die Bedienhdhe durch Integration der
Container ins Terrain oder durch ein Podest (mind.
1.40 m x 1.70 m) mit Rampe (max. 6% Steigung und
min. 1.20 m breit) reduziert werden. Kann die Bedien-
hohe von 1.10 m nicht erfillt werden, muss andern-
orts eine Entsorgung mit gleicher Nutzungsqualitat
(Ndhe, zeitliche Verfligbarkeit) fiir Personen mit Mobi-
litditsbehinderung angeboten werden. Alternativ kann
eine individuelle Losung fir die Entsorgung (z.B. ein
Abholdienst) organisiert werden. Die betroffene Per-
son sollte durch die Ersatzlésung keine zusdtzlichen
Kosten oder weite Wege auf sich nehmen miissen.
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> Beschriftung der Wertstoffsammelstellen

Ziel

Beschriftungen miissen gut lesbar und taktil einfach
zu interpretieren sein. Eine kontrastreiche Gestaltung
der Grundplatte und eine einheitliche Anordnung der
Bezeichnungen erleichtert das Auffinden und das Er-
kennen der Bezeichnung.

Position der Beschriftung

Die Reliefschrift muss gut erreichbar und auf einer

Hdhe angebracht werden, die es ermdglicht, mit einer

nattrlichen Handhaltung die Bezeichnung zu ertasten

bzw. nahe heranzugehen, um das Sehvermogen opti-

mal einzusetzen.

> Beschriftungen vorzugsweise auf einer geneigten
Flache anordnen, damit sie sowohl im Sitzen als
auch im Stehen gut lesbar sind

> fur Unterflurcontainer gilt: Reliefbezeichnungen
vorzugsweise mittig oberhalb des Einwurflochs an-
bringen, damit sie nicht verschmutzen und Scha-
den nehmen. Alternativ kann sie oben rechts vom
Einwurfloch angebracht werden

> im Falle eines Systems mit Deckel, Bezeichnungen
direkt auf dem Deckel anbringen

> fur Oberflurcontainer gilt: Reliefbezeichnungen
rechts des Einwurfs anbringen, bei Rollcontainern
rechts unterhalb der Klappe. Die maximale Hohe
der Beschrifung liegt bei 1.60 m

T
NT———

Beschriftung Unterflurcontainer

Beschriftung Oberflurcontainer

@

Weitere Informationen und Planungsgrundlagen
> www.hindernisfreie-architektur.ch

Ausfithrung der Beschriftung

Um die Auffindbarkeit zu erleichtern und einen opti-

malen Helligkeitskontrast zu gewdéhrleisten, werden

die Bezeichnungen vorzugsweise auf einem unifarbe-

nen Schrifthintergrund (Grundplatte) angebracht, wel-

cher sich von der Containerfarbe abhebt.

> Helligkeitskontrast zwischen Schrifthintergrund
und Container Cw2 0.3

> Helligkeitskontrast zwischen Schrift und Schrifthin-
tergrund Cm 2 0.6,

> Schriftfarbe nicht rot

Schriftgrésse (Versalhdhe) 15 mm - 25 mm, um die

visuelle und die taktile Lesbarkeit zu gewahrleisten

Schriftstil fett, Laufweite gesperrt

Reliefhéhen min. 1 mm, keilférmiges Profil

Schriftart ohne Serifen

Grundplatte auf allen Seiten min. 20 mm Gber den

Schriftzug hinausragend

Grundplatte 1.5 mm dick und ertastbar

> Informationen in Grossbuchstaben beschriften,
z.B. ,METALL" oder ,,BRAUNGLAS"

> relevante Information voranstellen, d.h. ,BRAUN"
vor ,GLAS”

AV VAR V) v

v

Zusatzbezeichnung mit QR Code

Empfohlen wird, zusatzlich zur Reliefbezeichnung ei-
nen QR-Code anzubringen, welcher Menschen mit
Sehbehinderung ermoglicht, die Information {iber das
Mobiltelefon abzurufen.

=
5
{5 o]

GRUNGLAS

EE
=

> der QR-Code ist einheitlich am rechten Rand der
Grundplatte anzubringen

> Abstand zur Reliefbezeichnung min. 30 mm

> werden zusatzliche Informationstafeln aufgestellt,
sind Schriften mit einem Helligkeitskontrast Cu =
0.6 und einer Schriftgrdsse von 30 mm pro Meter
Lesedistanz auszufiihren

> Merkblatt 121 «Relief- und Brailleschriften»
inklusive einer Liste von Produktherstellern und
Vertrelbern
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1. Einleitung

Serdar Eyiz erteilte uns in Vertretung der Bauherrschaft den Auftrag fur die Baugrunduntersuchung
am eingangs erwahnten Objekt.

2. Objekt

Das geplante Gebaude ersetzt das auf der Parzelle 241 befindliche Wohnhaus Dozwilerstrasse 27 wie
folgt:

- Aussenmasse ca. 16.44 x 28.70 m

- 2 Vollgeschosse und Dachgeschoss Gber TG

- TG mit grésseren Abmessungen (unter EG auskragend) und lokal geringen Grenzabstanden

- Zufahrt zur TG von Norden ab Dozwilerstrasse

- Terraineinbindung TG gegen Dozwilerstrasse bis ca. 4.8 m

- Aushubplanum ca. 425.3 muM

- UK Liftunterfahrt ca. 424.5 miM

3. Grundlagen

Zur Ausarbeitung des Berichts standen uns die folgenden Unterlagen zur Verfligung:

- Objektschutznachweis "Hochwasser" | FS Geotechnik AG | 8. August 2025

- Grundriss Erdgeschoss Objektschutznachweis | maerz Architekten AG | 31. Juli 2025
- Dossier Baueingabeplanung | maerz Architekten AG | 31. Januar 2025

- Bohrprotokoll EWS-Bohrung Wiesenwinkelstrasse 2

Weiter wurden die 6ffentlich zuganglichen Karten des kantonalen GIS (map.geo.tg.ch, Stand 9. Sep-
tember 2025) fur die Berichterstellung herangezogen.

4. Aufgabenstellung

Die geotechnische Beurteilung soll Angaben zu folgenden Aspekten erbringen:
- Zusammensetzung und Schichtaufbau des Untergrunds, insbesondere die Lage der tragfahigen
Schichten

- Lage und Schwankungsbereich des Hangwasserspiegels; Angaben zu Quellen, Gewasser-
schutzbereichen und Schutzzonen etc.

- Baugrundwerte

- Baugrundklasse betreffend Erdbebengefahrdung
- Aushubqualitaten, Belastungen, Bodenschutz

- Baugrube (Konzept, Wasserhaltung)

- Fundation (System, Dimensionierungswerte)

- Schuttungen und Hinterfullungen

- Dach- und Platzwasserversickerung

2025530ber001-geo.docx, 09.09.2025
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- Machbarkeit Geothermie (Erdwarmesonden, Grundwassernutzung)

- Naturgefahren und Objektschutzmassnahmen

- Einwirkungen auf das Gebaude im Endzustand (Erddruck, Wasser, Auftrieb etc.)

- Geotechnische Risiken, Uberwachung

5. Ausgefiihrte Arbeiten

Am 31. Juli 2025 wurden durch die Firma Urs Miller Fuhrhalterei aus Tagerwilen mit einem Schreit-
bagger (Kaiser) insgesamt vier Baggerschlitze (BS) auf Tiefen bis ca. 4 m gedffnet und von David
Fussenegger (FS Geotechnik AG) dokumentiert und aufgenommen. Die Schlitze wurden anschlies-
send mit dem GNSS-Empfanger in Lage (LV95) und Héhe (LN02) geodatisch eingemessen.

In BS 2 wurde ein Versickerungsversuch ausgefiihrt (Anhang 5), wobei jedoch kein Wasser versi-

ckerte.

6. Untergrundverhaltnisse

Kesswil liegt im Gebiet weitlaufiger Moranenablagerungen der letzten Eiszeit. Gemass den Bagger-
schlitzen weist die Morane, die unter dem Ober- und Unterboden (variable Machtigkeit) ansteht, keine
ausgepragte Verwitterungszone auf. Die Morane verfiigt zudem Uber eine eher feinkérnige Charakte-
ristik. Steine und Bldcke sind nur untergeordnet enthalten. Im Nahbereich zur Dozwilerstrasse (BS 3,
BS 4) und auch bei BS 2 wurde Uber der Morane Auffillmaterial angetroffen.

Die Morane dirfte eine Machtigkeit in der Gréssenordnung von ca. 20 m aufweisen. In der EWS-Boh-
rung an der Wiesenwinkelstrasse 2 wurde diese in 18 m Tiefe protokolliert, in einer etwas weiter sud-
lich liegenden EWS-Bohrung (Sonnenfeldstrasse 3) in ca. 16 m Tiefe.

Darunter folgt der annahernd flach geschichtete Fels der Oberen Siisswassermolasse (primar Sand-
steine, untergeordnet Mergel).

Mit den Baggerschlitzen wurde folglich nur die Morane erreicht, die sich als trocken und standfest

zeigte.

Tiefe (ca.)
Beschreibung

von bis

Om 07..1.8m | Auffiillung/Deckschicht: lokal altes Koffermaterial (BS 3) sowie Auffiil-

(lokal) lung aus Aushubmaterial (siltig-sandig-kiesig mit mineralischem

Fremdanteil, meist £ 1 %), tlw. Uber alter Deckschicht (siltiger feiner
Sand bis Sand mit wenig Silt und Kies, sehr locker gelagert)

07.1.8m | ca.20m Morane: feinsandiger Silt mit wenig Kies und Steinen, steif, bis siltig-kie-
siger Sand mit wenig Steinen und Blécken, mitteldicht gelagert

darunter Molasse: Obere Sisswassermolasse, Sandsteine und Mergel

Tabelle 1: Lokale Untergrundverhéltnisse
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7. Untergrundeigenschaften

7.1. Baugrundwerte

Nach den Ergebnissen der Sondierungen und aufgrund von Erfahrungen mit vergleichbaren Unter-
grundschichten schatzen wir die charakteristischen Baugrundwerte fur die verschiedenen Schichten
wie folgt:

Schichtbezeichnung Tk 'k C'k Mek1
[ kN/m?] [°] [kN/m?] [ MN/m? ]

Auffiillung/Deckschicht 18 27 0 5 *1
Morane 20 30 0...2 30
Molasse 23 34 *2 10 *2 >100

Tabelle 2: Baugrundwerte

Yk Charakteristisches Feuchtraumgewicht, geschatzter Erwartungswert

o'k Charakteristischer Reibungswinkel nach Mohr-Coulomb (Initialscherfestigkeit), geschatzter Erwartungswert

c'x Effektive charakteristische Kohasion nach Mohr-Coulomb (Initialscherfestigkeit), geschatzter Erwartungswert

Mew1  Charakteristischer Zusammendriickungsmodul bei Erstbelastung, geschatzter Erwartungswert

*1 Langandauernde Setzungen infolge Schrumpfung/Zersetzung organischer Schichten ohne dussere Lasten maoglich

*2 Entlang von mergeligen Zwischenschichten oder bei offenen Schicht- und Kluftflachen Reibungswinkel ohne Kohasion

deutlich unter 20° méglich. Im Zusammenhang mit Dimensionierungen von Stutzbauwerken oder Baugrubenabschlus-
sen sind die Baugrundwerte nach Rucksprache mit dem Geotechniker entsprechend anzupassen.

Die Einflisse von stehendem oder fliessendem Wasser (Auftrieb, Stromungsdriicke, Scherfestigkeits-
verluste durch Porenwasseruberdricke etc.) sind zusatzlich zu berticksichtigen.

7.2. Baugrundklasse

Gemass SIA 261 (2020) 16.2.2.4 wird die Parzelle der Baugrundklasse (BK) C (Fels > 20 m tief) bzw.
E (Fels < 20 m tief) zugeordnet. Da die Felstiefe nicht genau bekannt ist, empfehlen wir die konserva-

tivere Baugrundklasse anzusetzen.

BK Beschrieb Vs,30 Nspr Nrs Cu
A Fels oder andere felsahnliche geologische Formation > 800 - -
mit hdchstens 5 m Lockergestein an der Oberflache
Ablagerungen von sehr dichtem Sand, Kies oder sehr > 500 > 50 > 150 > 250
steifem Ton mit einer Mé&chtigkeit von mindestens eini- < 800
B gen zehn Metern, gekennzeichnet durch einen allmah-
lichen Anstieg der mechanischen Eigenschaften mit
der Tiefe
Ablagerungen von dichtem oder mitteldichtem Sand, > 300 >15 > 40 >70
C Kies oder steifem Ton mit einer Machtigkeit von eini- <500 <50 <150 <250
gen zehn bis mehreren hundert Metern
Ablagerungen von lockerem bis mitteldichtem kohési- <300 <15 <40 <70
onslosem Lockergestein (mit oder ohne einige weiche
D v . . .
kohasive Schichten), oder von vorwiegend weichem
bis steifem kohasivem Lockergestein
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BK Beschrieb Vs,30 Nspr Nrs Cu

Oberflachliche Schicht von Lockergestein mit vs-Wer- - - -
ten nach C oder D und veranderlicher Dicke zwischen
5 m und 20 m Uber steiferem Bodenmaterial mit vs >
800 m/s

Strukturempfindliche, organische oder sehr weiche - - -
F Ablagerungen (z. B. Torf, Seekreide, weicher Lehm)
mit einer Machtigkeit tiber 10 m

Tabelle 3: Baugrundklasse nach SIA 261 (2020) 16.2.2.4

Vs30 durchschnittliche Schallwellengeschwindigkeit in den obersten 30 m des Bodens [ m/s ]

Nspr Schlagzahl bei SPT-Versuchen (letzte 30 cm = N, + N3)

Nrs Schlagzahl der leichten Rammsonde VAWE 30 kg / Fallhéhe 0.2 m / Spitze 1'000 mm? (= Rammsonde FS Geotechnik
AG), als Korrelationswert mit Nspr. Diese Angabe ist nicht Normbestandteil.

Cc,  undrainierte Scherfestigkeit [ kN/m?]

Die Erdbebenkarte geméass Anhang F der SIA 261 (2020) (Erdbebenzonen SIA 261) weist die Erdbe-
benzone 1a aus.

8. Hydrogeologische Verhaltnisse

Fir die untersuchte Parzelle ist in der kantonalen Grundwasserkarte kein Grundwasservorkommen
verzeichnet.

Der Projektstandort liegt im Gewasserschutzbereich Ao. Dieser Eintrag begriindet sich mit der Nahe
zum Bodensee. In der Gewasserschutzkarte sind keine naheliegenden Schutzzonen oder Grundwas-
serfassungen enthalten, jedoch 2 Quellen (siehe unten).

Im historischen Quellenatlas 1904-1912 finden sich in der Umgebung des Freimihlebaches weitere
Quellen. Von diesen ist jedoch nicht klar, ob sie heute noch existieren und/oder genutzt werden.

/‘;t % \ oansegy

/}J e T!L\k

\_4'*/
/IH rJ/lI{l<\[[§"/ 5 ore i !/”4’ /(/

[f/(-‘\'/x’i('/'m'r; e N
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Abbildung 1: Auszug historischer Quellenatlas 1904-1912 (map.geo.admin.ch, 9.9.2025). Die Quellen 1 und 2 sind auch heute
noch in Betrieb, die Quellen 3, 4 und 5 vermutlich nicht. Der Freimiihlebach war damals am Projektstandort (Markierung) offen,
ist heute aber eingedolt.
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Die Baggerschlitze zeigten vorwiegend (Ausnahme BS 2) trockene Verhaltnisse. Somit ist hdchstens
innerhalb der Morane und dort auch nur untergeordnet von lokalen Schichtwasserfiihrungen, die nie-
derschlagsabhangigen Schwankungen unterworfen sind, auszugehen.

9. Belastungen

9.1. Untergrund

Im Kataster der belasteten Standorte (KbS) finden sich keine Eintrage fur die untersuchte Parzelle.
Sofern wahrend des Aushubes verschmutztes Material angetroffen wird, ist dieses nach der "Verord-
nung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen" resp. "Abfallverordnung" (VVEA,
814.600) zu verwerten oder zu entsorgen.

Wird Auffillimaterial abgefiihrt, so gilt es bei mehr als 1 % Anteil an mineralischen Bauabfallen bereits
als verschmutzt und muss nach VVEA auf einer Deponie Typ B (Inertstoffdeponie) entsorgt werden,
sofern die Grenzwerte nach VVEA Anhang 5 Ziff. 2.3 eingehalten sind.

Material bis zu einem Anteil mineralischer Bauabfélle von 5 % und Einhaltung der Grenzwerte in der
VVEA nach Anhang 3 Ziff. 2 ("T-Material") darf nach der BAFU-Richtlinie "Verwertung von Aushub
und Abbruchmaterial" ggf. vor Ort fir Hinterfillungen verwendet werden.

Aufgrund der gefundenen Auffillungen in den Baggerschlitzen kann davon ausgegangen werden,
dass ein grosser Teil als "T-Material" zu klassifizieren ist und somit fiir Hinterflllungen wiederverwen-
det werden kann.

9.2. Bodenbelastung

Die "Hinweiskarte Bodenbelastungen" enthalt keine Eintrage fur die untersuchte Parzelle. Entspre-
chend sind Bodenverschiebungen ohne weitere Untersuchungen madglich.

10. Baugrube

10.1. Aushub

Der gesamte Aushub erfolgt innerhalb der Auffillungen / Deckschichten und volumenmassig primar in
der Morane. Das Material kann als normal baggerbar klassifiziert werden.

Da es nasseempfindlich ist und einen eher hohen Feinanteil aufweist, ist es bedingt fur die Wiederver-
wendung in Auf- und Hinterfullungen verwendbar.

10.2. Wasserhaltung

Aufgrund der trockenen Verhaltnisse sind sehr einfache Wasserhaltungsmassnahmen mdéglich. Wir
empfehlen mobile Pumpen vorzuhalten, mit welchen Wasser z.B. nach langeren Niederschlagen ab-
gepumpt werden kann.

Alkalisches Wasser muss dabei neutralisiert werden. Wegen der geringen Wassermengen kann evtl.
um eine Ableitung in die Schmutzwasserkanalisation angesucht werden. Dort sind i.d.R. héhere pH-
Werte zulassig.
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Fir die Behandlung und weitere Ableitung des gepumpten Wassers resp. des Baustellenabwassers
verweisen wir auf die VSA/SIA Empfehlung 431 "Entwasserung von Baustellen”.

10.3. Planum

Das Gebaude kann flach fundiert werden. Die Morane ist jedoch feinkérnig und weicht bei Wasserzu-
tritten schnell auf, weshalb in diesem Zusammenhang folgende Vorsichtsmassnahmen zwingend zu
beachten sind:

- Aushub "vor Kopf", d.h. keine Befahrung des fertig abgezogenen Aushubplanums mit Aushub-
gerat

- Sofortiges Aufbringen des Unterlagsbetons nach dem Abziehen des Auhshubplanums

10.4. Baugrubenabschlisse

Entlang der Dozwilerstrasse betragt die Tiefe der Baugrube bis ca. 4.8 m bei einem eher geringen Ab-
stand (1.6 m). Berlicksichtigt man noch einem Arbeitsraum (0.8 m), so ist ein vertikaler Baugrubenab-
schluss unvermeidbar. Einen solchen empfehlen wir auch auf der Siidseite gegen die Parzelle 240
auszufiuhren (Lange ca. 13 m), sofern diese Parzelle nicht mit Baugrubenbéschungen temporar bean-
sprucht werden darf.

Als senkrechter Baugrubenabschluss eignet sich eine Ruhl- oder Pfahlwand. Wegen der Héhe von
4.8 m ist eine frei auskragende Konstruktion (mit Voraushub) zwar statisch méglich, aber mit erhebli-
chen Deformationsrisiken verbunden, was in der Strasse zu Rissen / Absenkungen fiihren kann. Wir
empfehlen deshalb, die Rihl- oder Pfahlwand gegen die Dozwilerstrasse mit einer Ankerlage abzu-
stutzen. Gegen die Sudseite (Parzelle 240) kdnnen Diagonalspriesse ausgefuhrt werden, wodurch
vom dortigen Eigentimer keine Zustimmungen (Ankerrechte) eingeholt werden missen.

Allenfalls ist auch in einem Teilbereich der TG-Abfahrtsrampe (dort, wo diese nahe an die ndrdlich an-
grenzende Parzelle 242 reicht) ein senkrechter Abschluss notwendig, welcher aber aufgrund der Ein-
bindetiefe nicht verankert werden muss.

Die ubrigen Baugrubenbdschungen (Nord- und Ostseite sowie Slidostseite mit rickspringendem UG)
koénnen bis zu einer Héhe von 4 m frei im Neigungsverhaltnis 1:1 gebdscht werden. Steilere Boschun-
gen (3:2) sind ebenfalls bis 4 m Hohe mdglich, wenn diese mit Filterbetonstutzriegeln wie folgt ausge-
bildet werden:

- Filterbeton 8/16 mm oder 16/32 mm

- CEM kg/m? 250

- Abstanda=4.0m

- Breiteb=0.6m

- Vertikale Einbindung unter Aushubplanum ey = 0.7 m

- Horizontale Einbindung in Béschung auf Niveau Aushubplanum en =1.2 m

- Zusatzlich flachige Filterbetonabdeckung

- CEM kg/m? 250

- Starked=0.15m

- Bewehrungsnetz 2 x K283

- Einbindung der Abdeckung mind. 40 cm unter Aushubplanum (ev)
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Fir die Ausschreibung empfehlen wir, auch einen Anteil der 1:1 — Bdschungen mit Filterbetonabde-
ckungen vorzusehen. Ob und wo diese effektiv notwendig sind, kann wahrend der Ausfiihrung ent-
schieden werden.

Die Angaben gelten fir "ebenes" Terrain und ohne Auflasten (Aushubdepot, Kran, Verkehrslasten
etc.) in der Nahe der Bdschungskante. Ein geotechnischer Standsicherheitsnachweis ist erforderlich,
wenn eines der Kriterien gemass BauAV Artikel 76 zutrifft. Die vertikalen Baugrubenabschliisse mis-
sen zwingend erdstatisch dimensioniert werden.

Auch bei sorgfaltigem Vorgehen sind Deformationen im Nahbereich von Baugruben nicht ganz zu ver-
meiden. Diese haben ihre Ursache in Spannungsumlagerungen (Aushubentlastung), aber auch in der
Herstellung und Kraftschlissigkeit der Sicherungselemente.

11. Fundation?

Die gesamte Bodenplatte liegt innerhalb der Morane, womit eine Flachfundation realisiert werden
kann. Voraussetzung ist eine Schonung des nasseempfindlichen Aushubplanums gemass den Aus-
fuhrungen in Kapitel 10.3.

Fir die Vordimensionierung kann von folgenden, maximal zuldssigen Bodenpressungen auf Ge-
brauchsniveau ausgegangen werden:

- Streifenfundament ps = 220 kN/m?
- Einzelfundament pe = 250 kN/m?

12. Endzustand

12.1. Schiittungen

Es ist insbesondere bei der Umgebungsgestaltung zu beachten, dass sich auch bei sorgfaltiger Ver-
dichtung Schittungen und Hinterflllungen Uber einen Zeitraum von mehreren Jahren noch merklich
setzen. Dies insbesondere, wenn feinkérniges Moranenmaterial (Aushub vor Ort) verwendet wird.

12.2. Terraingestaltung

Wir empfehlen, den Endzustand der Terraingestaltung moglichst friihzeitig zu planen. Dabei soll auch
die Erreichbarkeit der Umgebung wahrend und nach den Aushubarbeiten sowie nach der Erstellung
des Hochbaus berlicksichtigt werden.

' Alle Angaben im Bericht sind auf Gebrauchsniveau.

Dieses entspricht 50 % des Bruchniveaus. Es ist in der Bemessung den tatsachlichen Bauwerklasten (ohne Sicherheiten = cha-
rakteristische Einwirkungen) gegeniiberzustellen.

Das Bruchniveau ist identisch mit dem charakteristischen Widerstand.

Das Dimensionierungsniveau (D-Niveau) auf der Widerstandsseite wird aus dem Bruchniveau berechnet. In der Bemessung
wird es den Einwirkungen auf Dimensionierungsniveau gegenubergestellt.
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12.3. Drainage / Abdichtung

Trotz der giinstigen Grund- / Schichtwasserverhaltnisse ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der
baulichen Veranderungen Niederschlagswasser im Hinterfullungsbereich der Baugrube sammelt und
von dort nur langsam versickert.

Das Gebaude ist daher — ein behdrdliches Einverstandnis vorausgesetzt — im Endzustand entweder
so zu drainieren, dass die Funktion der Drainage dauerhaft gewahrleistet ist (Kontroll- und Wartungs-
moglichkeiten), oder die erdberthrten Bauteile sind vollstandig wasserdicht auszubilden. Der Wasser-
spiegel kann auch auf ein bestimmtes Niveau begrenzt werden (Spitzenbrecherdrainage).

Der Wasserdruck ist bei der Dimensionierung und Konstruktion des Gebaudes zu berucksichtigen
(Auftriebssicherheit, Wasserdruck auf Aussenwande und Bodenplatte).

12.4. Versickerung / Retention

Aufgrund des in BS 2 ausgefuhrten Versickerungsversuches (vgl. Anhang 5) kann festgehalten wer-
den, dass der Untergrund fiir eine konzentrierte Versickerung von Wasser zu wenig bzw. nicht durch-
lassig ist.

Es soll daher der im "Merkblatt Entwasserung" beschriebene hydraulische Nachweis erstellt werden.
Damit wird der bei der Kanaldimensionierung fiir die Parzelle zugrunde gelegte Abflussbeiwert mit
dem projektspezifischen Abflussbeiwert verglichen. Ist der projektspezifische Wert geringer, so ist
keine Retention erforderlich und das Dachwasser darf unretendiert in die Kanalisation eingeleitet wer-
den.

Andernfalls ist eine Retentionsanlage zu planen und zu dimensionieren.

12.5. Geothermische Nutzung

Die untersuchte Parzelle liegt geméass der Karte "Eignungskarte Erdwarmesonden" in der Zone 1
(weiss). Erdsondenbohrungen werden grundsatzlich mit Standardauflagen bewilligt. Die Einreichung
eines Gesuchs bei der Gemeinde erfolgt, unabhangig von der Bohrtiefe, ohne geologischen Vorbe-
richt.

12.6. Gravitative Naturgefahren und Objektschutzmassnahmen

Die "Naturgefahren Gefahrenkarte" weist fur die untersuchte Parzelle Hochwassergefahrdungen aus.
Auch die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss zeigt diverse Abflussrinnen.

Im Objektschutznachweise, welchen wir bereits am 8. August 2025 erstellt haben, sind die erforderli-
chen Objektschutzmassnahmen beschrieben.

12.7. Radon

Die Radonkarte weist flir das untersuchte Gebiet eine Wahrscheinlichkeit von 0 % aus, dass der Ra-
donreferenzwert von 300 Bg/m? Uberschritten wird.

Es werden dennoch vorsorgliche Massnahmen zum Radonschutz fir Neubauten gemass BAG Emp-
fehlung vom 23. Oktober 2019 empfohlen (siehe auch SIA 180/2014 "Warmeschutz, Feuchteschutz
und Raumklima in Gebauden").
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13. Weitere Bemerkungen

13.1. Geotechnische Risiken

Beim vorliegenden Projekt sind vor allem die vertikalen Baugrubenabschlisse geotechnisch zu beach-
ten. Zudem liegen diese nahe an Strassen oder angrenzenden Parzellen.

13.2. Systemgrenzen der Baugrunduntersuchung

Die Baugrunduntersuchung beruht auf stichprobenartigen Sondierungen, deren Erkenntnisse fur das
ganze Projekt extrapoliert werden. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass lokale Schadstoffbelas-
tungen oder Schwachezonen im Untergrund nicht erkannt wurden.

Die Baugrundwerte unterliegen naturgemass gewissen Streuungen, was bei Berechnungen geotech-
nischer Art z.B. mit einer Sensitivitdtsanalyse bericksichtigt werden muss.

13.3. Zusitzliche Abklarungen

Im Zusammenhang mit den erforderlichen Rickbaumassnahmen ist gemass der Abfallverordnung
(VVEA) Art. 16 resp. der Bauarbeitenverordnung (BauAV) Art. 60 vor Arbeitsbeginn eine Untersu-
chung allfalliger Bauschadstoffe obligatorisch (Schadstoffscreening / Gebaudecheck). Dies dient ne-
ben dem Gesundheitsschutz auch einer entsprechenden Kosten- und Terminsicherheit des Baupro-
jekts.

13.4. Kontrollen und Uberwachung

Im Zusammenhang mit der Ausfiihrung von Baugrube und Fundation empfehlen wir folgende Kontroll-
und Uberwachungsmassnahmen:

- Zustandsaufnahme/Rissmonitoring an direkt angrenzenden Bauwerken und Infrastrukturbau-
ten

- Geodatische Uberwachung vertikaler Baugrubenabschluss

- Anker: Ankerversuche, ASP und ESP gemass SIA 267 und 267/1. 2 Messanker (Druckmess-
dosen)

Zusammen mit dem Aushub- und Sicherungsplan ist ein Kontrollplan gem. SIA 267 6.1.6 erforderlich.

13.5. Geotechnische Baubegleitung

Im Zusammenhang mit dem vertikalen Baugrubenabschluss, dessen Riickverankerung und der "Ab-
nahme" der Baugrubensohle empfehlen wir den Beizug des Geotechnikers.

14. Schlussbemerkungen

Die Aussagen und Angaben beziehen sich auf die durchgeflihrten Sondierungen und die Kenntnisse
aufgrund der verfligbaren Unterlagen. Sie gelten nur fir den uns bekannten Projektstand zum Zeit-
punkt der Berichterstellung und sind in jedem Fall wahrend der Ausfiihrung durch den Geotechniker
zu verifizieren. Lokale Abweichungen von den beschriebenen Untergrundverhaltnissen sind moglich
und mussen dem Geotechniker umgehend angezeigt werden, sodass die Aussagen des Berichts
Uberpruft und, wenn erforderlich, Massnahmen angepasst werden kdnnen.
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Der Baugrund auf angrenzenden Parzellen sowie der Zustand dort situierter Bauwerke wurden durch
uns nicht sondiert bzw. untersucht.

St. Gallen, 9. September 2025

FS Geotechnik AG
Joachim Malt

Verteiler Melina Steiner und Serdar Eyiz | maerz Architekten AG (PDF per Mail)
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2025530 Kesswil TG Ubersicht 1 :25'000
Dozwilerstrasse 27, Parz. 241 Zentrum: 2'741'230 / 1'272'755

Neubau MFH Karte: TOPO-25-18  01.08.2025 11:00:02

Quelle: Bundesamt fiir Landestopografie
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2025530 Kesswil TG Geologie 1:25'000
Dozwilerstrasse 27, Parz. 241 Zentrum: 2'741'230 / 1'272'755

Neubau MFH Karte: GEO-25 09.09.2025 17:22:14
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FSGEOTECHNIK Anhang 2
2025530 Kesswil TG
Dozwilerstrasse 27, Parz. 241 Situation UG 1:200
Neubau MFH
Version 1 Datei P:\2025\2025530\12_cad\2025530ber001.dwg
Bearbeiter FD Z?I'?at Q?Jno (Grundfarben), Graustufen.ctb
Datum 31 072025 Plotter Print As PDF.pc3 Plotdatum 01.08.2025
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2025530 Kesswil TG

Dozwilerstrasse 27, Parz. 241 Profil1 1:100
Neubau MFH
Version 1 Datei P:\2025\2025530\12_cad\2025530ber001.dwg
Bearbeiter FD zﬁ’?at Q?Jno (Grundfarben), Graustufen.ctb
Datum 31.07.2025 Plotter  Print As PDF.pc3 Plotdatum 01.08.2025
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2025530 Kesswil TG

Dozwilerstrasse 27, Parz. 241 Profil 2 1:100
Neubau MFH
Version 1 Datei P:\2025\2025530\12_cad\2025530ber001.dwg
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2025530  Kesswil TG

Dozwilerstrasse 27, Parz. 241 Baggerschlltz BS 1

Neubau MFH Massstab: 1: 50
Aufnahme: FD  am 31.07.2025 Hohe: 428.76 m Koordinaten: 2'741'244.98 / 1'272'746.92
Ausfiihrung: Urs Mdller Tagerwilen Lange: 3.90 m 31.07.2025 14:07:25 1/1

standfest, trocken

Tiefe |Kote |[Tiefe Profil Schichten Geologie Kommentar
[m] [m] [m]
0.20 Humus, braun Deckschicht
siltiger feiner Sand mit méassig Kies, mit
wenig Steinen, locker, beige; leicht
feucht
428
0.90
1 feinsandiger Silt mit viel Blécken, mit Moranenmaterial
massig Steinen, mit wenig Kies, weich
1.40_| bis steif, beige; leicht feucht
feinsandiger Silt mit méssig Steinen
und Kies, weich bis steif,
427 .
braun-grau-beige; trocken;
2 ] Moréanebrocken
426 |
3 - O>
T massiger Wasserzutritt
425_]
3.90
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2025530  Kesswil TG

Dozwilerstrasse 27, Parz. 241 BaggerSCh"tz BS 2

Neubau MFH Massstab: 1: 50
Aufnahme: FD  am 31.07.2025 Hoéhe: 427.59 m Koordinaten: 2'741'232.09 / 1'272'769.05
Ausfiihrung: Urs Mdller Tagerwilen Lange: 3.50 m 31.07.2025 14:07:25 1/1

standfest, trocken

Tiefe |Kote |[Tiefe Profil Schichten Geologie Kommentar
(m] [m] [m]
W Humus, braun Auffiillung
6:45 o 'Aé siltiger feiner Sand mit wenig Kies -
427 | Z:8: 2|\ locker, braun-beige; Ziegelstiicke Deckschicht
=97 27 \ (Fremdanteil < 1%)
1 B b9 ~{ siltiger feiner Sand mit massig Kies, mit
] 1.10J= 0, =1 wenig Steinen, locker, weiss-beige _ i
1276 ] feinsandiger Silt mit viel Biocken, mit Morénenmaterial
150_|-.=7=.q massig Steinen, mit wenig Kies, weich
426 | =5 o= iy bis steif, beige; leicht feucht
= '0c>=| feinsandiger Silt mit massig Steinen
2 | - =~ 0=_.1 und Kies, steif, grau-braun-beige;
E trocken; Moranebrocken
425_]
3 ] )':CT.- =
o=
. O = .. 4
o=
D_C)o: 3
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Anhang 4.3
2025 530 Kesswil TG .
Dozwilerstrasse 27, Parz. 241 Baggerschlltz BS 3
Neubau MFH Massstab: 1: 50
Aufnahme: FD am 31.07.2025 Hohe: 429.60 m Koordinaten: 2'741'212.10/ 1'272'764.01

Ausflihrung: Urs Mlller Tagerwilen Lange: 410 m

31.07.2025 14:07:26 1/1

standfest, trocken

Tiefe |Kote |Tiefe Profil Schichten Geologie
[m] [m] [m]
0.10 Splitt, grau Koffer
sandiger Kies mit viel Steinen, mit wenig Silt,
mitteldicht bis dicht, grau; lokal nur Ziegel (ca. 0.5m3)
429 | 0.60
feinsandiger Silt mit massig Kies, weich, grau-braun; Auffullung
1 feucht; Ziegelreste (Fremdanteil ca. 1%)
1.10

428 |

427 |

426

1-88

410

siltiger feiner Sand mit méassig Blécken und Steinen,
mit wenig Kies, locker, beige; leicht feucht

evil. Deckschicht

Sand mit wenig Kies, locker, grau-beige; feucht

feinsandiger Silt mit massig Steinen und Kies, steif,
grau-beige; trocken; Moranebrocken

Moranenmaterial




FSGEOTECHNIK Anhang 4.4

2025530  Kesswil TG

Dozwilerstrasse 27, Parz. 241 BaggerSCh"tz BS 4

Neubau MFH Massstab: 1: 50
Aufnahme: FD  am 31.07.2025 Hoéhe: 430.29 m Koordinaten: 2'741'224.26 / 1'272'736.24
Ausflihrung: Urs Mlller Tagerwilen Lange: 4.00 m 31.07.2025 14:07:26 111

standfest, trocken

Tiefe |Kote |Tiefe Profil Schichten Geologie
[m] [m] [m]
Humus, braun Auffillung
0.20
430 _] feinsandiger Silt mit wenig Kies, weich, grau-braun;
Ziegelreste (Fremdanteil < 1%)
0.70
feinsandiger Silt mit viel Steinen, mit massig Blocken Moranenmaterial
1 und Kies, sehr steif bis steif, grau-beige
1.20 =252 =
429 Opge=_t siltiger Sand mit massig Kies, mitteldicht, grau-beige;
1.50 _[=.Q..=|  trocken
T ' feinsandiger Silt mit méssig Steinen und Kies, steif,
grau-beige; leicht feucht; Moranebrocken
2
428 |
3
427 |
4 4.00




FS GEOTECHNIK

2025 530 Kesswil TG, Dozwilerstrasse 27, Parz. 241, Neubau MFH Anhang 5.1
AUSWERTUNG VERSICKERUNGSVERSUCH
BS Nr. 2 Aufnahme: David Fussenegger Wetter: wechselhaft
Datum: 31.07.2025 Schlitz: trocken, standfest Sonst.:
Baggerschlitz Grundflache
a= 2.00 m
b= 1.00 m
Untergrund
P 0.10 -
t h(t) V(b S(t) Sa(t) Q(t) V(1) d(t) is ki(t)
[s] [m] [m®]  [WUs.m?] [ls.m?] [m*s] [(m*]  [m] [-] [m/s]
0 0.40 0.01
300 0.40 0.01 0.00 0.00 0.00E+00 0.10 0.03 13.33 0.00E+00
600 0.40 0.01 0.00 0.00 0.00E+00 0.10 0.03 13.33 0.00E+00
900 0.40 0.01 0.00 0.00 0.00E+00 0.10 0.03 13.33 0.00E+00
1200 0.40 0.01 0.00 0.00 0.00E+00 0.10 0.03 13.33 0.00E+00
Mittelwerte: 0.00 0.00 0.00E+00
t [s] vs. h(t) [m]
0.45
0.40 < & * *
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

P:\2025\2025530\11_excel\2025530vers001.xIsm [Tabellel]
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t [s] vs. kq(t) [m/s]
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9.00E-01

8.00E-01

7.00E-01

6.00E-01

5.00E-01
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*

4
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t [s] vs. S(t) [I/s.m?]
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0.90
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0.20

0.10

0.00

S 3
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Erlauterungen:

t Zeit ab Messbeginnin [ s]
h(t) Wasserspiegelhdhe im Schlitz zum Zeitpunkt t in [ m ]
V(t) Zum Zeitpunkt t versickertes Wasservolumen in [ m3]
S(t) Flachenbezogene aktuelle Versickerungsleistung im Zeitpunkt t (Boden- und Wandflache) in [ I/s.m2’
Sa(t) Flachenbezogene aktuelle Versickerungsleistung im Zeitpunkt t (nur Bodenflache a x b) in [ I/s.m2 ]
Q(t) Aktuelle Versickerungsleistung zum Zeitpunkt t
V(1) Wassergesattigtes Bodenvolumen zum Zeitpunkttin [m3] = V() / P
d(t) Wassereindringtiefe im Boden zum Zeitpunkt t in [ m ]
is Hydraulischer Gradient an der Sohle [ -] = h(t) / d(t)

ke(t) Mittlere Durchlassigkeit aufgrund Versickerung zum Zeitpunkt t in [ m/s ]

P:\2025\2025530\11_excel\2025530vers001.xIsm [Tabellel] David Fussenegger, 01.08.2025, 11:08
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Da sich im Ereignisfall trotzdem noch Wasser zwischen Strasse (Trottoir) und Umgebungsmauer stauen kann, wird entlang der Mauer ein Schotterbankett mit Sickerleitung erstellt (Schnitt in Situationsplan), womit ein Einstau vermieden wird (Ableitung Wasser in Bereich Parzellenecke SO; im Ereignisfall wäre dieser Bereich ohnehin überschwemmt).
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